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Frihe Forderung zu Gunsten der Kinder in allen Regionen!

Der Regierungsrat wird beauftragt, Projekte im Bereich der frihen Férderung verstarkt zu unterstut-
zen und dafir zu sorgen, dass mehr Kinder in allen Regionen von den Angeboten profitieren.
Begriindung:

Der Kanton Bern hat auf der Grundlage des Konzepts friihe Férderung von 2012 in der Vergangen-
heit verschiedene Test-Projekte erfolgreich unterstiitzt. Von entsprechenden Angeboten konnten
beispielsweise Kinder in Bern, Biel, Langenthal oder Ostermundigen profitieren.

Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotprojekte braucht es nun ein starkeres Engagement zu Guns-
ten der Kinder in allen Gemeinden. Die Evaluation der verschiedenen Angebote im Bereich der fri-
hen Forderung zeigt, dass sich die bei kleinen Kindern eingesetzten Mittel besonders lohnen.

Antwort des Regierungsrats

Das Konzept frihe Forderung als Bericht des Regierungsrates wurde 2012 vom Grossen Rat
grossmehrheitlich verabschiedet. Gleichzeitig wurde dem Budget zur Umsetzung der im Konzept
beschriebenen Massnahmen zugestimmt.

Das Konzept definiert verschiedene Masshahmen in 10 Handlungsfeldern. Handlungsfeld 8 sieht
vor, die Pilotstandorte des Hausbesuchsprogramms schritt:weise zu sichern und das Angebot im
ganzen Kanton verflgbar zu machen. Da es sich bei den Pilotstandorten um die in der Motion ge-
nannten Gemeinden handelt, geht der Regierungsrat davon aus, dass die Motion primar auf die
kantonsweite Verfligbarkeit von Hausbesuchsprogrammen abzielt.

Tatsachlich wurde dieses Angebot positiv evaluiert und ein deutlicher Nutzen fur die teilnehmenden
Familien festgestellt (u. a. bessere Entwicklung der Kinder, Verbesserung der elterlichen Erziehungs-
fahigkeiten, Vernetzung der zuvor isolierten und schwer erreichbaren Familien). Die Gemeinden
beteiligen sich nach aktuell geltendem Mitfinanzierungskonzept zu 2/3 an den Kosten.

Der Motionar hat Recht, dass der vorgesehene kantonsweite Ausbau bislang kaum erfolgt ist. Ne-
ben den Pilotstandorten konnte lediglich ein neuer Standort in Kéniz aufgebaut werden. Von den fir
die Unterstiitzung von schritt:weise budgetierten 1.2 Mio. Franken (vor Lastenausgleich) wird der-
zeit knapp die Halfte eingesetzt. Damit sind bereits budgetierte Mittel fir den weiteren Ausbau vor-
handen. Der Regierungsrat hat jedoch erkannt, dass sich schritt:weise in der derzeitigen Form nicht
fur alle Gemeinden eignet. Der Aufbau einer Koordinationsstelle ergibt nur dann einen Sinn, wenn
eine Minimalzahl an Familien in der Gemeinde zur Zielgruppe des Angebotes gehért (Akkumulation
von Belastungen, von anderen Angeboten nicht erreichbar). Zudem eignet sich das Programm v. a.
dann, wenn die Zielgruppe in relativ homogene Kultur- und Sprachkreise gegliedert ist.

Die GEF ist deshalb dabei zu prifen, in Zusammenarbeit mit der Mutter- und Vaterberatung Bern
ein erganzendes Hausbesuchsprogramm (parallel zu den bisherigen Standorten mit schritt:weise)



zu entwickeln. Durch die Nutzung des Regionalstellennetzes soll damit insbesondere kleineren und
landlichen Gemeinden ermdglicht werden, auch bei einem Bedarf nur fur einzelne Familien das
Angebot mit geringem administrativem Aufwand und mit kantonaler Unterstutzung einzukaufen.
Dadurch wirde das fir diese Massnahme vorgesehene Budget ausgeschopft. Eine Budgeterho-
hung ist indes ausgeschlossen.

Der Regierungsrat beantragt:

Annahme als Postulat

Prasidentin. Wir kommen zum letzten Traktandum dieser verlangerten Novembersession, zum
Traktandum 89 «Frihe FOrderung zu Gunsten der Kinder in allen Regionen!». Es handelt sich um
eine Motion. Die Regierung ist bereit, diese als Postulat entgegenzunehmen. Wir fihren eine freie
Debatte, und ich gebe dem Motionér, Grossrat Naf, das Wort.

Roland N&f, Muri (SP). Es ist das letzte Geschéft dieser Session. Ich hoffe, Sie haben noch nicht
gepackt und denken nicht, dass jetzt noch der Naf mit einem Anliegen kommt. Es ist ein wichtiges
Thema. Wenn ich mir den ganzen Bildungsbereich vorstelle, habe ich den Eindruck, dass das The-
ma Fruhférderung als letztes Traktandum, aber wahrscheinlich das Wichtigste im ganzen Bildungs-
system ist. Wenn ich an alle die Kinder zuriickdenke, die ich wahrend meiner vierzigjahrigen Schul-
tatigkeit unterrichtet habe, und die beim Berufseinstieg oder bereits wahrend der Schulzeit Schwie-
rigkeiten hatten, stelle ich immer wieder dasselbe Problem fest: die mangelnde Unterstiitzung in
den ersten Lebensjahren. Dies pragt ein Kind so stark, dass eine Korrektur in spateren Jahren
kaum mehr moglich ist. Wenn man bedenkt, was Kinder ohne diese Unterstitzung und Foérderung
spater in einer Gesellschaft auslosen, wie teuer dies wird — ich denke dabei an die Sozialhilfe und
das Problem der Integration, die relativ viel Geld kostet —, muss in diesen Bereich investiert werden,
mehr als im Moment. Die Aussage des Regierungsrats, der GEF und von Herrn Schnegg, in der die
Wichtigkeit der Frihforderung anerkannt wird, haben mich selbstverstandlich gefreut. Daftir méchte
ich mich bei ihm bedanken. Vielen Dank.

Was tun wir im Moment? In den grésseren Agglomerationen, wie beispielsweise in den Gemeinden
Koniz oder Langenthal, haben wir als Anfang Testprojekte durchgefiihrt. Sie kénnen in der Antwort
des Regierungsrats nachlesen, dass die Tests sehr erfolgreich verlaufen sind. Es ging konkret da-
rum, Familien zu Hause zu besuchen und dort den Eltern zu zeigen, wie sie ihr kleines Kind unter-
stltzen konnen. Dies ist sehr gut gelungen. Ich frage mich nun, ob wir die Kinder nur in diesen
Testgemeinden und in den Agglomerationen unterstiitzen wollen. Wenn wir heute schauen, wo sich
die Familien mit den gréssten Schwierigkeiten befinden, zeigt es sich, dass sich diese nicht mehr
nur in den Agglomerationen von Biel oder Bern aufhalten, wie dies vor rund zwanzig bis dreis-
sig Jahren noch der Fall war. Wenn Sie beispielsweise die Population im Lauterbrunnental oder in
Frutigen betrachten, wo sehr viele Leute im Tieflohnsegment leben und zu kdmpfen haben, kann ich
mir nicht erklaren, weshalb wir nur die grossen Agglomerationen mit bereits bestehenden Projekten
unterstitzen wollen. Ich komme nun noch zum Stichwort «prifen». Der Regierungsrat will das von
ihm wichtig erachtete Anliegen trotzdem nur prifen. «Er will es priifen» heisst schlussendlich, pru-
fen, ob dies tatsachlich von Bedeutung ist. Wir haben sehr erfolgreich verlaufene Testprojekte
durchgefiihrt. Dies kdnnen Sie in der Antwort des Regierungsrats nachlesen. Wir missen nicht
noch einmal prufen. Die Frage des Geldes taucht auch immer wieder auf. Der Regierungsrat
schreibt — ich zitiere fur jene, die den Text nicht gelesen habe: «Von den fir die Unterstiitzung von
schritt:weise budgetierten CHF 1.2 Mio. (vor Lastenausgleich) wird derzeit knapp die Halfte einge-
setzt. Damit sind bereits budgetierte Mittel flir den weiteren Ausbau vorhanden.» Das Geld ist also
vorhanden. Nun geht es darum, das Ganze anzupacken. Interessant ist die Aussage des Regie-
rungsrats im letzten Abschnitt der Antwort. Er schreibt, man habe mit der Mtter- und Vaterberatung
bereits Kontakt aufgenommen. Man weiss also, wie man es angehen kénnte. Man weiss sogar, wie
es mit einzelnen Familien im landlichen Raum angegangen werden kénnte. Wo ist das Problem?
Aus diesem Grund soll nicht mehr gepriift, sondern gehandelt werden.

Prasidentin. Es haben sich keine weiteren Motionare gemeldet. Wir kommen zu den Fraktionen.
Fir die SVP-Fraktion hat Grossrat Fuchs das Wort.

Thomas Fuchs, Bern (SVP). Roland Naf hat es erwahnt, es ist das letzte Geschéft. Sie haben es
gehort: Es ist noch Geld vorhanden. Die Kohle ist da und muss also auch ausgegeben werden. Dies



ist ein typischer SP-Vorstoss. Die SP hat gemerkt, dass noch Geld vorhanden ist, und dieses muss
naturlich ausgegeben werden. Wir sehen das nicht so. Wenn es nicht ausgegeben wird, besteht
moglicherweise kein Bedarf. Nicht jeder Kredit muss zwangsweise ausgeschodpft werden. Wenn im
Internet nach dem Stichwort «Hausbesuchsprogramm» gesucht wird, erscheint beispielsweise die
Spitex, allenfalls etwas aus dem Rotlichtmilieu, aber es erscheinen auch die angesprochenen Pro-
gramme fur die ganz Kleinen. In Bern gibt es zu den angebotenen Hausbesuchen jeweils einen
Prospekt in Deutsch, Albanisch, Arabisch, Englisch, Franzésisch, Somalisch, Tamilisch, Tirkisch
und so weiter. Zu diesem Angebot gehort ein wochentlicher Besuch zu Hause, bei dem jedes Mal
ein Buch, eine Spielidee oder ein Spiel mitgebracht wird. Dies mag interessant sein und gibt mog-
licherweise fur gewisse Personen interessante Jobs. Wir sind aber der Meinung, dass die Eltern
gefordert sein sollten. Ich weiss, dass beim Bezug von Medikamenten eine Packungsbeilage enthal-
ten ist, in der auf die Nebenwirkungen hingewiesen wird. Bei einem Kind gibt es keine Packungsbei-
lage, die besagt, welche Aufwendungen geleistet werden muissen. Ich glaube, das Problem liegt an
einem anderen Ort. Dieses kann nicht mit einem Hausbesuchsprogramm im Lauterbrunnental oder
wo auch immer gel6ést werden. Wir sind der Meinung, dass es wie bisher weiterlaufen sollte. Wir
lehnen das Postulat ab. Dies heisst allerdings nicht, dass wir generell gegen Fruhférderung sind.
Aber wir befinden uns nicht an dem Punkt, bei dem die Kohle um jeden Preis ausgegeben werden
muss.

Monika Gygax-Boninger, Obersteckholz (BDP). «Frihe Forderung zu Gunsten der Kinder in al-
len Regionen!» — das ist ein Thema, das im Grossen Rat bereits im Jahr 2012 als prifenswert und
unterstitzungswurdig beurteilt wurde. Wir von der BDP kdnnen im Kern immer noch zu dieser Un-
terstitzung stehen und im Bedarfsfall der frihen Férderung zustimmen. Wir hatten aber bereits im
Jahr 2012 den Eindruck, dass es moglicherweise nicht fir den ganzen Kanton und damit auch nicht
fur alle Gemeindestrukturen der richtige Weg ist. Es braucht nicht in jeder Region beziehungsweise
in jeder Gemeinde das gleiche Angebot. Unterschiedliche Bedirfnisse missen im Projekt entspre-
chend berlcksichtigt werden. Aus diesem Grund begriissen wir die Bemihungen des Regierungs-
rats, wonach er prift, ob und in welcher Form Anpassungen vorzunehmen sind.

Die BDP hat aber noch eine grundsatzliche Bemerkung zu den letzten zwei Satzen der Regierungs-
ratsantwort. Seit 2012, also seit finf Jahren, wird fur diese Unterstitzung jeweils nur knapp die Half-
te der budgetierten rund 1,2 Mio. Franken verwendet. Wir von der BDP erwarten von der Regierung,
dass nicht verwendetes beziehungsweise nicht angefordertes Geld zu einer schnelleren Anpassung
des Budgets fuihrt. Wenn in einem Budget derart viel Luft enthalten ist, sollte dies schneller gesche-
hen. Als Grosser Rat kénnten wir uns sonst die Frage stellen, in wie vielen anderen Positionen des
kantonalen Budgets noch Luft vorhanden ist. Dies darf nicht sein. Wir von der BDP erwarten ehrli-
che Zahlen im Budget und dies nur fur bendtigte Ausgaben. Wir sagen aber Ja zum Postulat.

Prasidentin. Darf ich um mehr Ruhe im Saal bitten? Ich weiss, es gibt Personen, die der Meinung
sind, man kénne schon nach Hause gehen und die bereits am Packen und Aufraumen sind. Versu-
chen Sie, dies leiser zu tun. Fir die SP-JUSO-PSA-Fraktion spricht Grossratin Gabi.

Sarah Gabi Schénenberger, Schwarzenburg (SP). Ich spreche sowohl als Mitmotionarin als auch
fur die Fraktion. Der Schlissel zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit liegt, auch fir benach-
teiligtere Familien, in der friihen Férderung. Die Evaluation hat klar aufgezeigt, dass sich Angebote
im Bereich der frihen Férderung besonders lohnen. Auch der Regierungsrat sagt deutlich, dass das
angesprochene Angebot positiv evaluiert und fir die Familien, welche am Projekt teilgenommen
haben, ein deutlicher Nutzen festgestellt worden ist. Dabei ist vor allem die bessere Entwicklung der
Kinder, die Verbesserung der Erziehungsfahigkeit der Eltern und die Vernetzung von vorher isolier-
ten und schwer erreichbaren Familien zu erwahnen. Dies sind alles sehr, sehr wichtige Faktoren.
Die Pilotprojekte konnten erfolgreich durchgefiihrt werden, unter anderem in Bern, Biel, Langenthal
und Ostermundigen. Sie konnten es lesen.

In einem zweiten Schritt ist es nun wichtig, zu gewahrleisten, dass Kinder in allen Gemeinden davon
profitieren kénnen, also nicht nur jene in den Stadten und Agglomerationen, sondern auch Kinder in
landlichen Gemeinden. Der Regierungsrat bestatigt, dass ein kantonsweiter Ausbau noch nicht er-
folgt ist. Es stellt sich die Frage, weshalb. Das Budget besteht, die Gelder sind bereit und sinnvoll
investiert, lieber Grossratskollege Fuchs. Das Projekt liegt vor, die Zusammenarbeit mit der Miitter-
und Véaterberatung funktioniert. Roland Naf hat dies erwahnt. Es spricht nichts dagegen, den Vor-
stoss in Motionsform anzunehmen. Weshalb der Regierungsrat, den Vorstoss nur in Postulatsform



entgegennehmen will, kann ich nicht nachvollziehen. Also, setzen Sie das ausgearbeitete, bereits
finanzierte Projekt mdglichst rasch um, sodass auch die landlichen Gemeinden und ihre Kinder da-
von profitieren kénnen. Das Projekt soll zeitlich nicht weiter verzdgert oder behindert werden. Ich
danke fur die Unterstiitzung und fur den Willen des Regierungsrats.

Hans Rudolf Vogt, Oberdiessbach (FDP). Der Vorstoss mit seiner kurzen Begrindung und der
kurzen Antwort des Regierungsrats zielt auch fur uns in die richtige Richtung. Die Regierung gibt
dem Motionar recht darin, dass der vorgesehene, kantonsweite Ausbau bisher nicht erfolgt ist. Die
budgetierten Mittel fir den Weiterausbau sind vorhanden. Deshalb soll die GEF prifen, wie die For-
derung der Kinder in allen Regionen ausgedehnt werden kann. Die FDP empfiehlt die Annahme als
Postulat.

Christine Schnegg, Lyss (EVP). Diese Motion fordert eine breitere Unterstitzung von Projekten im
Bereich der frihen Forderung. Mir personlich, aber auch der ganzen EVP, entspricht diese Forde-
rung vollumfanglich. In der Begrindung gehen die Motionare vor allem auf die Hausbesuchspro-
gramme ein, die in den erwahnten Pilotgemeinden erfolgreich umgesetzt wurden.

Ich gebe hier meine Interessenbindung bekannt und mache nicht mehr allzu viel Werbung in eige-
ner Sache. Ich bin Prasidentin der Mutter- und Vaterberatung. Wir tbernehmen die Federfihrung in
diesen Hausbesuchsprogrammen. Es ist bereits ein Konzept unterwegs, Gelder sind eingestellt,
und zusammen mit der GEF wird die ganze Thematik bereits diskutiert. Ich mdchte lhnen herzlich
empfehlen, diese Motion zu unterstitzen.

Christoph Grimm, Burgdorf (glp). Frihes Fordern ist sehr, sehr wichtig. Die Motionare fordern
genau das Richtige. Es macht Sinn, in diesen Bereich zu investieren, Thomas Fuchs. Als Steuer-
zahler kénnen Sie damit Steuern sparen. Nicht heute, aber in dem Moment, in dem eine Wirkung
erzielt wird. Es ist wirklich wichtig. Ausgaben, die heute fur die in dieses Programm aufgenomme-
nen Kinder getatigt werden sowie fur Eltern, die beraten werden und fir Kinder, die davon profitie-
ren kénnen, kénnen spater eventuell bei den Kosten der Integration und besonderen Massnahmen
(IBEM) eingespart werden. Wir haben fir IBEM, also die individuellen Férdermassnahmen in der
Schule, im November/Dezember Einsparungen vorgenommen. Ob wir flr diesen Bereich méglich-
erweise weniger brauchen, kann zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir Ja oder ein Nein sagen, selbstver-
standlich noch nicht vorhergesehen werden. Es ist wichtig, zu starten, vor allem weil auch die Re-
gierung der Meinung ist, dass die Massnahmen richtig, gut und bereit sind. Wir wissen auch bereits,
Uber welche Kandle die Beratungen in Auftrag gegeben werden kénnen. Es ist vdllig falsch, dies zu
unterbinden.

Die BDP hat eine ehrliche Budgetierung verlangt. Es ist nicht unehrlich budgetiert, wenn die fir ei-
nen Pilotversuch 1,2 Mio. Franken gesprochenen Gelder von den Gemeinden noch nicht eingefor-
dert wurden. Als Beispiel erwéhne ich die Stadt Burgdorf, die dies das Programm im Jahr 2016 ein-
fuhren wollte. Leider hat der Stadtrat diese Einfihrung mit etwa einer Stimme Unterschied abge-
lehnt. Das ist schade. Weshalb diese Ablehnung? Der Grund war nicht, dass der Stadtrat das Pro-
jekt nicht wollte, sondern weil die Fakten nicht klar waren. Einige Ratsmitglieder verstanden nicht,
worum es ging. Deswegen wurde das Ganze mit einer Stimme Unterschied abgelehnt worden. Wir
sind in Burgdorf daran, erneut einen Vorstoss einzureichen. Dieses Mal werden wir den Stadtrat
richtig informieren. Ich kann lhnen garantieren, Burgdorf wird dies umsetzen und viele anderen Ge-
meinden auch. Es geht uns nicht darum, dass eine flachendeckende Einflihrung ein Muss sein soll.
Es gibt moglicherweise Gemeinden, die das Hausbesuchsprogramm gar nicht brauchen. Aber Ge-
meinden, die der Meinung sind, dies sei nétig, weil sie Eltern, Familien mit Migrationshintergrund
haben, muss Hilfe angeboten werden kénnen. Wir alle sagen: «Lernt endlich Deutsch!» Wie wollen
wir dies erkennen, wenn uns die entsprechenden Programme nicht zur Verfligung stehen? Ich bitte
Sie, die Motion zu uberweisen. Ubrigens ist es erstaunlich, dass in der Antwort von Koordinations-
stellen und so weiter gesprochen wird. Solche wurden von den Motionaren nicht verlangt. Davon
haben sie nicht gesprochen.

Das Fazit der glp: Was soll noch geprift werden? Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist alles positiv. Ge-
meinden, die dies wollen, sollen die Umsetzung angehen kénnen. Mittel sind noch vorhanden. Wir
sind uns bewusst, dass wahrscheinlich ein noch héherer Betrag notwendig sein wird. Dies ist klar.
Konkrete Instrumente sind nicht verlangt worden. Also unterstiitzen Sie die Umsetzung, und helfen
Sie mit, die Motion zu Uberweisen. Damit werden wir sparen.



Samuel Kullmann, Hilterfingen (EDU). Das Fundament fir einen gesunden Staat sind gesunde
Familien. Dies ist ein wichtiger Leitsatz fur die EDU-Fraktion. Durch die zunehmende Erosion ge-
sunder Familienstrukturen, stehen wir als EDU-Fraktion immer wieder vor einem Dilemma. Einer-
seits ist es sicher sinnvoll, die bestehenden Probleme an sozialen Brennpunkten praventiv anzuge-
hen. Andererseits Ubernimmt der Staat auch in diesen Bereichen immer mehr die Verantwortung.
Dieses Engagement ist nicht kostenlos und muss von Birgerinnen und Bulrgern getragen werden.
Wie der Regierungsrat ausfuhrt, wird das Konzept Frihférderung zu zwei Dritteln von den Gemein-
den mitfinanziert. Aus Sicht der EDU-Fraktion sollte aufgrund des Subsidiaritatsprinzips die finanzi-
elle Verantwortung fir die Frihférderung von Kindern noch stérker bei den Gemeinden angesiedelt
werden. Diese kdnnen den Handlungsbedarf am besten orten und beurteilen. Die bereits entwickel-
ten Pilotprojekte sind sicher sinnvoll, und es ist sicher gut, wenn die Gemeinden bei Bedarf darauf
zurtuickgreifen. Wir werden noch den Ausfiihrungen des Gesundheitsdirektors folgen. Trotzdem wird
die Mehrheit der EDU-Fraktion diesen Vorstoss wohl ablehnen.

Prasidentin. Es haben sich keine weiteren Fraktionssprecherinnen oder -sprecher gemeldet. Wir
sind bei den Einzelsprecherinnen und -sprechern angelangt. Als Erstes hat Grossrétin Geissbuhler
das Wort.

Sabina Geissbuhler-Strupler, Herrenschwanden (SVP). Die Forderung ist eigentlich nur eine
frihe Forderung. Ich bin daftr, dass der Regierungsrat die verschiedenen Projekte prift. Ich kenne
das Projekt mit den Hausbesuchen bei Familien. Fast alle haben davon gesprochen. Dies ist sicher
sehr gut und hat Erfolg. Aber ich kenne auch andere Projekte, wie sie bei uns fur Migrationsfamilien
angeboten werden. Dabei werden die Kinder von den Familien getrennt. Die Mitter hingegen sitzen
den ganzen Tag lang herum und werden nicht einbezogen. Die Kinder kdnnen danach unsere
Sprache, die Mitter kénnen nichts. Die Mutter wissen nicht, was man bei uns mit den Kindern
macht, dass man basteln, singen, spielen kann. Das sind auch Projekte, die ich kenne. Ich bin total
gegen solche Projekte. Diese fuhren zu schlechten Situationen in den Familien. Die Kinder sind
zwischen Stuhl und Bank mit den Kulturen und anderem. Deswegen bin ich der Meinung, dass eine
Motion so niemals angenommen werden kann. Frihe Férderung kann auf die eine oder andere
Weise erfolgen, namlich positiv, indem die Familien einbezogen werden oder sehr negativ, wenn die
Kinder von den Familien getrennt beziehungsweise alleine gefordert und damit die Familien im Ab-
seits gelassen werden. Dies gibt es auch. Aus diesem Grund unterstitze ich den Prifungsauftrag,
aber niemals die Motion.

Prasidentin. Grossratin Stucki hat das Wort fur die SP-JUSO-PSA-Fraktion.

Béatrice Stucki, Bern (SP). Es gibt die unterschiedlichsten Ansatze fur eine friihe Foérderung. Dies
ist klar. Wenn man die Kinder von den Familien getrennt fordert, so wird in der Stadt Bern fur die
Mutter ein separates Programm angeboten. Nachher werden die Mutter und die Kinder wieder zu-
sammengefiihrt. Es werden aber auch Haushaltungen und Spielplatze besucht. Primano, das super
Projekt der Stadt Bern, war sehr umfangreich und hat die Leute dort abgeholt, wo es notwendig war.
Herr Fuchs hat relativ zynisch und ins Lacherliche gezogen erwahnt, in wie vielen Sprachen die
Flyer Gbersetzt wurden. Genau dies ist sehr wichtig, vor allem in den Stadten, wo es viele Auslande-
rinnen und Auslander gibt. Primano oder friihe Forderung ist fiir diese Kinder ausserst wichtig. Es
ist aber auch flr alle anderen Kinder mit etwas bildungsferneren Eltern elementar, unterstitzt zu
werden. Es ist elementar flir eine gute Integration; es ist elementar fir einen guten Start in die
Schulzeit. Gelingt der Schulstart, gelingt auch die Ausbildung in der Schule. Wir wollen dort Geld
ausgeben, wo es sinnvoll ausgegeben werden kann. Es ist bestimmt besser, das Geld fir die Schu-
le oder die frlhe Foérderung auszugeben als spater flir Praventionsprojekte, fiir die Sie die Gelder
auch immer wieder zusammenstreichen. Ich bitte Sie wirklich, diese Motion als Motion zu unterstit-
zen. Wir haben die Mdglichkeit: das Geld und die Erfahrungen sind vorhanden. Es ist sinnvoll.

Prasidentin. Ich gebe dem Motionar, Grossrat Naf, nochmals das Wort.

Roland Naf, Muri (SP). Ich glaube, ich brauche nicht mehr auf die Voten zu reagieren. Christoph
Grimm hat dies bestens gemacht. Er hat das Entscheidende erwéhnt.

In der Zwischenzeit habe ich gerechnet. Das Anliegen ist mir zu wichtig, und Pokern ist zu risiko-
reich. Ich habe festgestellt, dass seitens der BDP nicht ganz klar ist, ob einige der Motion zustimmen



werden. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Dementsprechend wandle ich die Motion in ein Postulat
um. Ich bitte Sie, mit dem Postulats ein starkes Zeichen zu setzen.

Prasidentin. Jetzt habe ich Sie akustisch nicht verstanden. Wandeln Sie die Motion in ein Postulat
um? (Grossrat Naf bejaht dies.) Je passe la parole au directeur de la santé publique et de la pré-
voyance sociale.

Pierre-Alain Schnegg, Gesundheits- und Fursorgedirektor. Tout d’abord j'aimerais remercier le
député Naf d’avoir transformé sa motion en postulat. Je crois que la réponse a peut-étre été un petit
peu mal comprise, et la raison pour laquelle nous avons proposé le postulat. Le projet auquel fait
référence la motion est le projet «petits:pas», respectivement «schritt:weise», qui est un projet qui
correspond trés bien aux besoins des agglomérations et qui a apporté des résultats intéressants.
Malheureusement, ce projet ne peut pas étre mis en ceuvre dans les campagnes, comme nous ai-
merions pouvoir le faire. C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec les centres de puéricul-
ture, «Mutter- und Vaterberatung», et nous avons préparé une autre solution pour la mettre a dispo-
sition sur 'ensemble du territoire cantonal et permettre ainsi a des communes de pouvoir comman-
der ces prestations, méme si elles s’adressent uniquement a quelques familles et pas a un certain
volume important de la population. Nous avions prévu de rencontrer les porteurs de ce projet le
22 janvier, c’est-a-dire lundi, mais malheureusement, pour des raisons de maladie du c6té des por-
teurs de projet, cette rencontre a da étre reportée, elle est d’ores et déja ré-agendée au 27 avril —
malheureusement oui, on est des fois un peu lent dans I'administration, mais ce n’est pas toujours
uniquement dd a I'administration. Ma Direction reste engagée sur ce projet, nous sommes d’avis
gue le projet avec «Mutter- und Vaterberatung» répond nettement mieux que «petits:pas» aux be-
soins de notre canton dans certaines régions, et c’est la raison pour laquelle nous avons proposé
cette transformation en postulat. La transformation en postulat n’est pas pour réétudier globalement
tout le sujet, mais c’est juste pour finaliser le projet avec un autre prestataire. Donc je suis trés heu-
reux que ce changement ait été fait, et je vous invite bien entendu a suivre la position du gouver-
nement et a soutenir ce postulat, ce qui nous permettra d’aller de 'avant avec les centres de puéri-
culture, respectivement «Mutter- und Vaterberatung», pour aligner les derniers besoins de ce projet
avec également les exigences que nous avons. D’avance, merci pour votre soutien.

Prasidentin. Bevor wir zur Abstimmung kommen, mdchte ich Sie bitten, danach nicht in grosse
Diskussionen auszubrechen. Ich méchte vor der Schliessung der Session noch etwa sechs Mittei-
lungen anbringen.

Wir kommen zur Abstimmung Uber die Motion «Frihe Foérderung zu Gunsten der Kinder in allen
Regionen!», die in ein Postulat umgewandelt worden ist. Wer dieses Postulat tberweisen will,
stimmt Ja, wer dies ablehnt, stimmt Nein.

Abstimmung (als Postulat)

Der Grosse Rat beschliesst:
Annahme als Postulat

Ja 109
Nein 20
Enthalten 1

Prasidentin. Sie haben dieses Postulat mit 109 Ja- zu 20 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung ange-
nommen. Damit sind wir am Ende der Geschéfte angelangt.

Ich mdchte die Mitglieder des Blros informieren, dass die Blrositzung um 18.15 Uhr im Sitzungs-
zimmer 7 beginnt.

Ich Ubermittle lhnen auch eine Information von Grossrat Wildhaber. Er hatte fir morgen eine Sit-
zung mit Regierungsrat Bernhard Pulver und anderen Personen organisiert. Sie wissen, wer von
Ihnen daran teilnehmen wollte. Er wird diese Sitzung verschieben; diese wird erst im Marz stattfin-
den. Sie brauchen morgen nicht extra anzureisen. Die Besprechung mit Daniel Wildhaber wird ver-
schoben, und selbstverstandlich wird er sdmtliche Personen per E-Mail informieren.

Nun mochte ich Sie Uber eine kulturelle Sache informieren respektive lhnen eine Frage dazu stel-
len. Am Wochenende wird die Zirkusschule Bern eine Galashow im Kirchgemeindehaus Johannes



in Bern veranstalten, am Freitag und am Samstag jeweils um 18.30 Uhr, 10.30 Uhr und 14.30 Uhr.
Sie werden sich nun fragen, weshalb ich Ihnen dies mitteile. Ich bin keine Zirkusspezialistin. Die
Zirkusschule hat mich vor zwei Wochen angerufen und erzahlt, dass sie finanzielle Probleme habe.
In diesem Zusammenhang habe sie neue Uberlegungen angestellt, wie sie zu Geld kommen konn-
te. Neu gibt es Freunde des Zirkus. Wir sind ja manchmal auch ein Zirkus. Deswegen habe ich mich
dazu entschieden, die erste Freundin des Zirkus zu sein. Pro Jahr wird mich dies 100 Franken kos-
ten. Ich glaube, ich habe schon fir andere Zirkusse 100 Franken bezahlt. Die Verantwortlichen der
Zirkusschule haben sehr viele Leute angefragt, und sehr viele Leute haben ihnen eine Absage er-
teilt. Nun habe ich hier im Saal noch ungefahr 120 Personen des Grossen Rats vor mir. Haben Sie
nicht das Geflhl, dass noch vier, fiinf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Personen des Grossen
Rats gefunden werden konnten, die Freund oder Freundin der Zirkusschule Bern werden wollen?
Ich fiihle mich sonst extrem einsam, wenn ich die einzige Freundin dieses Zirkus bin. Uberlegen Sie
es sich. Unter www.zirkusschulebern.ch finden Sie die Informationen. Ich finde, sie macht coole
Dinge. Die Zirkusschule Bern will nicht einfach Subventionen erhalten, sondern sie hat Ideen. Sie
tut etwas. Was sie mit diesen Kindern und Jugendlichen auf die Beine stellt, ist wirklich spektakular.
Unterstlitzen Sie mich, sodass ich als hdchste Bernerin nicht die einzige Freundin bin und auf dass
dieser Zirkus noch mehr Freundinnen und Freunde bekommt. Sie kénnen sich direkt bei mir oder
auf der Internetseite melden.

Weiter mochte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass im Bernischen Historischen Museum in
diesem Moment die Vernissage der Ausstellung «Flucht» stattfindet. Wir sind zu spat, denn die
Vernissage hat um 18.00 Uhr angefangen. Aber ich bin sicher, dass Sie auch zu spéat erscheinen
dirfen, falls Sie nicht wissen, was Sie bis 19.00 Uhr unternehmen wollen. Die Vernissage findet im
Yehudi Menuhin Forum Bern statt. Luc Mentha, Prasident des Stiftungsrats, hat erwahnt, dass ein
guter Aperitif serviert wird. Gut zu wissen ist auch, dass ein grosser Teil des Museums dem Kanton
Bern gehort. Daher wiirde es passen.

Ich freue mich, mdglichst viele von Ihnen am Samstag auf der Englistenalp zu treffen. Es hat viel
Schnee, die Wetterprognosen sehen gut aus. Das vorgesehene Restaurant ist ein toller Ort, und
das Skirennen wird auch Spass machen. Es wére schdn, wenn sich noch einige anmelden wirden,
auch solche, die nicht am Skirennen teilnehmen wollen, sondern nur Ski fahren wollen.

Damit bin ich am Ende meiner Ausfiihrungen. Ich wiinsche lhnen einen wunderbaren Februar, ei-
nen guten Marz und freue mich, Sie am 19. Marz wieder gesund und munter zu empfangen. Damit
ist die verlangerte November-/Januarsession geschlossen. Vielen Dank. Machen Sie‘'s gut, und
kommen Sie gut nach Hause. (Applaus)

Schluss der Sitzung und der Session um 18.10 Uhr.

Die Redaktorinnen:
Rahela Syed (d)
Catherine Graf Lutz (f)


http://www.zirkusschulebern.ch/
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Anhang 1

Schriftlich behandelte Geschéafte der Novembersession 2017

Geschaft 2017.STA.1286

Anfragen der Novembersession 2017

Frage 8

Etter (Treiten, BDP) — Bericht ADT

Dem Grossen Rat wurde der ADT-Bericht tber Abbau, Deponie und Transport vorgelegt. Allgemein
ist bekannt, dass die GPK bei der Finanzkontrolle eine Untersuchung lber die Kosten und Preise
fur Kies und Beton in Auftrag gegeben hat. Durch Indiskretionen sind Ausschnitte aus diesem ver-
traulichen Bericht in den Medien publiziert worden. Dem Grossen Rat ist dieser Bericht nicht be-
kannt.
Fragen:
1. Warum wird dieser Bericht in Zeiten von Sparen und Finanzknappheit dem Grossen Rat nicht zur
Kenntnis gebracht?
2. Wird der Bericht veroffentlicht?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wann?

Antwort des Biliros des Grossen Rats

1. Die Geschéftsprufungskommission des Grossen Rates (GPK) hat den Bericht der Finanzkontrol-
le nicht verdffentlicht, weil es sich dabei um einen vertraulichen Bericht handelt.

2. Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen des GPK-Prasidenten anlasslich der Beratung des Con-
trollingberichts ADT verwiesen.

Frage 9

Stampfli (Bern, SP) — Sicherheitswahn im Rathaus?

Kurz vor Beginn der Novembersession 2017 erhielten alle Grossratsmitglieder einen Brief bezuglich
neuer Sicherheitsmassnahmen sowie einen Badge, um ins Rathaus zu gelangen. Im Schreiben
heisst es, dass die Sicherheit im Rathaus erhéht werden misse, da die «allgemeine Gefahrenlage»
von der Kantonspolizei hdher eingeschatzt werde als noch vor einigen Jahren. Leider erschliesst
sich aus dem Schreiben nicht, warum genau die Gefahrenlage pl6étzlich erhdht sein soll.

Da liegt der Verdacht nahe, dass nun auch der Kanton Bern und mit ihm das Rathaus dem grassie-
renden Sicherheitswahn erlegen ist. Das ware hdchst bedauerlich. Auch wenn im Schreiben betont
wird, dass an der Politik des offenen Hauses festgehalten werden soll, ist offensichtlich, dass die
vorgesehenen Massnahmen zu Einschrankungen fiir die Offentlichkeit fiihren werden. Dies darf in
einer Demokratie nicht der Fall sein — oder es missen triftige Griinde dafir vorliegen.

Fragen:

1. Was genau ist mit den «erhdhten allgemeinen Gefahren» gemeint?

2. Wie kommt die Berner Kantonspolizei zu ihrer Einschatzung?

3. Wie hoch sind die Kosten fir die neuen Sicherheitsmassnahmen?

Antwort des Bliros des Grossen Rats

1. Vorkommnisse im In- und Ausland haben gezeigt, dass heute im o6ffentlichen Raum von einer
erhohten Gefahrdung ausgegangen werden muss (Angriffe auf Personen, Anschlage, usw.).

2. Auf der Grundlage einer jewelils aktuellen Gefahren- und Umfeldanalyse.

3. Die Kosten fur die zwei zusatzlichen Personen des Ordnungsdienstes betragen insgesamt
133.00 Franken pro Stunde.



Frage 15

Dunning (Biel, SP) / Gullotti (Tramelan, SP) — Warum wird das Zweisprachigkeitsknowhow
von Gemeinden nicht genutzt?

Am 22. September 2017 wurden die Mitglieder einer Expertenkommission ernannt, die die Entwick-
lungsmdglichkeiten ausloten soll, die sich aufgrund der Zweisprachigkeit im Kanton Bern bieten. Sie
soll bis Ende Juni 2018 konkrete Vorschlage zur Forderung und besseren Nutzung der bernischen
Zweisprachigkeit unterbreiten.
Erstaunt musste ich feststellen, dass kein einziges Kommissionsmitglied aus der Stadt- oder Ge-
meindeverwaltung von Biel bzw. Leubringen-Magglingen stammt. Beide Gemeinden sind offiziell
zweisprachig und leben die Zweisprachigkeit taglich in ihren Verwaltungen. Es wére interessant
gewesen, sich Uber diese gelebten Erfahrungen auszutauschen und zusammen mit diesen Gemein-
den dariiber nachzudenken, wie die Zweisprachigkeit besser gefordert und ihr Potenzial genutzt wer-
den kann. Sind sie nicht schon deshalb Experten, weil sie die Zweisprachigkeit im Alltag praktizieren?
Fragen:
1. Inwiefern wurden die Stadt Biel und die Gemeinde Leubringen-Magglingen kontaktiert, damit sie
ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Zusammenhang mit der Zweisprachigkeit teilen?
2. Kame die Teilnahme einer Verwaltungsvertretung der einen oder anderen Gemeinde noch in
Betracht?

Antwort des Regierungsrats (STA)

1. Die Stadt Biel und die Gemeinde Leubringen-Magglingen wurden bei der Mitgliederrekrutierung
der Expertenkommission fur Zweisprachigkeit (Expertenkommission) nicht kontaktiert.

Mit der Zuweisung des Préasidiums der Expertenkommission an den friheren Bieler Stadtpréasi-
denten Standerat Hans Stockli ist die Bieler Zweisprachigkeit in der Kommission sehr gut vertre-
ten. Ausserdem war von Anfang an vorgesehen, dass das Forum fir die Zweisprachigkeit sowie
der RFB einen Kommissionssitz erhalten.

Sowohl der RFB als auch der BJR wurden gebeten, aus ihrer Mitte je ein Mitglied in die Exper-
tenkommission zu delegieren. Das Plenum des RFB, bestehend aus Mitgliedern mit Wohnsitz in
Biel (13 Mitglieder, wovon drei Gemeinderatsmitglieder, einschliesslich des Stadtprasidenten)
und Leubringen-Magglingen (zwei Gemeinderatsmitglieder, einschliesslich der Gemeindeprasiden-
tin), hat beschlossen, den Generalsekretar des RFB in die Expertenkommission zu delegieren.
Die Liste aller Kommissionsmitglieder wurde zudem dem RFB-Plenum zur Genehmigung vorge-
legt, bevor die Juradelegation des Regierungsrates schliesslich die Wahl vornahm.

2. Vertretungen von Gemeindeverwaltungen werden an Workshops im kommenden Jahr teilneh-
men kdnnen. Ziel dieser Workshops wird es namentlich sein, Ansatze fir konkrete Massnahmen
zu erarbeiten und Best-Practice-Beispiele zu sammeln. Die Verwaltungen von Biel und Leubrin-
gen-Magglingen werden somit die Gelegenheit haben, ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Zu-
sammenhang mit der Zweisprachigkeit in die Diskussionen einzubringen.

Frage 3

Krahenbuhl (Unterlangenegg, SVP) — Wird verfassungsmassiges Recht auf schickliches Be-
grabnis verletzt?

Das rechtsmedizinische Institut der Universitat Bern will wahrend einem Jahr mdglichst alle Leichen,

denen ein nattrlicher Tod bescheinigt wurde, noch einmal ausserlich untersuchen. Ziel ist es offen-

bar, herauszufinden, ob man Ubersah, dass der Tod auf unnatirliche Art herbeigefiihrt wurde.

Im Rahmen der Menschenwtrde (Art. 7 der Bundesverfassung) gewahrleistet die Bundesverfas-

sung das schickliche Begrabnis. Zu einem schicklichen Begrabnis gehoéren auch die Bestattung

und die Eindscherung in einem Krematorium. Deshalb stellt sich die Frage, ob die Studie des

rechtsmedizinischen Instituts durch die Untersuchung nicht die Totenruhe verletzt.

Fragen:

1. Ab welchem Zeitpunkt wird das rechtsmedizinische Institut die Untersuchung starten?

2. Ist gewahrleistet, dass Verstorbene bzw. deren Angehérige explizit die Einwilligung fir die
Durchfihrung der Untersuchung geben kénnen oder wird diese allenfalls auch ohne ausdruckli-
che Zustimmung der Verstorbenen bzw. deren Angehdrigen durchgefuhrt?



3. Kdnnen Bestatter oder andere von den Angehorigen autorisierte Personen im Krematorium bei
der Einascherung anwesend sein, um zu kontrollieren, dass keine Untersuchung gegen den Wil-
len der Verstorbenen bzw. der Angehdrigen durchgefuhrt wird?

Antwort des Regierungsrats (ERZ)

Die Anfrage nimmt Bezug auf eine geplante wissenschaftliche Studie, welcher als Stichprobe die an
das Krematorium Bern antransportierten Verstorbenen wahrend eines bestimmten Zeitabschnitts zu
Grunde gelegt werden. Anders als in vielen Staaten erfolgt in der Schweiz bei Verstorbenen, wel-
chen vom Arzt oder der Arztin im Totenschein eine natiirliche Todesursache bescheinigt wurde,
keine amtliche Leichenschau vor der Kremation. Die Studie will klaren, ob aufgrund dieser Tatsache
bei einem gewissen Anteil der Leichname eine unnattrliche Todesursache tbersehen wird. Wie der

Fragesteller richtig festhalt, soll dazu ausschliesslich eine ausserliche Untersuchung erfolgen, Ob-

duktion oder Blutentnahme sind ausdriicklich nicht vorgesehen. Die Uberprifung erfolgt zudem

ausschliesslich mit anonymisierten Totenscheinen.

Gemass nationalen und internationalen Rechtsnormen und Standards missen samtliche Projekte

fur Forschung am Menschen, was auch die Forschung an Verstorbenen einschliesst, durch eine

Ethikkommission gepruft werden. Das vorliegende Projekt wurde daher der Kantonalen Ethikkom-

mission fir die Forschung vorgelegt. Diese hat nach erfolgter Glterabwagung zwischen dem Er-

kenntnisinteresse der Studie und den Interessen der Angehdrigen der Verstorbenen dem For-
schungsvorhaben zugestimmit.

1. Die Studie wird 2018 durchgefuihrt, der genaue Startzeitpunkt ist noch nicht festgelegt. Es wird
davon ausgegangen, dass insgesamt eine Stichprobe von etwa 2'500 Leichnamen erfasst wird.

2. Fur das Erkenntnisziel der geplanten Studie ist es wesentlich, die gesamte Stichprobe von Ver-
storbenen nach der gleichen Vorgehensweise zu untersuchen. Um die Datengrundlage nicht zu
verzerren, kann daher die einzelne Untersuchung nicht von einer explizit einzuholenden Zustim-
mung der Angehdrigen abhangig gemacht werden. Die Ethikkommission kam bei der Priifung
des Forschungsprojekts in ihrer Guterabwagung zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall das
Erkenntnisinteresse es rechtfertigt, wahrend der Untersuchungsperiode alle antransportierten
Leichname ohne ausdrickliche Einwilligung der Angehdérigen ausserlich zu untersuchen.

Sollte allerdings eine explizite Ablehnung vorliegen, wird der betreffende Leichnam nicht gegen
den ausdricklich gedusserten ablehnenden Willen der Angehérigen untersucht.

3. Angehorige kdnnen in Absprache mit dem Krematorium den Sarg bis zum Einfahren in den Ofen
begleiten. Das ist ein jederzeit mogliches und regelmassig praktiziertes Prozedere fir das indivi-
duell gewlinschte Abschiednehmen. Derartige Falle sind von Beginn der Studienplanung an von
der Studie ausgeschlossen, weil hier die Abschiednahme allenfalls gestdrt werden kdnnte.

Frage 11

Geisshihler-Strupler (Herrenschwanden, SVP) — Ganztagesschulen, ein finanzielles Abenteuer?

Der Kanton Bern zahlt schon heute 40 Prozent oder ca. 20 Mio. Franken an Tagesschulen. Die

Kantone AG, BL, ZH, SO zahlen nichts, FR zahlt 10 Prozent an Tagesschulangebote. Auch zeigt

sich, dass das Bedurfnis in unserem Kanton, ein Tagesschulangebot zu nutzen mit nur gerade

15,7 Prozent, trotz eines entsprechenden Angebots an 80 Prozent der Schulen, recht klein ist.

Trotzdem will der Regierungsrat sogar Ganztagesschulen finanziell unterstiitzen.

Fragen:

1. Wo werden die Ganztagesschulversuche durchgefiihrt?

2. Werden die Schulkinder gezwungen, an diesen Ganztagesschulangeboten teilzunehmen?

3. Wie viel kostet eine solche Ganztagesbetreuung im Vergleich mit einer Schule, die keine Tages-
schulangebote in Anspruch nimmt?

Antwort des Regierungsrats (ERZ)

1. Ganztagesschulversuche werden voraussichtlich in Bern und Koniz durchgefiihrt, auf Wunsch
der jeweiligen Gemeinde.

2. Nein. Ganztagesschulen sind ein freiwilliges Angebot.

3. Die Kosten flur eine Primarschulklasse (Regelunterricht ohne Tagesschulangebote) betragen
rund 135 000 Franken pro Jahr.



Die Finanzierung der Tagesschulangebote ist in der Tagesschulverordnung geregelt: Eltern,
Kanton und die Gemeinden finanzieren sie gemeinsam.

Die Betreuung der Schilerinnen und Schiiler, die im Rahmen eines Schulversuchs ab 2019/20
eine Ganztagesschule besuchen, wird gleich finanziert wie die Ubrigen Tagesschulangebote. Im
Vergleich zu den herkdmmlichen Tagesschulen sind keine spezifischen Mehrkosten geplant.

Frage 17

Riem (Iffwil, BDP) — Antikensammlung

Fragen:

1. Wie viel Mietzins und Nebenkosten werden fiir die Beherbergung der Antikensammlung an der
Hallerstrasse 12 durch den Kanton bezahlt?

2. Gibt es Plane fir einen Umzug der Sammlung?

Antwort des Regierungsrats (ERZ)

Bei der Antikensammlung Bern handelt es sich um eine Studiensammlung in 6ffentlichem Besitz,
deren Urspriinge auf das Jahr 1806 zuriickgehen. Sie besteht aus rund 230 Gipsabgiissen bedeu-
tender antiker Plastiken sowie einer Kollektion originaler antiker Kleinkunst. Die Sammlung ist dem

Institut fir Arch&ologische Wissenschaften der Universitdt Bern angegliedert und dient zu Ausbil-

dungs- und Forschungszwecken, ist aber auch der interessierten Offentlichkeit zuganglich.

1. Der Nettomietzins fir die Flachen der Antikensammlung betragt 75 600 Franken pro Jahr.

Die Nebenkosten werden lber das ganze Mietobjekt abgerechnet, anteilsméssig fir die Flachen
der Antikensammlung bezahlt der Kanton Akonto 16 875 Franken pro Jahr.

2. Das Institut fir Archéologische Wissenschaften, welchem die Antikensammlung angegliedert ist,
Zieht im Mai 2018 an den neuen Standort Mittelstrasse 43 im Berner Universitatsquartier um. Dabei
handelt es sich um das ehemalige SBB-Verwaltungsgebaude, das der Kanton gekauft hat. Mit dem
Institut wird auch die Sammlung originaler antiker Kleinkunst an den neuen Standort verlegt, wo sie
im Verbund mit der wissenschaftlichen Bibliothek betrieblich optimal bewirtschaftet werden kann.
An ihrem bisherigen Standort im Untergeschoss der Hallerstrasse 12 verbleiben die Gipsabgus-
se antiker Originalplastiken, wo sie weiterhin auch fir das Publikum zuganglich gemacht werden.
In der Kosten-Nutzenbetrachtung hat sich ein Verbleib der Plastiken in den 1996 zu diesem
Zweck hergerichteten ehemaligen Lagerraumen des Kartographie-Unternehmens Kiammerli &
Frey als die glinstigste Variante erwiesen.

Frage 5

Krahenbuhl (Unterlangenegg, SVP) — Akzeptiert auch das Handelsregisteramt des Kantons
Bern Bitcoin und Ether als Zahlungsmittel?

Gebihren beim Handelsregisteramt Zug kdnnen seit Anfang November 2017 mit Bitcoin und Ether

bezahlt werden. Mdglich wird das Bezahlen per Kryptowahrung durch eine Zusammenarbeit mit

Bitcoin Suisse. Das 2013 von Niklas Nikolajsen mitgegriindete Unternehmen bietet dem Handelsre-

gisteramt eine L&sung, mit der Bitcoin und Ether kosten- und gebihrenfrei sowie ohne Umrech-

nungsrisiko als Zahlungsmittel akzeptiert werden kénnen. Das Handelsregisteramt trage somit kei-

nerlei Risiko von Kursschwankungen, wie das Fachportal inside-it.ch schreibt.

Fragen:

1. Ist auch beim Handelsregisteramt des Kantons Bern die Zahlung per Bitcoin und Ether méglich?

2. Falls nein: Warum nicht?

3. Ist die Einfihrung der Zahlungsmdglichkeit mit Bitcoin und Ether beim Handelsregisteramt des
Kantons Bern geplant?

Antwort des Regierungsrats (JGK)

1. Nein.
2. Virtuelle Wahrungen sind noch kein breit anerkanntes, staatliches Zahlungsmittel und bergen
nebst erheblichen Wertschwankungen zudem Risiken hinsichtlich Geldwascherei und Finanzierung



anderer illegaler Tatigkeiten. Nachdem der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Wahrungen
in Beantwortung der Postulate Schwaab (13.3687) und Weibel (13.4070) vom 25. Juni 2014 vir-
tuelle Wahrungen als «Randphanomen» bezeichnete, hat er inzwischen offenbar das Bedurfnis
erkannt, virtuelle Wahrungen gesetzlich besser zu regeln (vgl. sda-Meldung vom 25. Septem-
ber 2017). Auch auf kantonaler Ebene fehlt derzeit eine rechtliche Regelung. Zudem sind Bitcoin
und Ether nicht die einzigen virtuellen Wahrungen; es kommen laufend neue hinzu. In Anbetracht
der rasanten Entwicklung im Bereich der virtuellen Wahrungen, deren Risiken und den Rege-
lungsabsichten des Bundesrates, will das Handelsregisteramt des Kantons Bern deshalb nicht
vorpreschen. Gesetzliche Regelungen auf Bundesebene und die langfristige Entwicklung sind
abzuwarten. Da die Bezahlung mittels Bitcoin oder Ether beim Handelsregisteramt des Kantons
Bern bisher nie konkret nachgefragt wurde, ist dieses Vorgehen im Moment auch mit keinen
Nachteilen fir den Wirtschaftsstandort Kanton Bern verbunden. Der Regierungsrat verfolgt die
Entwicklung und wird die nétigen Schlussfolgerungen fir den Kanton Bern dann ziehen.
3. Nein.

Frage 7

Krahenbuhl (Unterlangenegg, SVP) — Bezieht Hassprediger von Biel jetzt AHV und Ergan-
zungsleistungen?

Die meisten Sozialhilfeempféanger werden im Alter von 62 Jahren frihpensioniert. Die Schweizeri-
sche Konferenz fir Sozialhilfe unterstitzt diese Praxis. Zwar wird ihre AHV-Rente bei einem zwei-
jahrigen Vorbezug lebenslang um 13,6 Prozent gekirzt. Bei einer maximalen Altersrente von
2350 Franken monatlich sind das 319.60 Franken weniger. Die Sozialhilfeempfanger erhalten aber
mit der Frihpensionierung auch Erganzungsleistungen — zuséatzlich zur AHV-Rente. Ergdnzungs-
leistungen berechnen sich aufgrund des Lebensbedarfs. Dabei wird das Einkommen den Ausgaben
gegenlbergestellt. Somit ist es aus Sicht des Sozialhilfebezligers gleichgtiltig, ob er oder sie nun
eine gekirzte oder ungekirzte AHV hat: Sie behalten immer ihren Lebensbedarf. Bei einer Renten-
kirzung von 319.60 Franken wird dieser Betrag mit zusatzlichen Erganzungsleistungen von
319.60 Franken aufgefangen. Die Kosten tragt aber so oder so die Offentlichkeit — egal, ob uiber die
Sozialhilfe oder Uber Ergdnzungsleistungen.
Auch viele auslandische Staatsangehérige beziehen Sozialhilfe. So auch der 64-jahrige Vorbeter
Abu Ramadan, der als «Hassprediger von Biel» bekannt wurde. Geméss Medienberichten hat die-
ser nun den Asylstatus verloren, und die Fluchtlingseigenschaft ist ihm aberkannt worden. Das
Bundesverwaltungsgericht hat den Entscheid des Staatssekretariats fur Migration (SEM) im Septem-
ber bestétigt. Deshalb stellt sich die Frage, ob Abu Ramadan nun eventuell AHV mit Erganzungsleis-
tungen bezieht.
Fragen:
1. Wie viele Personen zwischen 62 und 65 Jahren, die zuvor Sozialhilfeempfanger waren, beziehen
aktuell im Kanton Bern AHV und Ergéanzungsleistungen?
2. Bezieht auch der 64-jahrige Bieler Imam Abu Ramadan AHV und Ergénzungsleistungen wie
oben beschrieben?
3. Falls Ja: Findet es der Regierungsrat richtig, dass Abu Ramadan nach der Streichung der Sozi-
alhilfe AHV bekommt?

Antwort des Regierungsrats (JGK)

1. Es wird keine entsprechende Statistik gefiihrt. Die Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB)
schatzt, dass es rund 600 Personen sind.

2. Aus Datenschutzgriinden ist es der Ausgleichskasse des Kantons Bern nicht mdglich, darlber
Auskunft zu geben. Grundsatzlich gilt, dass jede Person zwischen 21 und 64 bzw. 65 Jahren mit
Wohnsitz in der Schweiz AHV-beitragspflichtig ist. Diese Beitragspflicht ist als Arbeitnehmer,
Selbstandigerwerbender oder Nichterwerbstatiger zu erfiillen. Mit Erreichen des AHV-Renten-
alters entsteht ein bundesrechtlicher Anspruch auf eine Altersrente, deren HOhe von der Bei-
tragsdauer und Beitragshthe abhéngig ist. Das Bundesrecht sieht auch die Mdglichkeit vor, die
Altersrente maximal zwei Jahre vorzubeziehen. Die vorbezogene Altersrente wird gekirzt.

3. Da dem Regierungsrat nicht bekannt ist, ob Herr Abu Ramadan eine Altersrente vorbezieht (sie-
he Antwort auf Frage 2), kann er diese Frage nicht beantworten.



Frage 16

Vanoni (Zollikofen, Griine) — Kantonale Aufsicht Gber die Gemeinden: Untersuchungen «von
Amtes wegen» durch das Regierungsstatthalteramt

Gemass Artikel 87 des Gemeindegesetzes nehmen die Regierungsstatthalteramter die kantonale
Aufsicht Uber die Gemeinden wahr. Gemass Artikel 88 erdffnen sie «auf aufsichtsrechtliche Anzeige
hin oder von Amtes wegen eine Untersuchung, wenn a) der Verdacht besteht, dass die ordnungs-
gemasse Verwaltung durch rechtswidriges Handeln der Gemeindeorgane oder auf andere Weise
ernsthaft gestort oder gefahrdet wird und b) die Gemeinde die Angelegenheit nicht gemass Arti-
kel 86 selber ordnet.»
In einem Baubewilligungsverfahren, das vom Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland (nachfol-
gend RSA genannt) zu entscheiden war, haben die Einsprechenden das RSA darauf hingewiesen,
dass der beantragten Baubewilligung ein Entscheid des Gemeinderats der betreffenden Gemeinde
zugrunde liegt, der nach Ansicht der Einsprechenden nicht rechtmassig war. Die Einsprechenden
haben dem RSA verschiedene Informationen unterbreitet und gebeten, eine aufsichtsrechtliche Un-
tersuchung «von Amtes wegen» einzuleiten.
Das RSA hat diese Hinweise «nachtraglich als Beschwerde» gegen den kritisierten Gemeinderats-
beschluss entgegengenommen bzw. hat die Eingabe in eine Beschwerde umgewandelt. Es ist dann
aber materiell nicht auf die vorgebrachten Argumente eingetreten. Die Begriindung: Die Einspre-
chenden héatten bereits vor Beginn des Baubewilligungsverfahrens Kenntnis vom kritisierten Ge-
meinderatsentscheid gehabt und die fir Beschwerden geltende Frist von 30 Tagen ab Kenntnis-
nahme nicht eingehalten.

Fragen:

1. Ist es zuldssig, die «Von-Amtes-wegen-Beurteilung» von aufsichtsrechtlichen Fragen von der
Frist abhangig zu machen, die fir das Einreichen von Beschwerden gilt?

2. Muss ein Regierungsstatthalteramt begriindeten Zweifeln an der Rechtméssigkeit von Gemein-
deentscheiden nicht in jedem Fall nachgehen, sobald ihm entsprechende Informationen zur
Kenntnis gebracht werden?

3. Ist es zuldssig, den Kredit zum ersatzlosen Abbruch eines Gebaudes als Nachkredit zu einer
Budgetrubrik in einem Gemeindebudget zu bewilligen, die den Titel «baulicher Unterhalt» (also
das Gegenteil von Abbruch) tragt und in der Hohe nur etwa einen Finfundvierzigstel des Ab-
bruch-Nachkredits ausmacht?

Antwort des Regierungsrats (JGK)

1. Eine aufsichtsrechtliche Anzeige kann sich vor allem auch gegen Verfigungen und Entscheide
richten. Voraussetzung ist, dass kein Rechtsmittel offen steht. Die aufsichtsrechtliche Anzeige ist
gegenlber der Beschwerde subsidiar. Ist somit gegen einen angefochtenen Akt ein ordentliches
Rechtsmittel zulassig, so ist die Eingabe als solche zu behandeln oder an die zustandige Behdr-
de weiterzuleiten. Bei fehlender Beschwerdemdglichkeit, mangelnder Beschwerdebefugnis und
Ablauf der Rechtsmittelfrist kann eine aufsichtsrechtliche Anzeige eingereicht werden.

Im vorliegenden Fall war sinngeméass der Gemeinderatsbeschluss der betreffenden Einwohner-
gemeinde Uber die Beschlussfassung zum Rickbau eines Hauses angefochten. Wegen Vorrangs
des Beschwerdeverfahrens nahm der Regierungsstatthalter Bern-Mittelland die im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens eingegangene Einsprache als Beschwerde gegen den entsprechenden
Gemeinderatsbeschluss entgegen. Da die Frist verpasst war, trat er auf die Beschwerde nicht ein.
Samtliche von der GFL erhobenen Rigen wurden jedoch im anderen gleichzeitig hangigen Be-
schwerdeverfahren eingehend geprift. Somit hat der Regierungsstatthalter seine Aufsichtspflicht,
wie sie im Gemeindegesetz statuiert ist, einlasslich wahrgenommen. Die Offentlichkeit wurde mit-
tels Medienmitteilung darlber informiert, dass der Regierungsstatthalter den umstrittenen Ge-
meinderatsbeschluss als rechtens beurteilt hatte.

2. Die aufsichtsrechtliche Anzeige ist ein Rechtsbehelf und verleiht der anzeigenden Person keinen
Rechtsanspruch auf Behandlung und Erledigung der Beschwerde. Weder ist die Behoérde ver-
pflichtet, auf die Begehren einzutreten, noch ist sie grundsatzlich gehalten, einen formlichen und
begrindeten Entscheid zu treffen. Ob und wann der Regierungsstatthalter somit Vorwirfen
nachzugehen hat, beurteilt sich im konkreten Fall. Vorliegend ist er den erhobenen Vorwiirfen im
Rahmen eines parallelen Beschwerdeverfahrens (Entscheid vom 24. Oktober 2017), also von
Amtes wegen, nachgegangen.



3. Der Regierungsstatthalter nahm im Rahmen des erwahnten héngigen Beschwerdeentscheides
vom 24. Oktober 2017 zur Frage der Zulassigkeit des Nachkredits in seinem Entscheid Stellung.
Ob seine Auffassung zutrifft, hat im Rahmen der Uberprifung dieses Beschwerdeentscheides
durch das Verwaltungsgericht zu erfolgen.

Frage 18

Freudiger (Langenthal, SVP) / Herren-Brauen (Rosshausern, BDP) — BLS-Werkstatte in Bern:
Vorgehen des Regierungsrats wirft Fragen auf

Die BLS macht aufgrund wachsender o6ffentlicher Verkehrsautfkommen einen Bedarf nach zusatzli-
chen Raumlichkeiten geltend. Eine Begleitgruppe hat, nachdem zuvor eine Integration in bestehen-
de Raumlichkeiten ausgeschlossen wurde, den Standort «Chliforst» in Bern favorisiert. Seitens des
ARE bzw. des BAV wurde daraufhin aufgrund der Tangierung mannigfacher gewichtiger &ffentlicher

Interessen eine Sachplanrelevanz dieses Vorhabens bejaht. Wahrend des laufenden Verfahrens fir

eine Aufnahme in den Sachplan Verkehr wurde publik, dass die BLS die Werkstatte wohl auch in

bestehenden Raumlichkeiten der SBB realisieren kénnte. Das Erfordernis eines Neubaus entfiele.

Ob dies tatsachlich maéglich ist, wird derzeit vertieft abgeklart. Trotz offener Fragen fuhrt der Regie-

rungsrat bereits jetzt die Mitwirkung zum Sachplanverfahren durch und eréffnet gleichzeitig eben-

falls ein Verfahren zur Anpassung des Richtplans.

Fragen:

1. Hat der Regierungsrat die fur das Sachplanverfahren zustandigen Bundesamter darum ersucht,
das Verfahren zur Sachplananpassung (betr. BLS-Werkstatte in Bern) bis zur Klarung einer In-
tegration der BLS-Werkstétte in bestehende SBB-Raumlichkeiten zu sistieren?

2. Wie oft kam es in den vergangenen Jahren vor, dass der Regierungsrat in einem Mitwirkungsver-
fahren zur Richtplananpassung fir eine Infrastrukturbaute gleich zwei Standorte eintragen will
(Koordinationsstand Festsetzung)?

3. Welche Vorteile — mit Ausnahme betriebswirtschaftlicher Interessen der BLS — sprechen dafir,
die Mitwirkungen zur Richtplananpassung und zum Sachplanverfahren gleichzeitig und vor Kla-
rung der Frage durchzuflhren, ob eine Integration der BLS-Werkstétte in bestehende Raumlich-
keiten (konkret: solche der SBB) mdglich ist?

Antwort des Regierungsrats (JGK)

1. Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene wird nur alle zwei bis drei Jahre, nach Vorga-
ben des Bundes, angepasst. Eine Sistierung des Verfahrens ist deshalb nicht méglich. Die Ver-
fahren von Bund und Kanton wurden jedoch aktiv koordiniert. Der Regierungsrat setzt sich bei
den zustandigen Bundesamtern daflr ein, dass der Regierungsratsbeschluss zur Sachplan- und
Richtplananpassung in Kenntnis der Ergebnisse der Abklarung der Begleitgruppe Antener erfol-
gen kann.

2. Im Richtplan soll nur ein Standort eingetragen werden (falls die Integration in bestehenden SBB-
Réaumlichkeiten nicht mdglich ist). Die Gegentiberstellung von zwei Standorten in der Mitwirkung
erlaubt, eine Interessenabwagung nach Raumplanungsgesetzgebung vornehmen zu kénnen. Im
Rahmen von Sachplanverfahren kommt dies gelegentlich vor.

3. Mit der gleichzeitigen Mitwirkung zur Richtplananpassung sowie zur Anpassung des Sachplans
kann vermieden werden, dass sich die Offentlichkeit zweimal innert kiirzester Zeit zum selben
Thema aussern muss. Zudem wird Aufwand in der Verwaltung gespart. Zum Zeitpunkt: siehe
Antwort zur Frage 1.

Frage 4
Hugli (Biel, SP) — BKW-Verantwortliche missen sich zum Mehrheitsaktiondr Kanton Bern
bekennen

Die BKW-Konzernspitze hat sich in den letzten Monaten 6ffentlich zu den Eigentumsverhaltnissen
der BKW und zum Mehrheitsaktiondr Kanton Bern gedussert.



Fragen:

1. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, dass die Konzernspitze indirekt den Kanton Bern auffordert,
sich aus dem Aktionariat der BKW zurtickzuziehen?

2. Was unternimmt der Regierungsrat, damit sich die Konzernspitze kinftig zum Kanton Bern als
Mehrheitsaktionar bekennt?

3. Wie will der Regierungsrat dafiir sorgen, dass bei der Strategie des Kantonskonzerns BKW der
Service Public im Vordergrund steht und nicht die Rentabilitat?

Antwort des Regierungsrats (BVE)

1. Der Regierungsrat hat die Aussage der CEO zur Kenntnis genommen. Es ist grundséatzlich das
Recht der CEO, ihre Meinung 6ffentlich kund zu tun. Gleichzeitig ist der Regierungsrat aber der
Ansicht, dass die Aussage im Vorfeld zur grossratlichen Debatte zum BKW-Gesetz problematisch
war.

. Die zustandige Regierungsratin hat der CEO das Missfallen des Regierungsrates mitgeteilt.

. FUr die Umsetzung der Unternehmensstrategie der BKW ist die Unternehmensleitung zustandig,
beaufsichtigt vom Verwaltungsrat.

wiN

Frage 6

Benoit (Corgémont, SVP) — Zuschlag fir den Landwirtschaftsbetrieb «La Praye» in Préles

Das vom Kanton eingesetzte Verfahren fur den Kaufzuschlag des Landwirtschaftsbetriebs «La
Praye» in Préles wirft einige grundlegende Fragen bezlglich der Unparteilichkeit der fur dieses
Dossier verantwortlichen Personen auf!

Zunachst einmal wurde das Bewerbungsdossier bei der 6ffentlichen Ausschreibung nicht auf Fran-

z6sisch Ubersetzt!

Dann wurde beim Vorstellungsgesprach einer sich bewerbenden Familie zuerst die Frage gestellt,

ob sie Deutsch spreche!

Der Landwirtschaftsbetrieb liegt im franzdsischsprachigen Kantonsteil. Es stellt sich somit die Fra-

ge, warum das Dossier zur Vorbereitung des Zuschlags nicht der Landwirtschaftsschule Loveresse

(die Mitglied der interjurassischen Landwirtschaftsstiftung «Fondation Rurale Interjurassienne» ist),

zugeteilt worden ist. Es ware kaum denkbar, dass das Zuschlagsverfahren bei einem Betrieb im

deutschsprachigen Kantonsteil von A bis Z auf Franzdsisch erfolgen wirde.

Nachdem der Betrieb dem Sohn eines Deutschschweizer Lehrers und ehemaligen Angestellten der

Strafanstalt Witzwil zugeschlagen wurde, stellt sich die Frage, ob der Zuschlag nicht schon lange

feststand und das Zuschlagsverfahren eine reine Alibitibung war. Warum kam nicht ein echter Ro-

mand aus der Region zum Zug?

Da das Bewerbungsverfahren nicht regular verlaufen ist, stellt sich zudem die Frage, ob nicht ein

neues Verfahren — und diesmal auf Franzésisch — angezeigt ware.

Fragen:

1. Die Betreuung von Fliichtlingen gehérte nicht zu den grundlegenden Zuschlagskriterien. Wurden
diese im Verlaufe des Zuschlagsverfahrens gedndert, um so Herrn Hanni zu bevorteilen, der sein
Projekt rund um die Flichtlingsarbeit aufgebaut hatte und dieses am 25. September 2017 der
kunftigen Verantwortlichen des Unterbringungszentrums vorstellte, wobei er préazisierte, dass er
nur noch auf die definitive Bestatigung warte (vgl. Interview vom 25. 10. 2017 auf Radio RJB),
und dies, obwohl andere Bewerber noch gar nicht zum Vorstellungsgesprach nach Bern eingela-
den worden waren?

2. Wie kommt es, dass ein Kreditverantwortlicher der BEKB|BCBE Anfang Juni einer sich bewer-
benden Familie mitteilt, der Zuschlag fir den Landwirtschaftsbetrieb sei geméss einem Direkti-
onsmitglied der Bank bereits erfolgt, und ein Kreditgesuch sei daher sinnlos — und dies, obwohl
die Bewerbungsfrist noch bis zum 15. Juni 2017 lief?

3. Stimmt es, dass nur der Pachter eine anerkannte landwirtschaftliche Ausbildung hat, wahrend
alle anderen (erwerbstatigen) Familienmitglieder tber keine landwirtschaftliche Grundausbildung
verfigen — und dies im Gegensatz zu einer anderen Bewerberfamilie, bei der drei Personen tber
landwirtschaftliche Diplome (EFZ, eidg. Fachausweis, eidgendssische Meisterprifung) und eine
Person uber ein FH-Betriebswirtschaftsdiplom verfiigen?



Antwort des Regierungsrats (BVE)

1. Nein. Das Auswahlverfahren wurde offen und fair durchgefiihrt und wahrend des Verfahrens
nicht angepasst. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton oder den Betreibern der Asylunterkunft
war nicht Kriterium des Verfahrens und hatte keinen Einfluss auf den Vergabeentscheid.

2. Der Regierungsrat hat keine Kenntnis von derartigen Aussagen und kann ganz grundséatzlich
keine Stellung nehmen zu irgendwelchen Aussagen von Bankangestellten.

3. Ja. Herr David Hanni hat sich als Einzelperson beworben. Als kiinftiger Betriebsleiter erfullt er die
verlangten Ausbildungsanforderungen.

Frage 1

Krahenbuhl (Unterlangenegg, SVP) — Jugendheim Préles — Fragwiirdige Rickerstattung von
Baubeitrdgen an das Bundesamt fur Justiz

Der Kanton erweiterte das Jugendheim Préles (JHP) im Jahr 2012 fur tGber 38 Mio. Franken, um es

nun, vier Jahre spater, zu schliessen. Der Grund: Die Institution war chronisch unterbelegt und defi-

zitar. Das Bundesamt fur Justiz (BJ) richtete damals Baubeitrage fur die Sanierung aus. Das BJ hat

gestiitzt auf das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 Uber die Leistungen des Bundes fiir den Straf-

und Massnahmenvollzug (LSMG) die Anerkennung des JHP als beitragsberechtigte 6ffentliche Ein-

richtung auf den Schliessungszeitpunkt hin widerrufen und die Ruckerstattung der Baubeitrége per

16. Oktober 2017 gefordert. Gemass Amtsblatt des Kantons Bern vom 4. Oktober 2017 muss nun der

grosste Teil der Baubeitrage mit einer Gesamtsumme von 7 563 232 Franken an den Bund zuriicker-

stattet werden. Der Regierungsrat hat wieder gemass Amtsblatt die Riickzahlung des oben genannten

Betrags als gebunden erklart und die Riickzahlung offenbar schon per 16. Oktober vollzogen.

In einem Teil der Anlage will der Regierungsrat nun eine Asylunterkunft einrichten. Fur den anderen

Teil bestanden andere Plane: Eigentlich hatte der Regierungsrat beabsichtigt, das ehemalige Ju-

gendheim in ein Ausschaffungsgefangnis umzuwandeln und infolgedessen die Rickzahlung der

Baubeitrage an das BJ zu vermeiden. Nun hat das offenbar nicht geklappt.

Fragen:

1. Besteht nach wie vor die Absicht, das ehemalige Jugendheim in Préles in eine Ausschaffungs-
haftanstalt umzuwandeln?

2. Wenn ja: Warum mussten dann die Baubeitrage ans BJ jetzt doch zurtickerstattet werden?

3. Wenn nein: Was beabsichtigt der Regierungsrat mit dem Teil der Anlage in Préles, die nicht fir
die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden soll?

Antwort des Regierungsrats (POM)

1. Die Umwandlung des Heimteils Chatillon in eine reine Administrativhaftanstalt hat sich inzwi-
schen aufgrund der baulichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als nicht sinnvoll erwie-
sen. Die urspriinglich geplante gestaffelte Inbetriebnahme mit einer ersten Phase von 50 Platzen
ohne wesentliche bauliche Anpassungen fiir den kantonseigenen Minimalbedarf an Administra-
tivplatzen und einer zweiten Phase mit dem Ausbau auf maximal mdgliche 108 Platze kann auf-
grund der vom Bundesamt fur Justiz vorgesehenen Soll-Kriterien ohne erhebliche zusatzliche In-
vestitionen nicht umgesetzt werden. Das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz hat
zudem inzwischen beschlossen, dass der Kanton Bern in Préles vorerst nur seinen eigenen Be-
darf von rund 60 Platzen realisieren und erst ab 2018 entschieden werden soll, ob eine weitere
neue Administrativhaftinfrastruktur und damit ein weiterer Ausbau der Platze in Préles angezeigt
sei. Damit wird die urspringlich vorgesehene, umfassende Konkordatslosung derzeit nicht mehr
angestrebt. Die Realisierung einer Justizvollzugsinstitution mit lediglich 60 Vollzugsplatzen ist
aufgrund der ungentigenden Grosse aber unwirtschaftlich.

Die weitere Bearbeitung der Nachnutzung der Heimteile in Chétillon wurde in der Folge neu nicht
nur auf die Eréffnung einer Administrativhaftanstalt reduziert, sondern breiter angelegt. Auf der
Basis des Bedarfs an Vollzugs- und Haftplatzen des Kantons wurden insbesondere auch modu-
lar nutzbare Varianten gepriift, die den gesetzlichen Anforderungen beziiglich Haftartentrennung
gerecht werden. Gemass den Ergebnissen einer entsprechenden Potentialanalyse bietet das
Areal Chatillon mit der vorhandenen Infrastruktur und seinen Landreserven grundsatzlich nach-
haltige strategische Optionen. Diese Optionen stehen allerdings in unmittelbarem Zusammenhang
mit der derzeit noch in Arbeit befindlichen Justizvollzugsstrategie. Deshalb sind die Ergebnisse der



Diskussion zur Justizvollzugsstrategie fir das weitere Vorgehen zwingend abzuwarten. Die Stra-
tegie wird Ende 2017 dem Regierungsrat vorgelegt und soll in der Marzsession 2018 dem Gros-
sen Rat zur Kenntnis gebracht werden. Darauf aufbauend wird dem Regierungsrat der Grund-
satzentscheid fir die weitere Nutzung des Areals Chatillon fir den Straf- und Massnahmenvoll-
zug vorgelegt

2. Ruckerstattungspflicht und -betrag sind gesetzlich vorgesehen und unbestritten. Dem Antrag der
Polizei- und Militardirektion, die Ruckzahlung bis zum Vorliegen eines neuen Subventionsent-
scheides zu einem Ausschaffungsgeféngnis in Préles zu sistieren und die Betrdge zu verrechnen
bzw. die Rickzahlungsfrist bis zum Zeitpunkt eines neuen Subventionsentscheides zu erstre-
cken, konnte das Bundesamt fir Justiz nicht entsprechen. Aus finanzhaushaltsrechtlichen Grin-
den des Bundes ist eine direkte Verrechnung mit allfalligen neuen Subventionen nicht moglich.

3. Wie unter Frage 1 dargelegt, wird die langerfristige Nutzung des Areals im Rahmen der Justiz-
vollzugsstrategie festgelegt. Da sich eine kurzfristig realisierbare Nutzung fur den Straf- und
Massnahmenvollzug als nicht realisierbar herausgestellt hat, werden derzeit aber auch andere
rasch realisierbare und wirtschaftliche Nachnutzungsoptionen geprtift.

Frage 10

Stampfli (Bern, SP) — Asylunterkunft in der Berner Kaserne?

Der Bund moéchte gerne in Lyss ein Bundesasylzentrum einrichten. Da es in Lyss aber schon ein
Durchgangszentrum gibt, hat es lokal ziemlichen Widerstand gegen diese Plane gegeben. Auch der
Grosse Rat bekraftigte in der vergangenen Septembersession, dass er zwei Asylzentren in Lyss
wenig sinnvoll finde. Nun war den Medien zu entnehmen, dass der Gemeinderat der Stadt Bern
offen ware, Asylsuchende in der Berner Kaserne im Breitenrainquartier einzuquartieren. Dies ware
sehr zu begrissen. Allerdings braucht es dazu das Einverstandnis des Kantons als Besitzer sowie
des Bundes (VBS), dem aktuellen Mieter. Auch der Regierungsrat hat mehrfach betont, dass er kein
zweites Asylzentrum im Raum Lyss mochte. Nun hat er die Moglichkeit, stattdessen eines in der
Stadt Bern einzurichten. Da die Stadt Bern ihre Solidaritdt mit dem restlichen Kanton unter Beweis
stellt, wéare es eine verpasste Chance, darauf nicht einzugehen. Der Regierungsrat sollte deshalb
madglichst rasch entsprechende Gesprache mit dem Bund, der Stadt Bern und insbesondere dem
betroffenen Breitenrainquartier aufnehmen. Fir eine gute Abstlitzung im Quartier ist ein Einbezug
der Direktbetroffenen vor Ort unabdingbar.
Fragen:
1. Unterstitzt der Regierungsrat ein allfalliges Asylzentrum in der Stadtberner Kaserne?
2. Ist der Regierungsrat bereit, mit dem VBS, der Stadt Bern sowie dem Breitenrainquartier ent-
sprechende Gesprache zu fuhren?
3. Falls ja, welchen Zeitplan sieht der Regierungsrat vor?

Antwort des Regierungsrats (POM)

1. Das Staatssekretariat fir Migration pruft gemeinsam mit der POM verschiedene Standortmdég-
lichkeiten.

Die Kaserne und der Waffenplatz Bern sind ein wichtiges Element des Stationierungskonzeptes
der Armee. Die Nutzung des Areals durch die Armee ist in einem Waffenplatzvertrag geregelt,
der bis Ende Dezember 2028 gliltig ist.

Der Berner Regierungsrat hat keinen Antrag der Stadt Bern zur Nutzung der Kaserne Bern als
Asylunterkunft erhalten. Der Regierungsrat hat sich deshalb bisher nicht mit dieser in der Presse
gedusserten Idee befasst.

2. Erst nach Abschluss der Grobpriifung mdglicher Standorte kann entschieden werden, ob mit dem
VBS und der Stadt Bern Verhandlungen zum Kasernen- und Waffenplatzareal gefihrt werden
sollen.

3. Der Regierungsrat verweist auf seine Antwort zu Frage 2.



Frage 12

Geissbihler-Strupler (Herrenschwanden, SVP) — Unbegleitete minderjahrige Asylsuchende
auch im Ausgang betreut?

In Interlaken/Unterseen musste die Polizei schon mehrere Male wegen Auseinandersetzungen aus-
ricken. Nach Medienmitteilungen wurde die Polizei mit Steinen beworfen und konnte Messer si-
cherstellen. Es sollen auch unter 18-Jahrige, von Passanten als UMA erkannt, unter den Beteiligten
gewesen sein.

Fragen:

1. Trifft es zu, dass UMA bei diesen Auseinandersetzungen beteiligt waren?

2. Wenn ja, ist hier nicht ein Widerspruch, wenn die Allgemeinheit fir deren «<Rundum-Betreuung»
ca. 5000 Franken pro Monat ausgibt, diese aber bis Mitternacht ohne Begleitung unterwegs sein
durfen?

3. Mussten hier nicht die Betreiber von UMA-Unterkiinften in die Pflicht genommen werden?

Antwort des Regierungsrats (POM)

1. Unter der Annahme, dass sich die Frage auf den Vorfall vom 23. September 2017 bezieht, kann
der Regierungsrat bestatigen, dass bei der genannten Auseinandersetzung auch mehrere unbe-
gleitete minderjahrige Asylsuchende (UMA) involviert waren.

2. Die Freizeitgestaltung fir UMA ist Teil der Betreuungsaufgabe durch die betreffende Asylsozial-
hilfestelle. Die Ausgangszeiten werden durch den Betreiber individuell und altersgerecht festge-
legt und Uberwacht. Bei Verstdssen kdnnen die Ausgangszeiten durch den Betreiber individuell
eingeschrankt werden. Entsprechende Massnahmen wurden umgesetzt. Als weitere Sanktionen
konnen beispielsweise auch ein Time-Out in einer Unterkunft an einem anderen Standort
und/oder die Kirzung von Sozialhilfe angeordnet werden.

3. Der Betreiber wird bei den regelmassig stattfindenden Runden Tischen in die Pflicht genommen.
An diesen vom Migrationsdienst geleiteten Treffen nehmen sowohl Vertreter der Gemeinde, der
Kantonspolizei wie auch des Betreibers teil. Am Runden Tisch im Nachgang zum in Frage 1 dar-
gestellten Vorfall wurden entsprechende Massnahmen getroffen. Die Rickmeldung am Runden
Tisch vom 21. November 2017 ergab, dass die Interventionen zielfihrend waren und es zwi-
schenzeitlich zu keinen weiteren Vorfallen kam.

Frage 13

Ruegsegger (Riggisberg, SVP) — Neues Polizeizentrum Bern, Kéniz Juch; Verwendung der
bisherigen Standorte

In der Novembersession des bernischen Grossen Rates wird Gber den RRB 858/2017 «Verpflich-

tungskredit fiir die Projektierungsarbeiten» beraten. Vor Beginn der Planung ergeben sich strategi-

sche Fragen zu einzelnen bisherigen Standorten, v. a. in Bezug auf Fahrzeuge und Standorte von

Einsatzkraften.

Fragen:

1. Was fir ein Folgeverwendungszweck ist dem kantonalen Zeughaus in Bern zugedacht?

2. Der Bund sucht einen Standort fir seine Bundesratsfahrzeuge. Wie ist dort der Stand der Pla-
nung betreffend eine Zusammenarbeit oder ein Angebot seitens des Kantons Bern?

3. Werden fir den Ordnungsdienst (OD) in zentraler Lage, Raum Wankdorf/Guisanplatz, Einsatzor-
te bzw. Dispos vorgesehen und geplant, von wo aus die Einsatzkrafte in den Ernstfall geschickt
werden kénnen (Nahe Stadtzentrum, Bundeshaus, Fussball- und Eishockeyspiele NLA usw.)?

Antwort des Regierungsrats (POM)

1. Die geplante Standortkonzentration PZB hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Zeughausa-
real. Die Kantonspolizei benétigt weiterhin das ganze Zeughausareal als Basis fiur die Logistik
und fur den Ordnungsdienst.

2. Die Kantonspolizei wurde direkt vom Bund fiir die Unterbringung der Bundesfahrzeuge ange-
fragt. Da sie ihrerseits Uber zu wenige Parkplatze fur die Einsatzfahrzeuge im Raum Bern ver-
flgt, hat sie die Anfrage negativ beantwortet.



3. Das Zeughausareal bleibt weiterhin ein wesentlicher Teil aller grésseren und kleineren Einséatze.
Die Ordnungsdienste werden nach wie vor auf dem Zeughausareal einriicken und von hier aus
die einsatzbezogenen Dispos fir den Ernstfall erhalten.

Frage 14

Rudin (Lyss, glp) — Vollzugsprobleme in der Jagdverwaltung?

Vor kurzem wurde funf Jahre nach einem juristisch l&ngst abgeschlossenen Vergehen gegen einen

Jager wieder ein administratives Verfahren erdffnet, um ihm die Jagdbewilligung zu entziehen. Die

Jagdverwaltung schrieb, sie sei am Aufarbeiten zahlreicher solcher Falle. Ihr Vorgehen habe nichts

mit einer Anzeige zu tun, die sie 2016 gegen den gleichen Jager gemacht hatte und die vom Gericht

als gegenstandslos kassiert wurde. Entweder die Behauptung der Jagdverwaltung trifft zu, dann gibt

es Verzugsprobleme im Volkswirtschaftsdepartement, oder sie stimmt nicht, und die Jagdverwal-

tung geht willkiirlich gegen Jager vor, die sich erfolgreich gegen unbegrindete Anzeigen wehren.

Fragen:

1. Wie viele Falle von nicht er6ffneten administrativen Verfahren sind aus welchen Jahren in der
Jagdverwaltung liegengeblieben?

2. Wie sorgt der Regierungsrat dafur, dass die Jagdverwaltung bei Anzeigen und administrativen
Verfahren Augenmass anwendet?

3. Wie lange darf ein Vergehen im Kanton Bern liegenbleiben, bis es der Regierungsrat als nicht
mehr statthaft erachtet, noch ein administratives Verfahren zu eréffnen?

Antwort des Regierungsrats (VOL)

1. Das Jagdinspektorat des Kantons Bern (JI) volizieht die Jagd- und Wildtierschutzgesetzgebung

von Bund und Kanton und ist unter anderem flr administrative Massnahmen gegen rechtskraftig
verurteilte Personen zustandig. Fur den Vollzug erhalt das JI von allen aufgrund der Jagd- und
Wildtierschutzgesetzgebung erlassenen Strafurteilen eine Kopie. Dabei fuhrt aber langst nicht je-
de Verurteilung zu einem Jagdbewilligungsausschluss.
In den Jahren 2012 bis 2014 wurde bei den eingegangenen Urteilen nicht geprift, ob administra-
tive Massnahmen angezeigt gewesen wéaren, unter anderem als Folge von Personalwechsel und
-abbau im JI. Seit 2016 wurden die Pendenzen aus dieser Zeit — soweit bekannt — aufgearbeitet.
In zwei Féllen wurde nachtréglich ein Patententzug verfligt und in zwei anderen Fallen wurde ei-
ne schriftliche Ermahnung ausgesprochen.

2. Betroffene Personen kénnen gegen administrative Massnahmen Rechtsmittel ergreifen. Gege-
benenfalls werden diese durch die zustdndigen Instanzen — Volkswirtschaftsdirektor, Verwal-
tungsgericht und Bundesgericht — Uberprift.

Betreffend Anzeigen unterstehen die Wildhiter als Organe der gerichtlichen Polizei der Staats-
anwaltschaft und nicht dem Regierungsrat. Auch hier stehen den Betroffenen Rechtsmittel zur
Verfligung.

3. Es gibt keine bestimmte Frist fur die Verhdngung von Administrativmassnahmen. Dem Regie-
rungsrat ist es wichtig, dass bei schweren Verstdssen gegen die Jagd- und Wildtierschutzge-
setzgebung die gesetzlich vorgesehenen Massnahmen ergriffen werden.

Frage 2

Luginbthl-Bachmann (Krattigen, BDP) — Aktueller Stand der Umsetzung in der Alterspolitik
im Kanton Bern

Innerhalb der Beratung des Berichts «Alterspolitik im Kanton Bern 2016» wurde die Planungserkla-

rung zum Handlungsfeld 4: «Versorgungsangebot bei Krankheit im Alter: Der Kanton beriicksichtigt

den betreuerischen Aufwand von Menschen mit Demenz mit einer angemessenen Zuteilung der

finanziellen Ressourcen» Gberwiesen.

Fragen:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung dieser Planungserklarung?

2. Wird die Umsetzung der nationalen Demenzstrategie innerhalb der Gesundheitsdirektorenkonfe-
renz thematisiert?



Antwort des Regierungsrats (GEF)

1. Die Pflegefinanzierung ist auf Bundesebene festgelegt. Daher ist die Regelung einer angemes-
senen finanziellen Berticksichtigung des betreuerischen Aufwands fir die Versorgung von Men-
schen mit Demenz auf Bundesebene anzustreben. Der Kanton Bern engagiert sich im Rahmen
der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) flir eine angemessenere Abgeltung dieser Betreu-
ungsleistungen. Aktuell finden Diskussionen lber Anderungen in der Krankenpflege-Leistungs-
verordnung (KLV) statt, wodurch eine Abgeltung der Pflegeleistungen in spezifisch unstabilen
und komplexen Situationen bertcksichtigt wirde. Eine solche Anpassung der KLV wirde einen
Beitrag zur Verbesserung der Situation von Menschen mit einer Demenzerkrankung darstellen.
Der Kanton prift ebenfalls Moglichkeiten, die Abgeltung des betreuerischen Aufwands fir Men-
schen mit Demenz zu verbessern. Beispielsweise sind dies Leistungspauschalen fir die Betreu-
ung und Pflege von Menschen mit einer Demenzerkrankung mit einer hohen Betreuungsintensi-
vitat, oder die Einfihrung angepasster Systeme zur Bedarfsermittlung, wie dies bereits von ande-
ren Kantonen vorgenommen wurde. Gleichzeitig werden potentielle finanzielle Auswirkungen
solcher Massnahmen auf die Kantonsfinanzen geprdft.

2. Die GDK engagiert sich im Rahmen des «Dialogs Nationale Gesundheitspolitik» (Dialog NGP).
Der Dialog NGP ist eine standige Plattform vom Bund und den Kantonen, um sich Uber gemein-
same Themen des Gesundheitswesens auszutauschen und Projekte zu lancieren bzw. zu be-
gleiten und zu steuern. Teilnehmende an den Dialogsitzungen sind Vertreterinnen und Vertreter
des Eidgendssischen Departements des Inneren (EDI), der GDK und der verantwortlichen Bun-
desstellen. Ende 2016 beschlossen die Mitglieder des Dialogs NGP, die Umsetzung der «Natio-
nalen Demenzstrategie» und die darin lancierten Projekte bis in das Jahr 2019 zu verlangern,
damit die angestrebten Ziele erreicht werden kdnnen.

Die GDK hat die Federfuhrung bei einem der 18 Projekte inne. Ziel dieses Projektes ist die Ana-
lyse, inwiefern die bestehenden Finanzierungssysteme die flir eine demenzgerechte Versorgung
notwendigen Leistungen angemessen abbilden und abgelten.

Es kann davon ausgegangen werden, dass nach der Evaluation der laufenden Projekte weitere
strategische Schritte folgen und Projekte initiiert werden, um die Bestrebungen der Nationalen
Demenzstrategie weiterzuftihren.
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Kein Berner Medieneinheitsbrei aus Zurich!

Der Zurcher Medienkonzern Tamedia plant einen tiefgreifenden Um- und vor allem Abbau seiner
Redaktionen. Uber das sogenannte «Projekt 2020» wurden am 5. Mai 2017 die Mitarbeitenden per
E-Mail informiert. Gemass einem Beitrag in «Syndicom» habe man sich «um Gertichten vorzubeu-
gen» entschieden, die Mitarbeiter «lber das interne Projekt 2020 und den Stand der Arbeiten zu
informieren». Demnach sollen zwar alle Titel weiter bestehen bleiben, aber einzig als «leere Hullen
zur Leserbindung. Denn im Inneren wirden weitestgehend die gleichen Inhalte publiziert», zitiert
der Artikel «gut informierte Quellen». Im Artikel ist die Rede davon, dass sogenannte Kompetenz-
zentren fur die verschiedenen Bereiche (Sport, Ausland, Inland, Kultur und Wirtschaft) gebildet wer-
den sollen. Bisher nicht bekannt war, wie das ganze Konzept umgesetzt werden soll.

Offenbar soll der Mantelteil der «Berner Zeitung» mit rund 17 Vollzeitstellen ganz geopfert werden.
Als einziger Mantelteil bliebe der Zircher «Tagesanzeiger» Ubrig. Das ware ein riesiger Einschnitt
fur den Kanton Bern. Der zweitgrosste Kanton der Schweiz mit rund einer Million Einwohner hatte
keine grosse, redaktionell eigenstandige Tageszeitung mehr. Doch damit ware nicht nur das «Ber-
ner Modell», das 2005 durch die damals noch unabhangige BZ-Herausgeberin Espace Media lan-
ciert wurde, Geschichte. Die Espace Media und ab 2008 die Tamedia gibt die grosse «Berner Zei-
tung» als auch den kleineren, vor allem in der Stadt Bern verbreiteten «Bund» als zwei Zeitungen
mit zwei Redaktionen, aber einem gemeinsamen Auftritt im Werbemarkt heraus. Aber nicht nur im
Kanton Bern, sondern auch im Kanton Zurich wirde die Abschaffung des Berner Mantelteils die
Medienvielfalt massiv einschranken. Denn seit 2014 verwenden die Zircher Regionalzeitungen
«Zlrichseezeitung», «Zurcher Oberlander» und «Zircher Unterlander» den Mantel der «Berner
Zeitung», die damit still und leise zum wohl gréssten Zeitungsmantel der Schweiz wurde.

Doch nun setzt offenbar die Tamedia-Chefetage lieber auf den Mantel des Tagis als konzernweite
Eigenmarke als auf die BZ. Mit der Streichung des BZ-Mantels spart Tamedia etwa 2 Millionen im
Jahr, die BZ als Titel, die ja die Inhalte dann beim Tagesanzeiger einkaufen muss, selber rund
1 Million Franken. Der Preis ware aber hoch. Und zwar nicht nur wegen dem Einheitsbrei im Man-
telteil. Nein, die Liquidation des BZ-Mantels hatte noch weitergehende Auswirkungen. Auch ande-
re Ressorts wirden in Mitleidenschaft gezogen. Die Redaktionen des Mantelteils tauschen bei-
spielsweise auch Material mit den Sport-, Kantons- oder Lokalredaktionen aus, weil erstere auch
gewisse Themen auf nationaler Ebene beackern, die auf anderen Ebenen Auswirkungen haben.
Dieser direkte Austausch macht die «Berner Zeitung» dann fundierter und bernspezifischer -
wahrend der Bund ja heute bereits «nur» ein Kopfblatt des Zircher Tagi ist. Dieser rege Aus-
tausch ware wohl kaum noch mdglich, wenn eine einzige Mantelredaktion alle Tamedia-Blatter
beliefern wiirde.

Fazit: Mit der Abschaffung des BZ-Mantels wirde die Medienvielfalt in den zwei bevolkerungs-
reichsten Kantonen buchstablich zur Medieneinfalt. Und der Kanton Bern, der nota bene Sitz der
Bundeshauptstadt ist und tber 1 Million Einwohner hat, hatte keine eigene, relevante Tageszeitung
mehr. Das darf nicht passieren.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist der Regierungsrat tUber den Kahlschlag im Medienhaus Tamedia am Standort Bern informiert?
2. Was gedenkt der Regierungsrat zur Aufrechterhaltung der Medienvielfalt im Kanton Bern zu tun?



w

Hat der Regierungsrat gegeniber dem Tamedia-Verwaltungsrat Stellung genommen? Wenn ja:

Wie lautete diese Stellungnahme?

Sieht der Regierungsrat die Medienvielfalt im Kanton Bern als bedroht an?

Fir welchen Betrag inseriert der Kanton Bern jahrlich in Medien der Tamedia-Gruppe?

Welche geschéftlichen Beziehungen bestehen sonst mit der Tamedia-Gruppe?

Welche medienpolitischen Moglichkeiten sieht der Regierungsrat, um den Kahlschlag der Tame-

dia aufzuhalten?

8. Konnte der Regierungsrat der Tamedia ein Gegengeschéft (etwa den Verlag des Amtsblatts)
anbieten, damit diese auf den Kahlschlag in Bern verzichtet?

Begriindung der Dringlichkeit: Der Tamedia-Verwaltungsrat will offenbar in Bélde tber den Kahl-

schlag entscheiden. Deshalb ist es wichtig, dass mdglichst rasch Massnahmen gegen die Sparpléa-

ne gesucht und ergriffen werden.

No oA

Antwort des Regierungsrats

Frage 1

Der Tamedia-Verlag hat den Regierungsrat nicht offiziell iber seine «Neuorganisation der Zeitungs-
redaktionen und Wachstumsinitiativen» informiert.

Frage 2

Die Verfassung des Kantons Bern hélt unter dem Titel «Medien» fest, dass der Kanton die «Unab-
hangigkeit und Vielfalt der Informationen unterstitzt» (Art. 46). Allerdings existiert kein Gesetz, wel-
ches diesen Verfassungsauftrag konkretisieren wirde. Einen entsprechenden Entwurf des Regie-
rungsrats hatte der Grosse Rat vor fast 20 Jahren abgelehnt. Der Regierungsrat unterstiitzt aber die
Bestrebungen auf Ebene des Bundes, die indirekte Medienforderung auszubauen. Eine direkte
staatliche Forderung der Medienvielfalt lehnt er aus ordnungspolitischen Griinden ab. Ob neben
den auf Bundesebene bestehenden und diskutierten Massnahmen auch Formen der kantonalen
indirekten Medienférderung denkbar waren und wie diese ggf. aussehen kénnten, bedurfte einer
vertieften Abklarung (siehe Antwort des Regierungsrats auf die Motionen 2017-174 Imboden und
2017-184 Hugli).

Frage 3

Der Regierungsrat hat dem Verantwortlichen der Tamedia AG mit Schreiben vom 25. Oktober 2017
seine Sorge Uber die Folgen des Entscheids Ubermittelt. Er hat darin klargemacht, dass er beflirch-
tet, die geplante Reorganisation werde die Zukunft von zwei redaktionell unabhéangigen Zeitungen
auf dem Platz Bern gefahrden. Gleichzeitig hat er den Verwaltungsrat der Tamedia AG zu einem
Gesprach eingeladen.

Frage 4

Der Regierungsrat beobachtet die Entwicklung der Medienlandschaft — nicht nur im Kanton Bern —
aufmerksam. Denn die Medien tragen massgeblich zur Meinungsvielfalt und zur politischen Mei-
nungsbildung bei. Sie sind nach wie vor der wichtigste Kanal, um Uber das staatliche Handeln zu
informieren. Der Regierungsrat ist deshalb besorgt tber die Entwicklung der Medienlandschaft, ins-
besondere auf dem Platz Bern, auch wenn er die Medienvielfalt im Kanton Bern nicht als grundsétz-
lich bedroht erachtet. Gleichzeitig ist sich der Regierungsrat bewusst, dass sich die grossen priva-
ten Medienhduser wegen ihrer Ertragsausfalle als Folge der Verlagerung der Werbung in das Inter-
net im Umbruch befinden und diese Herausforderungen unternehmerisch meistern missen.

Frage 5

Eine Gesamtibersicht samtlicher Inserate, die der Kanton in den Zeitungen der Tamedia AG schal-
tet, existiert nicht. Es handelt sich dabei in erster Linie um Stelleninserate. Um die Kosten fir den
Kanton mdglichst tief zu halten, werden Stelleninserate zuerst im Stellenmarkt auf der kantonalen
Website ausgeschrieben (www.be.ch/jobs). Wenn diese Ausschreibung nicht erfolgreich ist oder
wenn besonders schwer zu besetzende Stellen vakant sind, werden offene Stellen auch auf exter-
nen Internet-Jobborsen ausgeschrieben. Erst in letzter Prioritat werden Stellen in Printmedien aus-
geschrieben. Werden kantonale Stellen ausserhalb des kantonalen Stellenmarktes publiziert, wird in
erster Linie die marktfihrende Internetplattform «Jobs.ch» gewahlt, welche je hélftig zur Tamedia-
und Ringiergruppe gehort. Im Printbereich werden Inserate aufgrund der Marktstellung und Reich-
weite in erster Linie in Tamedia-Titeln im Kanton Bern publiziert.

Frage 6

Neben den Stelleninseraten besteht derzeit nur eine indirekte Geschaftsbeziehung zwischen dem
Kanton Bern und der Tamedia AG. Der Druckvertrag fur die Personalzeitung «BEinfo» lauft Gber die



Gassmann-Medien in Biel. Gassmann-Medien wiederum lasst die kantonale Personalzeitung im
Druckzentrum von Tamedia in Bern drucken, da das Bieler Unternehmen keine Zeitungen mehr druckt.
Frage 7

Nach Einschétzung des Regierungsrats handelt es sich bei der geplanten Neuorganisation um kei-
nen Kahlschlag. Der Regierungsrat befiirchtet aber, dass der eingeschlagene Weg das Berner Mo-
dell mit zwei unabhéngigen Redaktionen unter dem Dach eines Medienhauses schwacht. Dies
konnte letztendlich in einer spateren Phase zu dem vom Interpellanten befiirchteten Kahlschlag
fuhren. Der Regierungsrat hat deshalb schriftlich bei der Tamedia AG interveniert und die Konzern-
leitung zu einer Aussprache eingeladen (vgl. Antwort auf Frage 3). Fir eine direkte oder indirekte
Medienforderung besteht im Kanton derzeit keine rechtliche Grundlage. Gegebenenfalls wird der
Regierungsrat Abklarungen im Hinblick auf eine allfallige indirekte Medienférderung an die Hand
nehmen (vgl. seine Antworten auf die Motionen 174-2017 und 184-2017).

Frage 8

Aufgrund der geschéftlichen Beziehungen mit der Tamedia AG (vgl. die Antworten auf die Fragen 5
und 6 ware es grundsatzlich denkbar, auch das Amtsblatt im Druckzentrum der Tamedia AG in Bern
drucken zu lassen, wobei eine Auftragserteilung namentlich auch konform mit den beschaffungs-
rechtlichen Normen sein misste. Allerdings ist es fraglich, ob die Ubernahme dieses Auftrags fur
die Tamedia AG interessant ware, denn das Amtsblatt finanziert sich ausschliesslich durch Inserate
und erhéalt kein Geld vom Kanton. Zudem erscheint das Amtsblatt in gedruckter Form nur noch bis
2019, danach ausschliesslich im Internet. Aufgrund des Vertrags mit der heutigen Druckerei kdnnte
die Tamedia AG den Druckauftrag wegen der Kiindigungsfrist erst Mitte 2018 ibernehmen.
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Digital Gender Gap: Was sind Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in der
Arbeitswelt aus Geschlechterperspektive?

Wie der Bericht des Bundesrates «Digitale Wirtschaft»* aufzeigt, betrifft die Digitalisierung der Wirt-
schaft Branchen und Berufe, aber auch die Qualifikationsniveaus sehr unterschiedlich. Unterschie-
de durften sich noch verstarken, wenn das Geschlecht beriicksichtigt wird. Einerseits weil Frauen
und Manner im Arbeitsmarkt ungleich vertreten sind, andererseits weil Frauen haufiger Betreuungs-
pflichten in der Familie Ubernehmen und so beispielsweise bei Weiterbildung und Umschulungen we-
niger Ressourcen investieren kénnen. Die WEF-Studie «The Industry Gender Gap»? (Seite 6) kam
zum Schluss, dass weltweit fir Frauen die Jobverluste (gegentber den Zugewinnen) starker sind als
bei Mannern.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Was sind die Beschéaftigungsauswirkungen der Digitalisierung auf Frauen und Manner (je nach
Branchen, Beruf, Aus- und Weiterbildungsniveau, Alter usw.) im Kanton Bern?

2. Gemass dem Bericht «Digitale Schweiz» ist ein «hohes Beschaftigungswachstum» in folgenden
Bereichen zu erwarten: Datenanalyse, Softwareentwicklung, Datensicherung, E-Commerce und De-
signbranche (Seite 41). Hingegen gelten Téatigkeiten in der verarbeitenden Industrie, in der Land-
wirtschaft, in Transport und Logistik, dem Verkauf und bei administrativen Blroarbeiten als «er-
setzbar» (Seiten 40/41) und damit gefahrdet. Wie sind die Beschéftigungsaussichten aus Ge-
schlechterperspektive in diesen Bereichen einzuschatzen? In welchen Branchen und Berufsfeldern
entstehen neue Jobs fiir Frauen und Manner bzw. in welchen ist mit Veranderungen bzw. Verlusten
zu rechnen?

! Bericht Uber die zentralen Rahmenbedingungen fir die digitale Wirtschaft, Bericht des Bundesrates vom 11. Januar 2017.
2 World Economic Forum: The Industry Gender Gap. Women and Work in the Fourth Industrial Revolution, January 2016.



3. Mit welchen Massnahmen unterstiutzen der Kanton und die Bildungsinstitutionen die Weiterbil-
dung und Umschulung von Personen, die aufgrund der Digitalisierung besonders von Stellenver-
lusten betroffen sind?

4. Ist der Regierungsrat bereit, zusammen mit Forschungsinstitutionen (z. B. Fachhochschulen)
Forschungsprojekte zu initiieren, die den Zusammenhang von Arbeitsmarkt und Geschlecht und
Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Zusammenhang mit der Digitalisierung ge-
nauer untersuchen?

5. Wie kbnnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre rechtlichen Anspriiche, insbesondere das
Gleichstellungsgesetz, bei neuen Arbeitsformen durchsetzen, zum Beispiel bei Arbeit auf Platt-
formen, Crowdworking, Clickworking?

Antwort des Regierungsrats

Was der Bundesrat zur gleichlautenden Interpellation von Nationalrétin Arslan (17.3075) auf Bun-
desebene feststellt, gilt auch fir den Kanton Bern: Der Arbeitsmarkt befindet sich in stetem Um-
bruch. Es ist der Schweiz bislang gut gelungen, den Strukturwandel positiv zu nutzen. Deshalb darf
davon ausgegangen werden, dass die Schweiz in Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung in
vielen Bereichen grundsétzlich gut aufgestellt ist.> Zu den geschlechtsspezifischen Auswirkungen
der Digitalisierung gibt es bis anhin noch wenige Analysen. Mit dem Strukturwandel der letzten
zwanzig Jahre ging insbesondere eine hohere Erwerbsbeteiligung der Frauen einher, wobei sich
bestehende geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Zuge dieser Veranderungen nicht automa-
tisch aufgelost haben. Wie sich die Digitalisierung inskuinftig auf die Geschlechterverhaltnisse auf
dem Arbeitsmarkt auswirken wird, ist zum heutigen Zeitpunkt schwer abschatzbar.

Der Regierungsrat ist sich der Herausforderungen der Digitalisierung, namentlich auch aus der Ge-
schlechterperspektive, bewusst und verfolgt die entsprechenden Entwicklungen. Er wird die Rele-
vanz der vom Bundesrat initiierten Berichte und Massnahmen fir den Kanton Bern analysieren.
Fragen 1 und 2:

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Industriesektor hin zum Dienstleistungssektor verlagert. Im
Kanton Bern hat sich die Nettoerwerbsquote zwischen den Jahren 2000 und 2014 von 82 auf
83.5 Prozent erhéht, was auf eine Steigerung der Nettoerwerbsquote von Frauen von 73.2 Prozent
im Jahr 2000 auf 79.7 Prozent im Jahr 2014 zuriickzufiihren ist. In der gleichen Zeitperiode lag die
Erwerbsquote von Mannern unverandert bei rund 90 Prozent. Weiter ist in den letzten Jahrzehnten
sowohl bei den Frauen als auch bei den Mannern ein Zuwachs an formaler Bildung feststellbar.
Besonders stark war der Anstieg der Hochschulabschlisse bei den 25- bis 64-jahrigen Frauen in
der Schweiz; der Anteil erhdhte sich von 1999 bis 2016 von 7.1 auf 25.5 Prozent. Bei den Mannern
in derselben Altersgruppe stieg der Anteil der Hochschulabschlisse in dieser Zeit von 13.2 auf
28.4 Prozent an. Ein Teil dieser Zunahme ist allerdings der Tertiarisierung von Ausbildungen ge-
schuldet, die 1999 noch nicht zu den Hochschulausbildungen zéhlten, und bei der auch die Fach-
hochschulen und Padagogischen Hochschulen eingefihrt wurden. Der Bevolkerungsanteil ohne
nachobligatorische Ausbildung hat sich bei den 25- bis 64-jahrigen Frauen in der Schweiz verklei-
nert. 1999 hatten 20.7 Prozent der weiblichen und 11.6 Prozent der mannlichen Bevdlkerung keinen
nachobligatorischen Bildungsabschluss. 2016 betrug dieser Anteil bei den Frauen 14.2 Prozent,
wohingegen er bei den Mannern unverandert bei 11 Prozent lag.*

Die Digitalisierung wirkt sich in den verschiedenen Berufen und Branchen unterschiedlich aus, wo-
bei gemass dem Bericht des Bundesrats Uber die zentralen Rahmenbedingungen fir die Wirtschaft
die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bzw. die Arbeitsmodelle und Arbeitsbedingungen insgesamt
nicht abschliessend abschatzbar sind. Der Bundesrat wird im Herbst 2017 im Rahmen der Beant-
wortung des Postulats «Automatisierung: Chancen und Risiken» von Nationalrat Reynard (15.3854)
einen umfassenden Bericht zu Grundsatzfragen im Arbeitsmarkt vorlegen und dort u. a. die Frage
der entsprechenden Beschaftigungsauswirkungen auf Branchenebene analysieren. Es ist davon aus-
zugehen, dass sich daraus auch Hinweise flir die im Kanton Bern stark vertretenen Branchen erge-
ben werden.

Frage 3:

Grundsatzlich tragt geméass dem Weiterbildungsgesetz, welches seit dem 1. Januar 2017 in Kraft ist,

3 Vgl. Bericht des Bundesrats uber die zentralen Rahmenbedingungen fir die digitale Wirtschaft vom 11. Januar 2017, S. 5.
4 Quellen: Statistikportal Kanton Bern und Bundesamt fur Statistik, Schweizerische Arbeitskrafteerhebung.



der einzelne Mensch die Verantwortung fiir seine Weiterbildung.® Bund und Kantone setzen sich dafiir
ein, dass die Anrechenbarkeit von Weiterbildung und informeller Bildung an die formale Bildung
moglich wird und sind bestrebt, mit der von ihnen geregelten oder unterstutzten Weiterbildung u. a.
die tatsachliche Gleichstellung von Frauen und Mannern zu verwirklichen.®

Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern unterstitzt im Rahmen der kantonalen Weiterbildungs-
forderung primar Bildungsangebote im Bereich der Forderung von Grundkompetenzen, wozu auch
die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien gehort. Die Hauptzielgruppe hier-
bei sind Bildungsbenachteiligte, d. h. Geringqualifizierte, die von der Digitalisierung besonders be-
troffen sein kdnnen. Zwei Drittel der Teilnehmenden in den geférderten Angeboten sind Frauen. Mit
diesen Massnahmen beugt der Kanton Bern der Arbeitslosigkeit vor. Personen, die von Stellenver-
lusten betroffen sind, erhalten generell im Rahmen der arbeitsmarktlichen Massnahmen des Kan-
tons Bern Unterstiitzung im Hinblick auf die dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess,
d. h. bei der Stellensuche oder im Rahmen von Umschulungen und Weiterbildungen.

Zur Frage, mit welchen Massnahmen die Bildungsinstitutionen die Weiterbildung und Umschulung
von Personen unterstiitzen, verweisen wir erganzend auf die verschiedenen laufenden Abklarungen
des Bundes im Bildungsbereich im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Frage 4:

Die Hochschulen im Kanton Bern sind in verschiedenen Forschungsbereichen téatig, in denen die
Auswirkungen der Digitalisierung behandelt werden. Dabei wird teilweise auch die Geschlechter-
perspektive integriert. So beschéftigt sich etwa das im Jahr 2016 erdffnete Zentrum Digital Society
der Berner Fachhochschule (BFH) spezifisch mit den Chancen und den risikobehafteten Verande-
rungen, welche die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt. Im Rahmen dieser Forschungsar-
beiten werden z. B. die Auswirkungen digitalisierter Anstellungsverfahren auf den Zugang von
Frauen zum Arbeitsmarkt untersucht oder im Rahmen der «International BFH Conference on
Discrimination on the Labour Market» aktuelle geschlechtsspezifische Herausforderungen auf dem
Arbeitsmarkt aufgegriffen. An der Universitat Bern beschéftigt sich das Interdisziplindre Zentrum fur
Geschlechterforschung im Rahmen einer Studie zum Strukturwandel im Detailhandel (Online-
Handel, Self-Scanning etc.) unter anderem mit Fragen von Digitalisierung und Geschlecht.

Der Regierungsrat begrisst, dass sich die Hochschulen auch aus der Geschlechterperspektive mit
dem Thema Digitalisierung befassen und so Grundlagen fir die Gleichstellungspolitik geschaffen
werden. Er plant jedoch nicht, selber Forschungsprojekte zu den Zusammenhdngen von Ge-
schlecht, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kontext der Digitalisierung gemein-
sam mit den Forschungsinstitutionen zu initiieren.

Frage 5:

Grundsatzlich gelten die bestehenden gesetzlichen Grundlagen auch bei neu geschaffenen Ar-
beitsplatzen. Sofern ein Arbeitsverhaltnis vorliegt, gelangt das Bundesgesetz Uber die Gleichstel-
lung von Frau und Mann’ zur Anwendung. Was die rechtliche Einordnung von im Zuge der Digitali-
sierung entstehender neuer Beschéaftigungsformen sowie allfalliger Weiterentwicklungen des beste-
henden rechtlichen Rahmens anbelangt, verweisen wir auf die laufenden Analysen des Bundesrats.

Geschéft 2017.RRGR.374

Vorstoss-Nr.: 141-2017
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Sauvain (Moutier, PSA)
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Dringlichkeit gewahrt: Nein 07.09.2017
RRB-Nr.: 1134/2017 vom 25. Oktober 2017
Direktion: Staatskanzlei

Wurde die «SRT-Berne» von der Kantonsverwaltung manipuliert?

° Art. 5 Abs. 1 Bundesgesetz Uber die Weiterbildung (WeBiG) vom 20. Juni 2014, SR 419.1.
® Art. 7 und 8 WeBIG.
! Bundesgesetz uber die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GIG) vom 24. Marz 1995, SR 151.1.



Im Gegensatz zu dem, was das «Journal du Jura» berichtete, hat die «Société des auditeurs-
téléspectateurs (SRT)» des Kantons Bern bei der Direktion von Radio Télévision suisse romande
(RTS) nicht wegen des Dokumentarfilms «lIci c’est Moutier», der vor kurzem auf TSR ausgestrahlt
wurde, protestiert.

Dennoch hat das «Journal du Jura» von einem sehr ernsten Protest berichtet, den die Mitglieder der

SRT «einstimmig» an die Adresse der RTS-Direktion gerichtet haben. Dabei sei es um einen Do-

kumentarfilm gegangen, der als «geféhrlich» und «uberholt» und als «polemische Auslegung der

Geschichte» qualifiziert wurde.

Laut dem «Journal du Jura» «sind die Personen, die an dieser Analyse beteiligt waren, nicht in die

politische Diskussion rund um Moutier involviert». Ist diese Zeitung dermassen schlecht informiert,

um nicht zu wissen, dass Michael Schlappach und Hubert Droz radikalisierte Proberner sind, dass

Emanuela Tonasso, die stellvertretende Leiterin des kantonalen Amts fir Kommunikation, in der

Abstimmungskampagne vom 18. Juni hyperaktiv ist, dass Frangois Burdet der Vorganger von Frau

Tonasso ist, dass Giovanna Munari Paronitti die Vorsteherin der franzésischsprachigen Abteilung

des kantonalen Amts fir Gemeinden und Raumordnung (Aufsicht tiber die bernischen Gemeinden)

ist oder dass Mario Annoni Regierungsrat und im Rahmen der Konsultativabstimmung von 1998

Verfasser eines Argumentariums fir den Verbleib Moutiers im Kanton Bern war?

Wie schon bei der Veroffentlichung grundfalscher Steuerertragszahlen musste auch hier ein Aus-

senstehender auf einen Fehler aufmerksam machen, damit es im ersten Fall der Kantonsverwaltung

und vorliegend dem Prasidenten der SRT in den Sinn kommt, die Falschinformationen zu korrigie-
ren, die an die breite Offentlichkeit und insbesondere an die Bevolkerung von Moutier gerichtet waren.

Der Regierungsrat wird angesichts dieses betriigerischen Verhaltens um Beantwortung folgender

Fragen gebeten:

1. Hat Frau Munari Paronitti angesichts ihrer Funktion unverziglich eine Berichtigung verlangt,
nachdem das «Journal du Jura» diese lugenhafte Information veréffentlicht hat? Wird die Vorste-
herin der franzdsischsprachigen AGR-Abteilung noch glaubwirdig sein, um wie auch immer Ge-
schéfte im Zusammenhang mit der Stadt Moutier zu behandeln?

2. Hatte die stellvertretende Leiterin des kantonalen Amts fir Kommunikation — die mit der Redakti-
on des «Journal du Jura» enge und privilegierte Beziehungen pflegt und schon bei der Steuerer-
tragsaffare involviert war — Kenntnis von besagtem Artikel, bevor dieser verdoffentlicht wurde? Hat
sie nach der Veroffentlichung reagiert, um die Falschmeldung berichtigen zu lassen?

3. Indem das «Journal du Jura» berichtete, der Entscheid der SRT-Mitglieder sei einstimmig gewe-
sen, und indem es darauf verzichtete, diese Behauptung zu Uberprifen, hat es einen gravieren-
den professionellen Fehler begangen. Haben die Geschadigten, insbesondere die betroffenen
Kantonsangestellten, die Absicht, sich beim Schweizer Presserat zu beschweren?

Begriindung der Dringlichkeit: Die Angelegenheit muss vor der Abstimmung vom 18. Juni 2017 ge-

klart sein.

Antwort des Regierungsrats

Es ist nicht Sache der Regierung, die Publikationen der Medien oder die Arbeitsmethoden von Re-
daktionen zu kommentieren. Der Regierungsrat verurteilt hingegen mit aller Klarheit die wiederhol-
ten Attacken und verleumderischen Andeutungen an die Adresse von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kantonsverwaltung.

1. Die Mitgliedschaft der Vorsteherin der franzdsischsprachigen Abteilung des AGR im Vorstand
der «Société des auditeurs-téléspectateurs du canton de Berne (SRT Berne)» ist privater Natur.
Der Regierungsrat kommentiert keine Aussagen, die einen privaten Verein betreffen. Die Arbeit,
die die Vorsteherin der franzdsischsprachigen AGR-Abteilung geleistet hat, gab nie Anlass zur
Kritik. Sie geniesst das volle Vertrauen des Regierungsrates.

2. Die stellvertretende Leiterin des Amts fir Kommunikation ist bei der angeblichen «Steuerer-
tragsaffare» in keiner Weise involviert. Sie pflegt mit allen Medienschaffenden freundliche Kon-
takte, die den beruflichen Standesregeln entsprechen, und geniesst das volle Vertrauen des Re-
gierungsrates.

3. Der Regierungsrat fuhlt sich nicht ermachtigt zu beurteilen, ob die Veroffentlichungen von Pres-
seorganen standesregelkonform sind. Sollte die SRT Berne durch besagte Verdffentlichung ge-
schéadigt worden sein, ist es an ihr, in dieser Angelegenheit tber das weitere Vorgehen zu ent-
scheiden. Der Regierungsrat mischt sich nicht in die Beschlussfassung einer privaten Vereini-
gung bzw. deren Mitglieder ein.
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Wiederholung der SchKG-Priufung

Dem Vernehmen nach hat eine Professorin der Uni Bern im Rahmen der SchKG-Rechtsanwalts-

prifungen im Juni 2017 fast die gleichen Fragen wie anlasslich der Prifungen 2013 gestellt. Da die

Falllosungen daher bereits hinreichend bekannt sind, muss die Prufung wiederholt werden. Leidtra-

gende sind die zu Prufenden.

Professoren an der Uni Bern geniessen eine ihren Aufgaben entsprechend gute Entléhnung. Es

gehdrt zu ihren Kernaufgaben, sich mit ihrer ganzen Schaffenskraft im Rahmen von Prifungen zu

engagieren. Das erneute Vorlegen &lterer Prifungsfragen, auch in leicht modifizierter Version, ver-

mag dem hohen Anspruch an die Tatigkeiten einer Professorin eher nicht zu gentigen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Hat die verantwortliche Professorin mit ihrem Verhalten gegen ein Pflichtenheft, die Anstellungs-
bedingungen oder gegen Sorgfaltspflichten verstossen?

2. Hat die verantwortliche Professorin mit disziplinarischen Massnahmen zu rechnen? Wenn ja, mit
welchen?

3. Erachtet der Regierungsrat die verantwortliche Professorin fir die Uni Bern noch als tragbar?

4. Welche Massnahmen sind geplant, um solche Falle zuklnftig auszuschliessen?

5. Die zu Priufenden werden einen erheblichen Zusatzaufwand leisten missen. Werden sie ent-
sprechend entschadigt?

Begriindung der Dringlichkeit: Die zu Priifenden und die Offentlichkeit haben ein aktuelles Interesse

rasch und umfassend Uber den Fall aufgeklart zu werden.

Antwort des Regierungsrats

Am 8. Juni 2017 wurde im Fach Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG) im Rahmen des
Masterstudiums eine Prifung vorgelegt, welche in sehr ahnlicher Form vier Jahre zuvor schon ein-
mal Gegenstand einer Prifung war. Die Prufung von 2013 war eine kurze Zeit inklusive Lésung auf
der Homepage des Instituts aufgeschaltet und ist noch heute auf Archivseiten im Internet auffindbar.
Zumindest einem Teil der an der Prifung Teilnehmenden war die Prifung inkl. Losung deswegen
bekannt. Aus Griinden der fehlenden objektiven Uberpriifbarkeit der Ergebnisse und einer mogli-
chen Verletzung von Rechts- und Chancengleichheit wurde von der Fakultat entschieden, die Pri-
fung zu wiederholen. Den Betroffenen wurde als erster Termin der 17. Juni 2017 angeboten. Als
zweiter Termin wurde der 22. September 2017 festgelegt. Personen, die auch diesen Zweittermin
nicht wahrnehmen kdnnen, steht die Ablegung der Prifung am nachsten ordentlichen Prifungster-
min vom Januar 2018 offen.

Zu den einzelnen Fragen nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung:

Punkt 1

Universitare Prifungen bezwecken, Wissen und Fahigkeiten von Prifungsteilnehmenden zu Uber-
prifen. Deren Inhalt ergibt sich aus dem der Priifung zugrundeliegenden Stoff, welcher in den jewei-
ligen Studienreglementen und Studienplanen umschrieben wird. Es wird nirgends spezifisch festge-
halten, dass Fragen aus einer frilheren Prifung nicht nochmals gestellt werden dirfen. Ein solch
genereller Ausschluss ware auch nicht sinnvoll, solange die Fragen relevant modifiziert gestellt oder
in gewissen Fallen als Grundwissen getestet werden. In manchen Fallen steht auch nur eine relativ
begrenze Anzahl méglicher Fragen zur Verfligung. Eine Prifung als ganze wieder zu verwenden, ist
indessen sehr unublich und héchstens dann zu erwégen, wenn sicher feststeht, dass sie nicht
schon bekannt ist. Dies lasst sich mit einer sorgfaltigen Abklarung bewerkstelligen, welche im Fall
der SchKG-Priufung nicht erfolgt ist. Gegen spezifische Bestimmungen oder explizite Vorgaben



wurde allerdings nicht verstossen, da keine solchen bestehen. Selbstverstandlich wird aber von
Prufungsverantwortlichen erwartet, dass sie bei der Organisation jeder einzelnen Prifung auf glei-
che und faire Bedingungen fir alle Prifungsteilnehmenden achten.

Punkt 2

Die Prufung von disziplinarischen Massnahmen liegt in der Verantwortung der Anstellungsbehérde,
in diesem Fall somit der Universitatsleitung. Disziplinarische Massnahmen kommen dann in Frage,
wenn ein disziplinarisch relevantes Verhalten vorliegt. Massnahmen sind Ublicherweise eine Ab-
mahnung und Verhaltensanweisungen. Diese werden in der Regel verbunden mit der Androhung
von personalrechtlichen Massnahmen (bis hin zur Entlassung) fur den Fall, dass das beurteilte Ver-
halten noch einmal vorkommt. Im Einzelfall getroffene Massnamen werden aus personlichkeits- und
datenschutzrechtlichen Griinden nicht nach aussen kommuniziert.

Punkt 3

Die verantwortliche Person hat einen Fehler begangen. Gemass Universitéatsgesetz hat jedoch nicht
der Regierungsrat, sondern die Universitatsleitung als Anstellungsbehdrde zu beurteilen, wie damit
umzugehen ist. Sie ist dabei an den personalrechtlichen Rahmen des Kantons gebunden, nament-
lich an die Bestimmungen betreffend Kiindigung, bei welcher das Gebot der Verhaltnismassigkeit zu
beachten ist.

Punkt 4

Es handelt sich nach ersten Abklarungen der Universitat um einen Einzelfall. Die Universitatsleitung
sensibilisiert die Fakultaten und auf diesem Weg die einzelnen Dozierenden im Sinne der Qualitéts-
sicherung.

Punkt 5

Der entstandene zusétzliche Aufwand fur die betroffenen Studierenden ist sehr bedauerlich. Es
wurden allerdings verschiedene Massnahmen getroffen, um diesen Zeitaufwand in verhaltnismassi-
gen Grenzen zu halten. Insbesondere wurden drei Termine fur die Wiederholungsprifung angebo-
ten, zwischen denen die freie Wahl bestand. Der erste Termin lag noch in der laufenden Prifungs-
session. Ausserdem wurde fur ausserordentliche Situationen (z. B. Auslandsaufenthalte) eine Son-
derregelung in Gestalt einer ausserordentlichen mindlichen Prifung organisiert.

Fur eine Entschadigung muisste eine rechtliche Grundlage gegeben sein. Mit anderen Worten
missten die Voraussetzungen einer Staatshaftung vorliegen, namentlich ein substantiierter Scha-
den, eine Widerrechtlichkeit und ein entsprechender Kausalzusammenhang. Dies misste rechtlich
vertieft gepruft werden, erscheint aber kaum wahrscheinlich.

Geschaft 2017.RRGR.204

Vorstoss-Nr.: 085-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 26.03.2017

Eingereicht von:
Geissbuhler-Strupler (Herrenschwanden, SVP)

(Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 970/2017 vom 13. September 2017
Direktion: Erziehungsdirektion

Endlich Transparenz betreffend finanzielle Auswirkungen der Standorte der BFH

Leider hatte schon der erste Bericht des Regierungsrates von 2011 das Ziel, Burgdorf als Standort
zu eliminieren, und enthielt deshalb Unwahrheiten: Burgdorf sei schlecht an den o6ffentlichen Ver-
kehr angeschlossen usw. Dies konnte widerlegt und die Vorzige des Standorts Burgdorf dargelegt
werden: Die Gebaude gehtéren dem Kanton Bern, sind in gutem Zustand und in 5 Minuten vom
Bahnhof erreichbar, Zige verkehren alle Viertelstunden nach Bern, sowie dreimal pro Stunde nach
Solothurn und Olten usw. Damals hatten funf Grossrate aus allen Landesteilen einen Vorstoss ein-
gereicht, damit die drei Standorte der BFH bestehen bleiben sollten. In derselben Session verab-
schiedeten wir Planungserklarungen (ich war damals in der Kommission BFH) und wieder stimmte
eine grosse Mehrheit der Grossréate dem Erhalt der drei Standorte zu. Gutglaubig zogen wir nach
diesem klaren Entscheid unsere Motion zuriick. Danach war mehr als drei Jahre lang Funkstille und



eine geheime Findungskommission wurde ernannt. Dieser, aber auch den Exponenten der BFH

wurden Maulkérbe verpasst. Dann im Januar 2016 wurde ein Postulat eingereicht, das forderte, das

«Packli» WGS (wie insbesondere von Wirtschaftsfachleuten gewilnscht wurde) auseinander zu

nehmen. Das heisst: Burgdorf sollte der Standort einer Business School werden. Dieser Vorstoss

wurde aber erst nach der Abstimmung utber die vier Alibi-Varianten (alle Departemente in Bern, alle

in Burgdorf, Status quo oder Ladere in Burgdorf/WSG in Bern), die eigentlich niemand so wollte, im

Grossen Rat traktandiert. Anschliessend wurde behauptet, dass die Variante Business School in

Burgdorf geprift und verworfen worden sei. Auf welchen Erkenntnissen dies geschah, blieb fir uns

Grossrate (ausser evtl. den Mitgliedern der BiK) im Dunkeln. Auch die finanziellen Auswirkungen

wurden nie transparent dargelegt.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie hoch sind die «Zigelkosten», Betriebskosten, Neubaukosten, die Verkehrskosten fur die
Umlagerung der Pendlerstréme der vom Regierungsrat abgeklarten, aber dem Grossen Rat nicht
offengelegten, drei Varianten:

a. «L&dere» in Burgdorf, Soziales/Gesundheit/Wirtschatft in Bern mit neuem Campus

b. Business School in Burgdorf, Soziales/Gesundheit in Bern mit neuem Campus

c. Business School in Burgdorf, Soziales/Gesundheit in bestehenden Raumlichkeiten (wie zum Bei-
spiel diejenigen des relativ neuen, ideal in der Nahe des Inselspitals gelegene Campus «Ge-
sundheit», siehe Link http://www.gesundheit.bfh.ch/de/campus/standort.html)?

2. Welche Kantone haben einen Campus, bei dem das «Packli» Wirtschaft/Gesundheit/ Soziales
zusammengelegt ist?

3. Welche Kantone haben «Wirtschaft» als eigenstéandigen Standort, wie dies im Ausland Usus ist?

4. Werden in Zukunft dem gesamten Grossen Rat (als Entscheidungstrager) die bendtigten Infor-
mationen zum Projekt BFH vorgelegt, damit die fur uns alle vorgesehenen Kompetenzen auch
genutzt werden kénnen?

Antwort des Regierungsrats

Der Bericht zur «Standortkonzentration; Standortanalyse Bern und Burgdorf»® wurde vom Grossen

Rat am 1. Juni 2016 zur Kenntnis genommen. Dem Bericht zugrunde liegen umfassende Berech-

nungen. Die Interpellantin stellt korrekt fest, dass die Variante einer «Business School» in Burgdorf

nicht Teil des Berichts ist. Hingegen wurden die Kosten der im Bericht dargelegten und geprtften

Varianten dem Grossen Rat transparent vorgelegt. Die Berechnungen dazu sind im Bericht zu fin-

den. Damit bei der Prifung von Varianten Vergleichbares miteinander verglichen werden konnte,

wurden beim Variantenvergleich im Bericht jeweils von denselben Rahmenbedingungen (siehe Ka-
pitel 6.2 des Berichts, Seite 37 ff.) ausgegangen. Bei den aufgefiihrten Betrdgen handelt es sich um

Vergleichsberechnungen auf Basis von Standardkosten mit einer Kostengenauigkeit gemass der

gangigen SIA-Norm von +/- 30 Prozent. Die geschatzten Betrage beziehen sich jeweils auf die Ge-

samtheit der betrachteten Institutionen und gehen immer von denselben vergleichbaren Annahmen
in allen Varianten aus.

Im Zuge der Vorberatung des Geschéfts durch die Bildungskommission vor der Behandlung im

Grossen Rat winschten die Kommissionsmitglieder zusatzlich die Berechnung und den Vergleich

einer Variante, nach welcher ausschliesslich der Bereich «Wirtschaft» nach Burgdorf verlegt wirde.

Diese wurde auf derselben Basis wie die drei im Bericht verglichenen Varianten erstellt. Die Bil-

dungskommission gelangte aufgrund ihrer intensiven Befassung mit den im Bericht evaluierten Va-

rianten sowie der erwahnten weiteren Variante zum Schluss, dass auf ein Vorlegen zusatzlicher

Varianten verzichtet werden soll.

Frage 1:

a. Diese Variante entspricht der Variante 3 des Berichts, welche nun umgesetzt wird. Fir den Neu-
bau der Technischen Fachschule Bern (TF Bern) auf dem Gsteig-Areal ergab die Berechnung,
die auf Annahmen gemass den einleitend erwahnten Rahmenbedingungen beruht, Ausgaben
Uber den gesamten Betrachtungszeitraum 2013-2045 von netto 117 Mio. Franken. Fir den
Campus in Bern, der neben den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Soziale Arbeit auch die per-
formativen Kiinste sowie das Rektorat und Services umfassen soll, wurden Mietkosten von netto
368 Mio. Franken ausgewiesen. Da der Kanton Bern das Gelande nun im Baurecht erwerben

8 http://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary. DOKUMENTE.acq/85ale7d564bf4450ae6c54af2fbbe6d4 -
332/2/PDF/2015.RRGR.831-Beilage-D-120344.pdf


http://www.gesundheit.bfh.ch/de/campus/standort.html
http://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUMENTE.acq/85a1e7d564bf4450ae6c54af2fbbe6d4-332/2/PDF/2015.RRGR.831-Beilage-D-120344.pdf
http://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUMENTE.acq/85a1e7d564bf4450ae6c54af2fbbe6d4-332/2/PDF/2015.RRGR.831-Beilage-D-120344.pdf

und den Campus selbst bauen kann, wird die Variante langerfristig noch deutlich wirtschaftlicher
als unter der ursprunglichen Annahme einer Mietlésung. Die berechneten Nettoausgaben fir
diese Variante werden fiur die Jahre 2013-2045 mit 767 Mio. Franken ausgewiesen (die Kosten-
zusammenstellung ist im Bericht auf Seite 64 zu finden).

b. Diese Variante wurde unter der Annahme derselben Rahmenbedingungen ebenfalls fur densel-
ben Betrachtungszeitraum 2013—-2045 berechnet. Ein Campus Wirtschaft in Burgdorf wiirde Net-
toausgaben von rund 47 Mio. Franken verursachen und der um den Raumbedarf fir die Wirt-
schaft verkleinerten Campus in Bern 309 Mio. Franken. Die tieferen Kosten fiir die Neubauten
der BFH im Vergleich zur Variante 3 wiirden aber durch den Verbleib der TF Bern in den heuti-
gen Gebauden aufgewogen, welcher aufgrund der hohen Mietkosten und der raumlichen Auftei-
lung in derselben Zeitspanne Kosten von 192 Mio. Franken verursachen wuirde, dies im Ver-
gleich zu 117 Mio. Franken bei Variante 3. Die berechneten Nettoausgaben fur diese Variante
betragen 757 Mio. Franken.

c. Die im Bericht als Referenzvariante angenommene Variante 4, die von einem Status quo aller
Standorte ausgeht, zeigt sich mit berechneten Nettoausgaben von 822 Mio. Franken als teuerste
Variante. Durch die vielen Standorte, die sich oft in Mietobjekten befinden, liegen die Kosten ge-
nerell hdher als bei den Varianten mit zusammengefihrten Standorten. Die Kosten fur einen se-
paraten Standort Wirtschaft in Burgdorf wiirden auch in dieser Variante bei rund 47 Mio. Franken
liegen.

Bei den berechneten Varianten ergaben sich nur geringfiigige Kostenunterschiede bei einer Be-

trachtung der durchschnittlichen Nettoausgaben pro Jahr fir die Periode 2013-2045. Der Varian-

tenentscheid von Regierung und Grossem Rat wurde letztlich aufgrund eines Gesamtvergleichs
gefallt, bei dem neben den Kosten noch zahlreiche weitere Faktoren einbezogen worden sind. Ins-
besondere kdnnen bei der Variante unter 1a. gegentiber 1b. inhaltliche und betriebliche Synergien
der BFH und TF Bern besser genutzt und im Einklang mit der Liegenschaftsstrategie des Kantons

Mietverhaltnisse (TF Bern in der Felsenau) aufgeltst werden. Langfristig betrachtet ist die Varian-

te l1a. die kostengtinstigere Losung.

Frage 2 und 3:

Die Interpellantin stellt die Frage, welche Kantone einen Campus fur die Wirtschaft, Gesundheit,

Soziale Arbeit und welche Kantone einen eigenstandigen Standort fir die Wirtschaft haben. Dazu

gilt es festzuhalten, dass die Mehrzahl der heute sieben 6ffentlich-rechtlichen Fachhochschulen der

Schweiz nicht von einem einzelnen Kanton getragen werden wie die BFH, sondern eine Tréager-

schaft aus mehreren Kantonen aufweisen. Eine gemeinsame Tragerschaft hat meist auch Auswir-

kungen auf die Anzahl betriebener Standorte.

Die Angebots- und Standortsituation fur die Fachrichtungen Wirtschaft, Gesundheit und Soziale

Arbeit bei den — neben der BFH — sechs weiteren Fachhochschulen der Schweiz stellt sich wie folgt

dar:

— Die Zircher Hochschule fir Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wird vom Kanton Zirich ge-
tragen: Die Bereiche Wirtschaft und Gesundheit werden als je eigene Departemente am Standort
Winterthur gefuhrt, das Departement Soziale Arbeit befindet sich am Standort Stadt Ziirich.

— Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) hat vier Tragerkantone (BS, BL, AG, SO) und
fuhrt je ein Departement Wirtschaft und Soziale Arbeit, Gesundheit wird nicht angeboten. Das
Departement Wirtschaft ist an drei der vier Campus-Standorte der FHNW vertreten, namlich in
Olten SO, Brugg-Windisch AG und Muttenz BL. Das Departement Soziale Arbeit hat Standorte in
Olten und in der Stadt Basel.

— Die Hochschule Luzern (HSLU) wird von sechs Kantonen getragen (LU, ZG, UR, SZ, OW, NW).
Sie besitzt je ein Departement Wirtschaft und Soziale Arbeit, Gesundheit wird nicht angeboten.
Sowohl Wirtschaft als auch Soziale Arbeit haben ihren Standort in der Stadt Luzern. Eines der
vier Institute des Departements Wirtschaft befindet sich in der Stadt Zug und soll ab 2019 mit
dem Departement Informatik der HSLU am neuen Standort Rotkreuz ZG zusammengefuhrt wer-
den.

— Die Fachhochschule Ostschweiz (FHO) wird von sechs Kantonen getragen (Al, AR, GR®, SG,
SH, TG). Sie verfigt tber je einen Fachbereich Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit, die al-
le im Campus St Gallen konzentriert sind. Lediglich Wirtschaft wird zusétzlich auch in Chur an-
geboten.

o Gegenwartig ist der Kanton Graubuinden daran, die HTW Chur aus der gemeinsamen Tragerschaft zu I6sen und die eigenstandige FH
Graubunden zu griinden



— Die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) wird vom Kanton Tessin
getragen. Sie hat ein Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit, welches sich am
Standort Manno bei Lugano befindet.

— Die Fachhochschule der Westschweiz HES-SO wird von sieben Kantonen getragen (BE, GE,
FR, JU, NE, VD, VS) und besitzt je einen Fachbereich Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit.
Wirtschaft wird in Freiburg, Genf, Neuenburg, Siders und Yverdon angeboten, Gesundheit in
Freiburg, Genf, Lausanne, Neuenburg und Sitten, Soziale Arbeit in Freiburg, Genf, Lausanne
und Siders.

Keine der offentlich-rechtlichen Schweizer Fachhochschulen betreibt den Bereich Wirtschaft an ei-
nem ortlich ganzlich von allen anderen Fachbereichen abgetrennten Standort und der Regierungs-
rat hat keine Kenntnis von Standortprojekten, die eine solche 6rtliche Abtrennung vorsehen. Da die
betrieblichen und akademischen Rahmenbedingungen fir alle Schweizer Fachhochschulen grund-
satzlich ahnlich sind, haben die meisten Tragerschaften entweder schon Standortkonzentrationen
vorgenommen oder es sind Konzentrationsprojekte im Gange.

Frage 4:

Ja. Nachdem der Grosse Rat nun in der Junisession 2017 bereits Uber den Ausfiihrungskredit fir

den Campus Biel/Bienne entschieden hat, wird es kiinftig noch um die Kreditbeschlusse fur die Pro-

jektierung und Realisierung des Campus Bern gehen. Dabei werden dem Plenum des Grossen

Rats alle ublichen Informationen zu den Kreditantragen unterbreitet werden. Usanzgemass wird die

vorberatende Kommission (oder allenfalls mehrere Kommissionen) auch noch weiterfihrende

Grundlageninformationen erhalten.
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Integration ja, aber sinnvoll

Seit nunmehr rund zehn Jahren ist der Intergrationsartikel 17 im Volksschulgesetz verankert. Wer
mit den Lehrkraften an der Front spricht, kommt zum Schluss, dass dieser Integrationsartikel in der
Konsequenz, wie er an Berner Schulen umgesetzt wurde, grosse Auswirkungen auf die Heterogeni-
tat in den Volksschulklassen hat, was haufig zu einer Uberforderung von Lehrkréaften und Schilern
fuhrt. In diesem Umfeld kdnnen die Schilerinnen und Schiler teilweise nicht mehr das Leistungsni-
veau erreichen, das nétig ware, um den Ansprichen von weiterfilhrenden Schulen oder einer Be-
rufslehre zu gentigen. Ausserdem beschaftigen sich offenbar immer mehr Lehrkréafte mit dem Be-
rufsausstieg und der Suche nach einer neuen Tatigkeit. Die ERZ hat diese Probleme zwar zur

Kenntnis genommen und versucht mit teuren Zusatzlektionen und dem zunehmenden «Zweilehrer-

system» an den einzelnen Klassen die Schwierigkeiten zu entscharfen. Die Gesamtsituation ist je-

doch klar unbefriedigend.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Welche Problemkreise an der Berner Volksschule lassen sich auf die Einfihrung von Artikel 17
VSG zuruckfuhren?

2. Wie haben sich die Gesamtkosten fiir die Volksschule seit der Einfiihrung des Integrationsarti-
kels entwickelt? Welche Kosten dienen der Herabminderung der negativen Auswirkungen der In-
tegration bzw. lassen sich darauf zurtickfihren?

3. Wie haben sich die Zahlen der Aussteiger von Lehrkraften aus inrem Beruf seit Inkrafttreten von
Artikel 17 VSG entwickelt?

4. Wie haben sich die gesundheitlichen Schwierigkeiten von Lehrkraften (z. B. Burnout) seit Inkraft-
treten von Artikel 17 VSG entwickelt?



5. Wie haben sich die Leistungsniveaus von schwéacheren, mittleren und starkeren Schilerinnen
und Schilern seit Inkrafttreten von Artikel 17 VSG entwickelt?

6. Welche Lésungsansatze (gewichtet nach Effizienz) sieht der Regierungsrat fur die Verbesserung
der Situation auch unter der Berucksichtigung des wirkungsvollen Einsatzes des Bildungsfran-
kens?

7. Welche Massnahmen in welchem Zeitraum hat der Regierungsrat geplant, um die Gesamtsitua-
tion fur die Berner Volksschule unter Berlicksichtigung folgender Ziele nachhaltig zu verbessern?
— Verminderung der Heterogenitat in den Klassen
— Verbesserung der Situation fur Lehrkrafte und Schilerinnen und Schiler unter Berlcksichti-

gung des Kostenfaktors
— Verbesserung des Leistungsniveaus, damit die weiterfihrenden Bildungsgange davon profitie-
ren

8. Wie beurteilt der Regierungsrat die Vor-und Nachteile des sogenannten «australischen Modells»,
bei dem Schilerinnen und Schiler erst in Regelklassen zugelassen werden, wenn sie Prifung
dariiber abgelegt haben Uber ein Mindestmass an Sprachféhigkeit? Welche Chancen hétte die-
ses Modell im Kanton Bern?

Begriindung der Dringlichkeit: In Kiirze wird im Grossen Rat die Anderung des Volksschulgesetzes

diskutiert. Eine entsprechende Vorlage der Regierung war bis Mitte Mai in der Vernehmlassung. Die

Antworten auf die Fragen gemass Interpellation missen moglichst rasch vorliegen, damit die

Schlusse daraus in der kommenden Diskussion betreffend Revision VSG einfliessen konnen.

Antwort des Regierungsrats

Die Ausiibung des Lehrerinnen- und Lehrerberufs ist anspruchsvoller geworden als noch vor
30 Jahren. Diese Tatsache ist aber nur teilweise auf die vermehrte Integration von Schilerinnen
und Schilern mit Lernproblemen zuriickzufiihren.

Die Zunahme der Heterogenitat in den Klassen und die gestiegenen Herausforderungen fir den
Unterricht in den Schulen ist eine direkte Folge der gesellschaftlichen und soziodemografischen
Veranderungen sowie der angewachsenen Anspriiche der Eltern auf individualisierenden Unterricht
in der Volksschule. Sie hat in beobachtbarer Deutlichkeit nicht erst mit der Umsetzung von Art. 17
VSG («Integrationsartikels»), sondern bereits in den Neunzigerjahren eingesetzt.

Die Ergebnisse der im Jahr 1999 durchgefiihrten Untersuchung der Erziehungsdirektion tber die
«Besonderen padagogischen Aufwendungen im Kindergarten und in der Volksschule im Kanton
Bern» zeigen unter anderem auf, dass die Volksschule bereits damals auf die zunehmende Hetero-
genitat mit zunehmender Separation von Schilerinnen und Schilern in die Kleinklassen reagiert
hat'®. Diese Entwicklung hat bis zur Umsetzung des revidierten Art. 17 VSG trotz sinkender Schii-
lerzahlen zu einer starken Zunahme der Kleinklassen und somit zu einer starken Kostensteigerung
geflhrt.

Mit der Umsetzung der Verordnung uber die besonderen Massnahmen (BMV)'! und den damit ver-
bundenen Steuerungsmdglichkeiten konnte einerseits eine Stabilisierung der fur besondere Mass-
nahmen verwendeten Lektionen erreicht werden und andererseits ist den Gemeinden mehr Auto-
nomie beim Einsatz der zugeteilten Lektionen fir besondere Unterstiitzungsmassnahmen Ubertra-
gen worden. Diese Liberalisierung hat dazu gefiihrt, dass die meisten Gemeinden heute ihre Res-
sourcen vermehrt gezielt flr integrative Unterstiitzung einsetzen und weniger furs Fihren von be-
sonderen Klassen.

Zu den einzelnen Fragen nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung:

Frage 1:

Dazu sind keine allgemeingiltigen Aussagen mdglich. Die fur die Jahre 2009—-2015 durchgeflihrte
Evaluation hat unter anderem aufgezeigt, dass die untersuchten Schulen Art. 17 VSG aufgrund ih-
res Entwicklungsstandes und padagogischen Konzepts sehr unterschiedlich umsetzen und dadurch
auch mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Wahrend beispielsweise bei den
einen der erhéhte Zusammenarbeitsbedarf bei den Lehrpersonen zu einem erhéhten Belastungser-
leben flhrt, beurteilen andere die verbesserte Zusammenarbeit als entlastend. Unbestritten ist der
Mangel an ausgebildeten schulischen Heilpadagoginnen und Heilpadagogen, der sich verscharft hat.

10 Vgl. Bericht Reber, 2000;
http://www.erz.be.ch/erz/delindex/erziehungsberatung/erziehungsberatung/downloads/fachinfo.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/d
e/Erziehungsberatung/Downloads/Fachinformationen/EB_DL_FI_Besondere%20p%C3%A4d.%20Aufwendungen-Bericht%20Reber. pdf
Vgl. Verordnung vom 19. September 2007 liber die Besonderen Massnahmen in der Volksschule (BMV).


http://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/downloads/fachinfo.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Downloads/Fachinformationen/EB_DL_FI_Besondere%20p%C3%A4d.%20Aufwendungen-Bericht%20Reber.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/downloads/fachinfo.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Downloads/Fachinformationen/EB_DL_FI_Besondere%20p%C3%A4d.%20Aufwendungen-Bericht%20Reber.pdf

Frage 2:

Die lastenausgleichsberechtigten Gehaltkosten fir die Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule (oh-
ne Aufwendungen fur Tagesschulen oder Schulertransporte etc.) haben sich seit dem Schul-
jahr 2009/10 wie folgt entwickelt:

Gehaltskosten Volksschule in Mio CHF.

2009/10: CHF 1°072 Mio.

1100 1073

2010/11: CHF 1°073 Mio.
2011/12: CHF 1°094 Mio.
2012/13: CHF 1°073 Mio. -
2013/14: CHF 1°071 Mio.
2014/15: CHF 1°089 Mio.
2015/16: CHF 1°101 Mio. N

2008/10 2010/11 2011/12 2012113 2013414 2014/15 2015/16

Die Kostenzunahme seit 2014 ist einerseits auf die ansteigende Anzahl Schilerinnen und Schuler
und andererseits auf den durch den Regierungsrat und den Grossen Rat beschlossenen, per Schul-
jahr 2014/15 wieder eingefihrten jahrlichen Gehaltsaufstieg zurtickzuftihren.

Wie in der Antwort auf die Frage 1 erlautert, kann nicht von allgemeingltigen negativen Auswirkun-
gen der Umsetzung des «Integrationsartikels» ausgegangen werden. Folglich kdnnen auch keine
Angaben Uber die vom Interpellanten erfragten Kosten gemacht werden. Jedoch kdnnen die Kosten
fur die besonderen Unterstitzungsmassnahmen insgesamt gemass BMV beziffert werden: Diese
betragen rund 13 Prozent der gesamten Gehaltskosten im Kanton Bern.

Frage 3:

Es liegen keine Angaben Uber die Anzahl Aussteigerinnen und Aussteiger im Lehrerberuf, bedingt
durch Art. 17 VSG, vor.

Frage 4:

Die Grinde fur die Erkrankungen von Lehrkraften lassen keine Aussage zu, ob diese im Zusam-
menhang mit der Einflhrung von Art. 17 VSG stehen. Grundsatzlich kann gesagt werden, dass die
Anzahl von langer erkrankten Lehrkraften — seit sie vom Casemanagement der PH Bern betreut
werden — glucklicherweise leicht abgenommen hat.

Frage 5:

Dazu liegen keine kantonsspezifischen Untersuchungsergebnisse vor. Diverse Studien'® weisen
jedoch nach, dass an Heterogenitat angepasster Unterricht (z. B. binnendifferenzierende Lernange-
bote oder kooperative Lernformen) nicht nur bei schulisch schwacheren Kindern einen positiven
Lerneffekt zeigt, sondern dass auf allen Leistungsniveaus eine positive Wirkung erkennbar ist. Es ist
nachgewiesen worden, dass dadurch das Leistungsniveau in der Klasse und das Selbstwertgefihl
der Kinder ansteigen, individuelle Unterschiede von den Kindern besser akzeptiert und toleriert
werden, das Sozialverhalten deutlich besser wird und nicht zuletzt ihre Einstellung zum Leben all-
gemein positiver wird.

Frage 6:

Massgebend flr den Lernfortschritt, insbesondere in heterogenen Klassen, ist ein den Lernvoraus-
setzungen der Schiilerinnen und Schiler angepasster Unterricht. Die PHBern und die HEP-
BEJUNE bereiten die Lehrkrafte auf den Unterricht in heterogenen Schulklassen vor. Ebenso flihrt
sie eine Vielzahl an spezifisch auf die Thematik der Heterogenitat ausgerichteten Weiterbildungs-
mdglichkeiten in ihrem Angebot.

Auch wird bei der Lehrmittelentwicklung zunehmend darauf geachtet, dass sie offene, reichhaltige
Aufgabenstellungen enthalten, welche die Lehrpersonen dabei unterstitzen, den Unterricht indivi-
dualisierend und differenzierend zu gestalten und den Schilerinnen und Schilern Lerninhalte in
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden anbieten.

Frage 7:

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der globalen Migration ist auch kiinftig mit einer
Zunahme der Heterogenitat in den Schulklassen zu rechnen. Der Regierungsrat setzt sich deshalb

12 Vgl. Sahli Lozano et al. (2017), Prozesse inklusiver Schulentwicklung


https://www.schulverlag.ch/platform/apps/shop/detail.asp?MenuID=1176&Menu=1&ID=1289&Item=4.2.1&artId=24181&

dafiur ein, dass sowohl die PHBern, als auch die HEP-BEJUNE bei der Aus- und Weiterbildung der
Lehrpersonen ein besonderes Augenmerk auf die Vorbereitung auf den Unterricht in heterogenen
Schulklassen legt. Zu bestehenden Lehrmitteln werden fir die Lehrpersonen unterstitzende Mate-
rialien entwickelt, wie bspw. im Fremdsprachenunterricht oder in der Mathematik der Begleitband
zum «Mathbuch» der Sekundarstufe | fir die integrative Férderung. Der Regierungsrat ist zudem
bereit, insbesondere fiir die Leseférderung weitere Massnahmen zu priifen™?,

Frage 8:

Art. 17 VSG legt fest, dass auch Schilerinnen und Schulern, deren schulische Ausbildung durch
Probleme bei der sprachlichen und kulturellen Integration erschwert wird, in der Regel der Besuch
der ordentlichen Bildungsgénge ermdglicht werden soll. Dieser Besuch soll nétigenfalls durch be-
sondere Massnahmen unterstutzt werden.

Bei entsprechendem Angebot besuchen deshalb Schilerinnen und Schiler mit Bedarf nach An-
fangsunterricht in der Unterrichtssprache einen Intensivkurs'* bevor sie den Regelklassenunterricht
besuchen oder sie erhalten bei Direkteinschulung spezifische Unterstiitzung fiir ein rasches Erler-
nen der Unterrichtssprache. Die Gemeinden definieren das Einschulungsmodell fir diese Kinder
und Jugendlichen selber.

Der Regierungsrat unterstitzt die bisherige Praxis und sieht keine grundlegenden Anpassungen
vor. Er geht davon aus, dass das Volksschulgesetz die Einfihrung von (unterrichts-) sprachlichen
Mindestanforderungen respektive Eintrittsprifungen fur die Zulassung in die Regelklassen nicht
zulésst.

Im Frihbereich legt er das Gewicht auf die friilhe Férderung der Zweitsprache wie beispielsweise
durch die (Mit-)Finanzierung von Mutter-Kind-Deutschkursen, Kindertagesstatten oder von Eltern-
bildungskursen. Im Zuge der Einfiihrung des Betreuungsgutschein-Systems®® ist die Gesundheits-
und Fursorgedirektion in Zusammenarbeit mit der Erziehungsdirektion daran, die frihe Forderung
zu optimieren und deren Wirksamkeit zu verbessern.

Geschaft 2017.RRGR.186

Vorstoss-Nr.: 070-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 20.03.2017
Eingereicht von: Jordi (Bern, SP) (Sprecher/in)

Mentha (Liebefeld, SP)
Weitere Unterschriften: 15
RRB-Nr.: 867/2017 vom 23. August 2017
Direktion: Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion

Forderung des preisglinstigen und gemeinnutzigen Wohnraums: Endlich Klarheit schaffen!

Am 18. Mai 2014 wurde die Wohninitiative von den Stimmberechtigten der Stadt Bern mit einem Ja-
Stimmenanteil von 72 Prozent angenommen. Als Hauptanliegen fordert die Initiative, dass bei Um-
und Neueinzonungen von Wohnzonen sichergestellt werden muss, dass mindestens ein Drittel der
Wohnnutzung mit preisgunstigen Wohnungen bebaut oder an gemeinnitzige Wohnbautrager abge-
geben wird. Am 18. Marz 2015 hat das Amt fir Gemeinden und Raumordnung (AGR) die Initiative
genehmigt und die Kollektiveinsprache dagegen abgewiesen. Die Einsprechenden haben darauf
beim Rechtsamt der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern gegen die Geneh-
migung Beschwerde eingereicht. Drei Jahre nach der Annahme der Initiative kann also der klare
Willen der Stadtberner Stimmbevolkerung nach preisglinstigem und gemeinnitzigem Wohnraum
noch immer nicht nachgekommen werden.

Nun hat die Konizer Stimmbevolkerung am 12. Februar 2017 mit 57 Prozent Ja-Stimmen einem
ahnlichen Anliegen zugestimmt.

13 Vgl. Pkt. 4 der Antwort des Regierungsrates auf die Motion 012-2017 (N&f, Muri, SP); «Alle Jugendlichen verfligen am Ende der
Volksschule Uber eine ausreichende Lesekompetenz in der Erstsprache!».
Der Besuch eines Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache (IK DazZ) bzw. cours intensif de frangais comme langue seconde (CI FLS) gilt
als ordentliche Einschulung und dauert mindestens 10 Wochen.

15 Vgl. Motion 221-2010 (Muller, Bern, FDP); Externe Kinderbetreuung: Gleich lange Spiesse fir KMUs und Staatsbetriebe



Gemass Zeitungsberichten erachtet Regierungsrat Neuhaus andere Anliegen zur Erledigung als
dringender als die Behandlung der Beschwerde gegen die Stadtberner Wohninitiative. Dieser Auf-
fassung kann nicht gefolgt werden. Das Vorgehen der JGK ist als Rechtsverzégerung zu beurteilen,
da die Umsetzung des von der Berner Bevolkerung angenommenen Anliegens Uber Gebthr ver-
schleppt wird.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1.

Wieso benotigt die JGK zur Behandlung der oben genannten Beschwerde tber zwei Jahre, han-
delt es sich doch erstens um einen von der Stimmbevolkerung klar gedausserten Willen und zwei-
tens genehmigte ein Amt der JGK die Initiative bereits erstinstanzlich?

. Weshalb erachtet er die Behandlung der Beschwerde als nicht dringlich, ist doch die Lage auf

dem Wohnungsmarkt in der Stadt Bern und in Teilen von Kdniz nachweislich angespannt?

. Wann ist mit einem Entscheid zu rechnen?
. Muss damit gerechnet werden, dass im Falle einer Beschwerde gegen die von der Kdnizer Be-

volkerung klar angenommenen Initiative die JGK erneut fast drei Jahre benétigt, um einen Ent-
scheid auf Stufe Kanton zu fallen? Wenn ja, was gedenkt der Regierungsrat gegen eine derartige
Verschleppung eines wichtigen Anliegens durch eine seiner Direktionen zu unternehmen?

. Was unternimmt der Regierungsrat gegen die Unsicherheit, die bei potentiellen Investoren im

Wohnungsbau durch die lange Dauer der Beschwerdebehandlung entsteht?

. Wie beurteilt der Regierungsrat die Lage auf dem Immobilienmarkt fiir preisgiinstigen Wohnraum

in der Stadt Bern und in ihren Nachbargemeinden? Welche Massnahmen zur Umsetzung des in
der Kantonsverfassung in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b statuierten Sozialziels sieht der Re-
gierungsrat auf Stufe Kanton vor?

Antwort des Regierungsrats

1.

Die klare Annahme einer Initiative andert nichts daran, dass in einem Beschwerdeverfahren die
vorgebrachten Rigen einlasslich geprift und juristisch beurteilt werden missen. Ersteres driickt
einen politischen Willen der Stimmbevolkerung aus, letzteres dient der Uberpriifung, ob der poli-
tische Wille die rechtlichen Vorgaben der Eidgenéssischen bzw. Kantonalen Verfassung und der
Bundes- bzw. Kantonalen Gesetze einhalten.

Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) ist erste Beschwerdeinstanz gegen Verfi-
gungen ihrer Amter. Die bernische Verwaltungsrechtspflege baut auf dem Prinzip auf, wonach
grundsétzlich jede Verfligung eines Amtes bei der zustandigen Direktion auf Beschwerde hin auf
ihre Rechtmassigkeit Uberprift werden kann. Als zweite Beschwerdeinstanz amtet das Verwal-
tungsgericht.

. Die JGK hat dem Beschwerdeverfahren sehr wohl eine prioritare Behandlung eingeraumt. Aller-

dings erachten die meisten Verfahrensbeteiligten ihr Beschwerdeverfahren als besonders dring-
lich und deshalb prioritar zu behandeln. Festzuhalten ist, dass bei Beschwerdeverfahren auf-
grund der gesetzlichen Fristen (Beschwerdefristen, Vernehmlassungsfristen; Mdglichkeit der Ver-
langerung der Fristen auf Antrag der Parteien) zum vornherein von einer gewissen Dauer auszu-
gehen ist.

Hinzu kommt, dass die Zahl der von der JGK bzw. dem instruierenden Rechtsamt eingehenden
Beschwerden und Gerichtsverfahren jahrlich steigt, ohne dass die Méglichkeit besteht, zusatzlich
Ressourcen dauerhaft zur Verflgung zu stellen. Die Rechtsfalle werden ausserdem zunehmend
komplexer. Zwangslaufig verlangern sich die Beschwerdeverfahren.

. Die JGK hat mit Entscheid vom 20. April 2017 Uber die oben genannte Beschwerde entschieden.
. Die Verfahrensdauer ist jeweils abhangig von der Anzahl hangiger Verfahren, von deren Kom-

plexitdt und Dringlichkeit sowie von den zur Verfigung stehenden Ressourcen bei der JGK bzw.
beim instruierenden Rechtsamt. Uber die konkrete Verfahrensdauer im Falle einer entsprechen-
den Beschwerde gegen die neuen baurechtlichen Bestimmungen in der Gemeinde Kéniz kann
deshalb zum heutigen Zeitpunkt keine Aussage gemacht werden.

. Potentiellen Investoren im Wohnungsbau ist bekannt, dass bei einer umsichtigen Planung und

Umsetzung von Bauvorhaben eine gewisse Zeit fir die Abwicklung allfalliger Beschwerdevorha-
ben sowohl im Planerlass- wie auch im anschliessenden Baubewilligungsverfahren einzurechnen
ist. Insofern kann nicht von einer Unsicherheit der Bauherren gesprochen werden.

. Im Kanton Bern besteht nicht flachendeckend ein Mangel an preisgiinstigem Wohnraum. Den-

noch begrusst der Regierungsrat die indirekte Forderung des gemeinnitzigen Wohnungsbaus mit
Darlehen aus dem Fonds de Roulement sowie den Bundesbeschluss liber einen Rahmenkredit



zur Aufstockung des Fonds. Er beurteilt diese Massnahme als ein geeignetes Mittel, um in den
Agglomerationen das Angebot an passenden und bezahlbaren Wohnungen fur Familien, Perso-
nen in Ausbildung und Betagte zu verbessern. Diese Ansicht hat er in seiner Vernehmlassung vom
28. Juni 2017 zum Bundesbeschluss tber einen Rahmenkredit zur Aufstockung des Fonds de
Roulement zugunsten des gemeinnitzigen Wohnungsbaus zu Handen des Bundes zum Aus-
druck gebracht.
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Vorstoss-Nr.: 173-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 16.08.2017
Eingereicht von: Luginbuhl-Bachmann (Krattigen, BDP)

(Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit gewahrt: Ja 07.09.2017
RRB-Nr.: 1068/2017 vom 18. Oktober 2017
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

SBB-Angebot an BLS

Die BLS bewirbt sich bekanntlich fiir die Ubernahme von einigen Fernverkehrslinien, die bisher die
SBB betrieben hat. Vor wenigen Tagen hat die SBB der BLS ein Angebot unterbreitet, nachdem
zuvor einvernehmliche Gespréche zwischen den beiden Parteien ergebnislos verlaufen waren. Das
SBB-Angebot ist fragwirdig, weil es verschiedene Punkte (Linienangebot, Aktienvorkaufsrecht und
Werkstatte) miteinander verknipft, die BLS unter Druck setzt und wettbewerbsrechtlich problema-
tisch ist.

Zudem wird die Arbeit der Begleitgruppe, die seitens der Regierung eingesetzt worden ist, um den

Standort einer neuen Werkstétte zu definieren, mit diesem Vorgehen teilweise entwertet.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Erachtet es der Regierungsrat als zuldssig, dass die SBB in einem Ausschreibeverfahren der
BLS ein Linienangebot unterbreitet und verschiedene Punkte miteinander verknipft, die mit den
betreffenden Verkehrslinien gar nichts zu tun haben?

2. Die SBB hat gegenlber der Begleitgruppe eine Zusammenarbeit beim Betrieb einer gemeinsa-
men Werkstatte als nicht realisierbar beurteilt und bietet jetzt pl6tzlich Hand fir eine gemeinsam
betriebene Werkstatte. Ist das moralisch-ethisch nicht verwerflich und wettbewerbsrechtlich prob-
lematisch? Wie beurteilt der Regierungsrat das Verhalten der SBB?

3. Findet es der Regierungsrat zulassig, dass die SBB ein Linienangebot mit einem Vorkaufsrecht
an BLS-Aktien verknipft?

4. Ist der Regierungsrat als Hauptaktionar der BLS bereit, das Multipaketangebot der SBB als un-
haltbar zuriickzuweisen?

5. Ist es richtig, dass das Bundesamt flir Verkehr im Schienenverkehr mehr Wettbewerb wiinscht?

Begriindung der Dringlichkeit: Die dringliche Behandlung der Interpellation wird wegen der anste-

henden Gesprache und Entscheide beantragt.

Antwort des Regierungsrats

1. Der Regierungsrat verzichtet auf jegliche Wertung zum Vorgehen der SBB im Zusammenhang
mit der Neuvergabe der Fernverkehrslinien. Gleichzeitig ist der Regierungsrat aber auch klar der
Ansicht, dass kein Zusammenhang besteht zwischen dem laufenden Verfahren des Bundesamts
fur Verkehr (BAV) zur Vergabe der Fernverkehrskonzession und der angesprochenen Werkstatt-
thematik.

2. Der Regierungsrat hat zur Kenntnis genommen, dass die SBB trotz friheren, anderslautenden
Aussagen nun doch Méglichkeiten zur Zusammenarbeit der Bahnen beim Fahrzeugunterhalt
sieht. Er hat die ehemalige Begleitgruppe «BLS Werkstatte» unter der Leitung des friheren
Grossratsprasidenten, Herrn Bernhard Antener, beauftragt, gemeinsam mit SBB und BLS die
neuen Vorschlage zu Uberprifen.



3. Wie erwahnt ist es nicht in der Zustéandigkeit des Regierungsrates, die Zulassigkeit des Vorge-
hens der SBB zu beurteilen.

4. Nachdem nun die Konzessionsgesuche eingereicht wurden, liegt die Federfihrung beim Bund.
Der Regierungsrat sieht aktuell keinen Handlungsbedarf.

5. Ja. Die meisten Fernverkehrskonzessionen laufen im Dezember 2017 aus. Das BAV hat SBB,
BLS und SOB eingeladen, Konzessionseingaben zu machen, um damit den Wettbewerb im
Schienenfernverkehr zu fordern.

Geschaft 2017.RRGR.78

Vorstoss-Nr.: 029-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 01.02.2017
Eingereicht von: Schlup (Schipfen, SVP) (Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 811/2017 vom 16. August 2017
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Dringend notwendiger Umbau am Inforama Ins

Seit lAngerem ist bekannt, dass am Inforama, Standort in Ins, dringend notwendige Investitionen
erforderlich sind, um den Standort weiter betreiben zu kénnen. Aus nicht ersichtlichen Griinden
kommt es bei diesem Projekt immer wieder zu Verzdégerungen. Projekte und deren Kredite fur Vor-
haben der Universitat oder Fachhochschulen werden jeweils sehr schnell behandelt und umgesetzt,
bei anderen Projekten scheint es beim Amt fur Grundstiicke und Gebaude (AGG) nicht zu drangen.
Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Frage gebeten:

— Welches sind die Grinde fur die wiederholten Projektverzégerungen des AGG beim Inforama

Ins?

Antwort des Regierungsrats

Der Regierungsrat bedauert, dass bezlglich des Inforama Ins offenbar der Eindruck entstehen
konnte, dringende Investitionen wirden verschleppt. Selbstverstandlich sind auch an diesem
Standort des Inforama die nétigen Investitionen in Planung. Konkret handelt es sich dabei um die
Sanierung des Internatsgebaudes und den Neubau fur den Waschplatz. Anders als bei den Ubrigen
Standorten ist jedoch gleichzeitig ein kreatives Projekt zu berlUcksichtigen, das externe Dritte einge-
bracht haben: die Projektidee «Feriendorf im Gemisegartens.

Die Initianten streben an, vor Ort diverse kantonale Liegenschaften zu erwerben und zu einer Ju-
gendherberge umzubauen. Zudem sollen Ferienwohnungen und Freizeitanlagen realisiert werden.
Derzeit definieren die Initianten den Perimeter der Anlage und klaren mit den zustandigen Behorden
baurechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ab. Sobald die Abklarungen abgeschlossen
sind, kann das AGG ein konkretes Verkaufsangebot machen. «Feriendorf im Gemusegarten» gilt
als attraktives Projekt der «Neuen Regionalpolitik» und wird durch die Volkswirtschaftsdirektion un-
terstutzt.

Bis die grundsatzlichen Fragen rund um das Projekt «Feriendorf im Gemisegarten» geklart sind,
mussten die Arbeiten fiir die Sanierung des Internatsgebaudes einstweilen per Ende 2016 sistiert
werden, um deren Vereinbarkeit mit dem Feriendorf-Projekt sicherzustellen. Sobald gentigend Klar-
heit herrscht, wird die Sanierungsplanung umgehend wieder aufgenommen werden kénnen.

Nicht vom Feriendorf-Projekt betroffen ist demgegeniiber das kantonale Bauprojekt fir den Wasch-
platz-Neubau. Zurzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Arbeiten verlaufen planmassig und
die Realisierung ist fiir 2018 vorgesehen.
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Vorstoss-Nr.: 033-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 02.03.2017
Eingereicht von: Fuchs (Bern, SVP) (Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit gewahrt: Nein 23.03.2017
RRB-Nr.: 919/2017 vom 6. September 2017
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Wieso profitieren linke Hausbesetzer im Kanton Bern vom linken SP-Filz?

In der Langgasse steht die Alte Schreinerei auf dem bestens gelegenen Von-Roll-Areal in der Ber-
ner Langgasse seit vielen Jahren leer. Nachdem das Obijekt illegal besetzt wurde, wurde nun offen-
bar von Regierungsratin Barbara Egger-Jenzer in Windeseile ein Gutachten in Auftrag gegeben. Oh
Wunder, innert weniger Tage stellt ein Experte fest, dass man das Geb&ude mit kleinen baulichen
Massnahmen beziiglich Geb&udestabilitat fir eine Zwischennutzung freigeben kann. Die Vertrags-
verhandlungen soll Eggers Parteigenosse, SP-Nationalrat Alexander Tschappat, fihren.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Welcher Experte hat die Abklarungen getroffen?

2. Mit welchen Kosten ist fur diese kleinen baulichen Massnahmen zu rechnen?

3. Seit wann steht das Objekt leer?

4. Wieso wurden diese Abklarungen erst jetzt gemacht und nicht schon vor Jahren?

5. Was soll nach der Zwischennutzung mit dem Geb&ude passieren und per wann?

6. Wie hoch sind die geplanten Mietzinse fiir die Hausbesetzer?

7. Wieso wird der Auftrag fur die Aushandlung der Rahmenbedingungen an eine externe Stelle
vergeben?

8. Mit welchen Kosten rechnet die Baudirektion fir den Auftrag an SP-Nationalrat Alexander Tschap-

pat?

9. Welche weiteren Liegenschaften (Adresse und Ort) im Besitz des Kantons Bern stehen seit
mehr als 6 Monaten leer?

10. Werden die Kosten der baulichen Massnahmen dem «Kollektiv Fabrikool» in Rechnung ge-
stellt? Falls nicht: Weshalb muss der Steuerzahler flr Kosten einer Zwischennutzung aufkom-
men, die durch eine illegale Besetzung ausgelést worden sind?

Begriindung der Dringlichkeit: Die illegalen Hausbesetzungen in der Stadt Bern fihren zu Aus-

schreitungen. Eine rasche Klarung der Situation ist dringend angezeigt.

Antwort des Regierungsrats

1. Im Hinblick auf eine Zwischennutzung der Alten Schreinerei wurde zur Prifung der Tragwerks-
stabilitat das Unternehmen Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG beauftragt.

2. Die aus dem Gebaudezustandsbericht resultierenden Massnahmen zur Gebaudeaussteifung im
1. Obergeschoss und der Ruckbau der abgehangten Decke im Erdgeschoss wurden im
Marz 2017 ausgefiuhrt. Die Kosten fir diese Massnahmen belaufen sich auf 10 042.40 Franken.

3. Die Alte Schreinerei ging ohne Nutzung im Dezember 2000 in das kantonale Eigentum uber.

4. Da der Kanton fur die Alte Schreinerei keinen Nutzen hatte, war die Gebrauchstauglichkeit un-
wesentlich.

5. Das Amt fur Grundstiicke und Gebéaude prift zurzeit Méglichkeiten fir die kiinftige Nutzung.

6. Da mit dem Kulturverein FABRIKOOL kein Mietvertrag, sondern ein Gebrauchsleihevertrag ab-
geschlossen wurde, ist kein Mietzins geschuldet. Dies bedeutet jedoch auch, dass samtliche
Kosten im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Gebaudes zu Lasten des Kulturvereins gehen.

7. Fur die Klarung der Quartiervertraglichkeit einer Zwischennutzung der Alten Schreinerei im
Wohnquartier Langgasse waren sehr gute Quartierkenntnisse und eine hohe Akzeptanz bei der
Anwohnerschaft Voraussetzung. Deshalb wurde das Mandat extern vergeben.

8. Die Kosten fiir das Mandat beliefen sich auf rund 5500 Franken.

9. Der Regierungsrat bittet um Verstandnis, dass er aus taktischen Grtinden nicht 6ffentlich darle-
gen kann, ob und gegebenenfalls welche kantonalen Liegenschaften zurzeit leer stehen.



10. Die Kosten fur den Gebaudezustandsbericht und die daraus resultierenden Massnahmen gehen
zu Lasten des Kantons. Der Gebaudezustand héatte ohnedies gelegentlich tberprift werden
mussen und die wenigen ergriffenen Massnahmen sind auch fur jede weitere Nutzung zweck-
massig.
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Vorstoss-Nr.: 045-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 20.03.2017

Eingereicht von:
Graber (La Neuveville, SVP) (Sprecher/in)
Klopfenstein (Corgémont, SVP)
Tobler (Moutier, SVP)
Benoit (Corgémont, SVP)

Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit gewahrt: Nein 23.03.2017
RRB-Nr.: 958/2017 vom 13. September 2017
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Potenzielle Auswirkungen der petrothermalen Tiefengeothermie im Kanton Jura auf den Kan-
ton Bern

Die Firma Geo-Energie Jura SA, eine Filiale der Firma Geo-Energie Suisse AG, hat vor, petrother-
male Tiefenbohrungen durchzuflhren, um tber ein Tiefenwarme-Kraftwerk Strom zu erzeugen, dies
ausgehend vom Uber 150 °C heissen Felsgestein, das sich in einer Tiefe von 4000 bis 5000 Metern
befindet. Die jurassische Kantonsregierung hat 2015 grines Licht fir das Tiefengeothermiepilotpro-
jekt in der Gemeinde Haute-Sorne gegeben. Im kantonaljurassischen Richtplan sind ausserdem
Standorte in der Region Delsberg und Pruntrut aufgefuhrt.

Die oben erwéahnte Technologie ist nicht ungefahrlich, vor allem aber mangelt es uns an sehr ge-

nauen Kenntnissen des schweizerischen Untergrunds. Denken wir nur an die bekannten Beispiele

in Basel und St. Gallen, wo die Projekte mittlere Erdbeben ausgeltst haben und aufgegeben wer-
den mussten. In Bezug auf den Jura hat der am Projekt in Haute-Sorne beteiligte Geologieprofessor

Bernard Valley in der Tageszeitung «Le Quotidien Jurassien» vom 8. September 2016) erklart, dass

«derartige Experimente wegen der Gefahren und Beeintrachtigungen fir die Bevolkerung in wenig

bevolkerten Gegenden wie dem Jura durchgefihrt werden missen». Die Sorgen im Zusammen-

hang mit diesem Projekt haben dazu gefuhrt, dass im Kanton Jura eine kantonale Initiative lanciert
wurde. Es wurden bereits sehr viel mehr Unterschriften gesammelt, als nétig sind. In seiner Interpel-
lation 254-2015 hatte der bernjurassische Grossrat Dave von Kaenel mehrere Fragen in Bezug auf
dieses Vorhaben gestellt, indem er namentlich den hydrogeologischen Aspekt betonte. Es sei daran
erinnert, dass der Kanton Bern Tiefenbohrungen im Berner Jura fast Uberall verbietet (Geoportal,

Kartenangebot, Erdwarmesonden). Dieses Verbot betrifft namentlich die Gegenden des Berner Ju-

ras, die in knapp 5 km Entfernung vom Bohrungsstandort in Haute-Sorne liegen.

Der Regierungsrat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Was hélt der Regierungsrat von Prof. Bernard Valleys Ausserung?

2. Wiirde der Kanton Bern — liesse man die Erdwarmesondenkarte im Geoportal (einer Technolo-
gie, die sich von der sogenannten Tiefengeothermie unterscheidet) ausser Acht — auf dem Ge-
biet des Berner Juras ein ahnliches Projekt wie jenes in Haute-Sorne bewilligen?

3. Auf welche Studien stiitzte sich der Regierungsrat, als er in seiner Antwort auf die Interpellation
von Kaenel 254-2025 Folgendes sagte: «Die Luftdistanzen zwischen Haute-Sorne und den ge-
nutzten Trinkwasserfassungen im Berner Jura sind so gross, dass eine Beeintréachtigung ausge-
schlossen werden kann»?

4. Hat der Regierungsrat aufgrund der grossen Sorgen im Zusammenhang mit dem Vorhaben in
Haute-Sorne, der Ndhe zum Berner Jura und der Ungewissheit im Zusammenhang mit der pet-
rothermalen Tiefengeothermie vor, diesbeztiglich mit dem Kanton Jura Kontakt aufzunehmen?

5. Wie schatzt der Regierungsrat den Kenntnisstand zum Untergrund im Jurabogen, zu dem der
Berner Jura gehort, ein?



o~

. Sind dem Regierungsrat im In- oder Ausland &hnliche Projekte wie jenes in Haute-Sorne be-

kannt?

. Wie sieht er die Chancen und Risiken eines solchen Vorhabens?
. Die jurassische Kantonsregierung unterstitzt ein Tiefengeothermieprojekt in der jurassischen

Gemeinde Haute-Sorne und zieht ein weiteres im Gebiet der Gemeinde Delsberg in Betracht —
also in Gebieten in unmittelbarer Nahe zum Berner Jura, die die gleiche geologische Beschaf-
fenheit aufweisen. Wird der Regierungsrat dem jurassischen Beispiel folgen und ein &hnliches
Projekt im Berner Jura bewilligen?

Begriindung der Dringlichkeit: Die Bohrungen in der Gemeinden Haute-Sorne stehen unmittelbar
bevor. Die Sorgen und Angste im Zusammenhang mit den Risiken dieses Experimentalprojekts, bei
dem kontroverse Technologien eingesetzt werden, sind dermassen gross, dass in einigen Tagen
bei der jurassischen Staatskanzlei eine Volksinitiative mit viel mehr Unterschriften als nétig einge-
reicht wird.

Antwort des Regierungsrats

1.

Um sich konkret zum Kurzzitat dussern zu kdnnen, missten dem Regierungsrat die vollstandi-
gen Aussagen von Herrn Prof. B. Valley vorliegen. Unabhangig davon vertritt der Regierungsrat
die Meinung, dass uberall, d. h. auch in weniger dicht besiedelten Gebieten, der gleiche Sicher-
heitsmassstab bezuglich induzierter Erdbeben gelten muss.

. Sofern der Bedarf ausgewiesen ware und ein umweltvertragliches Projekt eingereicht wirde, bei

dem sich die Risiken der induzierten Erdbeben nachweislich auf ein unbedenkliches Mass redu-
zieren liessen, ja. Beim gegenwartigen Kenntnisstand schatzt der Regierungsrat allerdings eine
Stromproduktion mittels Tiefengeothermie als sehr aufwéandig, von ungewisser Dauerhaftigkeit
und kaum wirtschaftlich ein.

. Der Kanton Bern verfugt Gber umfangreiche geologische und hydrogeologische Grundlagen Utber

die Grundwasservorkommen im Berner Jura. Die Antwort auf die Interpellation von Kaenel stitzt
sich auf diese Grundlagen (z. B. Hydrogéologie de la Vallée de Tavannes; Hydrogéologie du Val-
lon de St-Imier; Tramelan, campagne de forages profonds; Prospection d'eau souterraine par fo-
rage profond dans le Vallon de St-Imier; Synthese hydrogéologique des systemes karstiques du
canton de Berne, sowie zahlreiche hydrogeologische Schutzzonenuntersuchungen).

. Der Regierungsrat schliesst negative Auswirkungen des Projekts in Haute-Sorne auf den Berner

Jura aus. Zwar sind kleinere Erderschitterungen bei solchen Bohrungen nicht auszuschliessen,
in Anbetracht der Distanz der Bohrstandorte zum Berner Jura besteht jedoch kein Risiko. Dank
der Erfahrungen aus friheren Projekten und der verbesserten Technik sind keine Erdbeben in
der Starke derjenigen von St. Gallen und Basel zu erwarten. Der Regierungsrat sieht daher kei-
nen Handlungsbedarf.

. Wie bereits unter Ziffer 3 erwéahnt, verfiigt der Kanton Bern Uber umfangreiche Untersuchungen

zu den Grundwasservorkommen im Berner Jura. Die Grundlagen decken allerdings nur die obe-
ren, fur die Trinkwasserversorgung nutzbaren und genutzten Grundwasservorkommen ab (insbe-
sondere die grossen Karstwasservorkommen im Malm und Dogger). Demgegenlber existieren nur
sparliche Kenntnisse zum tiefen Untergrund (1000 Meter und mehr) — wie Ubrigens in der ganzen
Schweiz.

. Im nahen Ausland wurden insbesondere in Deutschland (Bayern) und Frankreich bereits zahlrei-

che Tiefengeothermieprojekte erfolgreich realisiert. Mit Ausnahme des petrothermalen Kraft-
werks in Soultz-sous-Foréts im Elsass handelt es sich dabei jedoch ausschliesslich um hydro-
thermale Systeme zur reinen Warmegewinnung ohne Stromproduktion.

. Es ist nicht am Regierungsrat des Kantons Bern, die Chancen und Risiken eines solchen, aus-

serkantonalen Projekts einzuschatzen. Wesentlich ist, dass negative Auswirkungen des Projekts
in Haute-Sorne auf den Berner Jura ausgeschlossen werden kénnen.

. Ob ein ahnliches Projekt im Kanton Bern bewilligt wiirde, kann nicht theoretisch beantwortet

werden. Die Bewilligungsfahigkeit eines Projekts ist immer nur im konkreten Einzelfall beurteil-
bar. Selbstverstandlich missten bei einem Projekt jede Gefahrdung der Bevdlkerung oder Scha-
den an Bauten und Anlagen vorbehaltlos ausgeschlossen werden kénnen.


http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Vall%C3%A9e%20de%20Tavannes.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Vallon%20de%20St-Imier_neu.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Vallon%20de%20St-Imier_neu.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/R%C3%A9gion_de_Tramelan_Campagne_de_sondages_profonds.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Prospection_d%27eau_souterraine_Vallon_St-Imier.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Prospection_d%27eau_souterraine_Vallon_St-Imier.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Synthese%20hydrogeologique%20des%20systemes%20karstique%20BE.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/umwelt/umwelt/geologie/GeologischeDokumentationsstelle/Grundlagenberichte.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/BA_GA/Synthese%20hydrogeologique%20des%20systemes%20karstique%20BE.pdf
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Vorstoss-Nr.: 065-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 20.03.2017
Eingereicht von: Alberucci (Ostermundigen, glp)
(Sprecher/in)

Trussel (Trimstein, glp)

Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 815/2017 vom 16. August 2017
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Effiziente und effektive Nachfiihrung von Geoinformationsdaten im Kanton Bern

Im Geoinformationsgesetz (KGeolG) legt der Kanton Bern fest, wie die Aufgaben der amtlichen
Vermessung zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt werden. Aufgaben der Nachfihrung von
Geoinformationsdaten kénnen Gemeinden durch eine eigene Dienststelle oder durch einen privaten

Ingenieur-Geometer durchfiihren lassen. Im zweiten Fall wird nach o6ffentlicher Ausschreibung des

Nachfiihrungsmandats ein sogenannter Nachflihrungsvertrag mit bis zu achtjahriger Dauer mit dem

Ingenieur-Geometer geschlossen, der den Zuschlag erhalten hat (Art. 42 und 43 KGeolG). Damit gibt

es im Kanton Bern ein Mischsystem aus staatlichen und regelmassig an Private ausgeschriebenen

Nachfiihrungsmonopolen. Die Gebuhren fiur Nachfuhrungsarbeiten werden in der kantonalen Verord-

nung Uber die amtliche Vermessung (KVAV) festgelegt. In Anhang 1 wird geregelt, wie viele Tax-

punkte fur welche Arbeitsschritte verrechnet werden. Der Wert pro Taxpunkt wird im Nachfiihrungs-
vertrag geregelt. In Artikel 16 und Anhang 2 KVAV wird fur den Wert pro Taxpunkt nur eine Ober-
grenze festgelegt. Damit besteht hinsichtlich der tatsachlichen Hohe der Gebihren ein Spielraum.

Die Wettbewerbskommission hat am 23. Januar 2006 Empfehlungen betreffend Wettbewerbsver-

zerrungen in der Nachfiihrung der Amtlichen Vermessung ausgesprochen.'® Empfehlung 5 lautet,

dass Nachflihrungsvertrage ca. alle vier Jahre ausgeschrieben werden.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Welche Berner Gemeinden haben eine Dienststelle mit den Nachfiihrungsaufgaben betraut?

2. Wie hoch sind die Werte pro Taxpunkt in jenen Gemeinden, die eine Dienststelle mit den Nach-
fuhrungsarbeiten betrauen? Wie hoch ist der Wert pro Taxpunkt bei privaten Nachfiihrungsge-
ometern (Durchschnitt, Median und Angaben zur Streuung)?

3. Ist der Grundsatz, dass staatliche Gebuhren hochstens kostendeckend sind, im Falle der Nach-
fuhrungsgebuhren in den Gemeinden, die eine Dienststelle mit den Nachflihrungsarbeiten be-
trauen, erfullt?

4. Ermdoglichen es die Nachfihrungsgebihren privaten Nachflhrungsgeometern, Ertragsiber-
schiisse zu erzielen, sind sie also hoher als kostendeckend?

5. In einer Studie des Preisuberwachers aus dem Jahr 2016 fiel die Gemeinde Bern auf, weil dort
hohe Geblihren fir die Bereitstellung eines fiir Baugesuche nétigen Situationsplans (Kataster-
plan) anfallen. Wieso ist es Bauwilligen im Kanton Bern nicht mdglich, den Situationsplan direkt
via Geoportal zu erstellen und ihn dann gebihrenfrei im Baugesuch zu nutzen?

6. Warum hat der Kanton Bern die Empfehlung 5 der WEKO nicht umgesetzt (vgl. Art. 43 Abs. 1

KGeolG)?

Hat der Kanton Bern die anderen Empfehlungen der Wettbewerbskommission umgesetzt?

Wie oft kommt es vor, dass die Nachfuihrungsvertrdge mit privaten Nachflihrungsgeometern

nicht verlangert werden, obwohl sie sich erneut an der Ausschreibung beteiligt haben?

9. Koénnen im Kanton Bern private Nachfihrungsgeometer, die neben diesem Mandat auch privat-
wirtschaftlich tatig sind, aufgrund ihres Nachfiihrungsmandats Informations- oder Kostenvorteile
gegenuber ihrer privatwirtschaftlichen Konkurrenz erzielen?

10. Sprechen nach Ansicht des Regierungsrates zwingende Grinde gegen eine vollstandige Ver-
staatlichung des Nachfliihrungswesens?

11. Sprechen nach Ansicht des Regierungsrats zwingende Griinde gegen eine vollstédndige Liberalisie-
rung des Nachfiihrungswesens in dem Sinn, dass — so wie bei gewissen anderen Kantonen — Nach-

o~

16 Vgl. https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-

av/admin/contract/_jcr_content/contentPar/tabs_copy_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadltems/634_14722159480
93.download/Empfehlung-WEKO-de.pdf, S. 12



fuhrungsarbeiten von allen patentierten Ingenieur-Geometern vorgenommen werden kdnnen?
Antwort des Regierungsrats

Das Kantonale Geoinformationsgesetz (KGeolG) setzt das Bundesgesetz Uber Geoinformation
(Geoinformationsgesetz; GeolG) um und schafft eine umfassende Grundlage fiir die Geoinformation
im Kanton Bern.

Im Bereich der Nachfiihrung der amtlichen Vermessung entscheiden die Gemeinden selbst, ob sie

eine eigene Dienststelle mit dieser Aufgabe betrauen oder private Nachfiihrungsgeometerinnen

bzw. -geometer fir jeweils acht Jahre verpflichten. Den entsprechenden Vertrag konnen die Ge-

meinden jederzeit aus ihnen wichtigen Griinden fristlos auflésen. Damit spielt der Wettbewerb im

Kanton Bern weniger tber die Dauer der Nachfiihrungsvertrage, als tiber die Mdglichkeit der sofor-

tigen Vertragskundigung.

Zu den Fragen im Einzelnen:

1. Die Stadte Bern und Biel verfligen Uber eigene Dienststellen fir Vermessung. Gemeinden mit
eigener Dienststelle bestimmen die Nachfihrungsgeometerin oder den Nachfiihrungsgeometer
mittels Dienstanweisung.

2. In der Periode 2013-2017 lag der Taxpunktwert der Stadt Bern bei 97 Prozent und derjenige
der Stadt Biel bei 100 Prozent des kantonalen Gebuhrentarifs. In den restlichen Gemeinden des
Kantons, in denen die Nachfihrung der amtlichen Vermessung durch private Ingenieur-
Geometer sichergestellt wird, lag der Mittelwert bei 97 Prozent mit einer Standardabweichung
von 2,5 Prozent. Der Median lag bei 97 Prozent.

3. Ja. Der Nachfuhrungsgeometer bzw. die Nachfiihrungsgeometerin fihrt im Auftrag der Gemein-

de das Vermessungswerk nach. Die Abrechnung der Kosten der laufenden Nachfuhrung erfolgt
nach der kantonalen Verordnung Uber die amtliche Vermessung (KVAV; BSG 215.341.1).
Grundlage des Tarifs bildet die Honorarordnung «HO33», die der Schweizerische Verband fir
Geomatik und Landmanagement und die Konferenz der kantonalen Katasteramter gemeinsam
erarbeitet haben. Die HO33 wird periodisch schweizweit Uberprift und an die neuen techni-
schen Mdglichkeiten angepasst.
Gemass Artikel 15 KVAV sind die Gebtuhren zu reduzieren, wenn sie in einem offensichtlichen
Missverhaltnis zum Aufwand stehen. Damit wird der Grundsatz, dass staatliche Gebiuhren
hochstens kostendeckend sein dirfen, erfillt — unabhangig davon ob, die Nachfihrung durch
eine Dienststelle oder durch einen privaten Nachfiihrungsgeometer erfolgt.

4. Nein, siehe Antwort zu Frage 3.

5. Nach Artikel 12 des Baubewilligungsdekrets (BewD; BSG 725.1) ist der Situationsplan auf einer

durch die Nachfuhrungsgeometerin oder den Nachfiihrungsgeometer unterzeichneten Kopie
des Plans fur das Grundbuch zu erstellen. Dabei besteht geméss Artikel 15 BewD bei unbedeu-
tenden Bauvorhaben (z. B. Einbau Dachfenster) schon heute die Mdglichkeit, die Gesuchstel-
lenden von Unterlagen zu entbinden.
In der erwahnten Studie des Preistiberwachers wurden im Fall der Stadt Bern die Kosten fir
zwei beglaubigte Situationsplane (70 Franken) zusammengezéahlt mit den Kosten weiterer An-
forderungen, namlich der Eigentimerliste (32 Franken) und der planungsrechtlichen Angaben
(23 Franken). Die Gesamtkosten von 125 Franken wurden dann mit den Kosten fiir beglaubigte
Situationsplane in anderen Stadten und Kantonen verglichen, die diese zusatzlichen Anforde-
rungen nicht haben. Die Gebuhr entspricht Art. 38 VAV (SR 211.432.2) in Verbindung mit
Art. 73a TVAV (SR 211.432.21).

6. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass nur wenige Gemeinden den Nachflihrungsgeometer
wechseln (in den vergangenen zwei Wahlperioden waren es lediglich 2,8 Prozent der Gemein-
den). Die Vertragsdauer von acht Jahren entspricht damit dem Bedurfnis der Gemeinden nach
Stabilitat. Ist eine Gemeinde mit der erbrachten Dienstleistung nicht mehr zufrieden, kann sie
den Vertrag — wie einleitend erwéhnt — jederzeit fristlos auflésen (Art. 43 KGeolG).

7. Ja.

8. 2012 wahlten die Gemeinden die Nachfilhrungsgeometerinnen und -geometer fur die Periode
2013-2017. Dabei wechselten vier Gemeinden (1,1 Prozent) den Nachfihrungsgeometer und
auch das Ingenieurbiiro. Bei 63 Gemeinden (16,9 Prozent) wurde ein betriebsinterner Nachfol-
ger gewahlt, d. h. der gewahlte Nachflihrungsgeometer stammt aus demselben Ingenieurbdiro.

9. Nein. Seit Inkrafttreten des KGeolG per 1. Januar 2016 ist die Nutzung der Daten der amtlichen
Vermessung gebdhrenfrei. Die Daten stehen im Internet allen Interessierten kostenlos zur



Verfiigung (z. B. http://map.regiogis-beo.ch/). Zusatzlich sind sie gemeindeweise im Datenmo-
dell des Bundes gratis downloadbar (siehe www.be-geo.ch/ => Bestellen => INTERLIS ITF pro
Gemeinde).

Auch ein Informationsvorteil besteht grundsétzlich nicht, obwohl sich die Nachfihrungsgeomete-
rinnen und -geometer mit ihrer Tatigkeit in der amtlichen Vermessung selbstverstandlich spezifi-
sche Kompetenzen im Umgang mit Geodaten aneignen konnen.

10. Ja. Eine vollstdndige Verstaatlichung wiirde dazu fuhren, dass beim zustandigen kantonalen
Amt fir Geoinformation allein fur die Nachfiihrungen rund 60 Vollzeitstellen neu geschaffen
werden miussten. Das kann daher keine Alternative sein. Demgegeniber hat sich die heutige
Zusammenarbeit mit privaten Biros seit Uber hundert Jahren sehr gut bewéhrt und entlastet den
Staat von rein operativen Vollzugsaufgaben, die er nicht zwingend selbst wahrnehmen muss.
Die amtliche Vermessung ist durch die Bundesnormen (z. B. zu Inhalt, Qualitat, Genauigkeit,
Zuverlassigkeit oder Darstellung) stark standardisiert. Nur in drei von 26 Kantonen (BS, NE und
SH) erfolgt die Nachfuhrung der amtlichen Vermessung durch eine kantonale Stelle.

11. Ja. Lediglich funf von 26 Kantonen (FR, GE, SZ, VD, VS) haben die Nachfiihrung vollstandig
liberalisiert. Deren Erfahrungen fallen nicht tGberzeugend aus. Denn erstens fuhrt diese Form
der Nachfiihrung zu Mehrkosten, die zusatzlich bei den zentralen kantonalen Stellen anfallen,
und zwar fur Infrastruktur, Personal, Datenhaltung, Datenabgabe, Qualitatsprifung und Datenin-
tegration. Zweitens verliert das Vermessungswerk mittelfristig an einheitlicher Qualitat und Ho-
mogenitat (z. B. Ebene Fixpunkte), weil die Akteure im liberalisierten Markt nur auf ihre jeweili-
gen Auftragsperimeter fokussieren. Und drittens stellt die Haftung bei verdeckten Mangeln oder
Fehlern eine weitere Herausforderung dar. Wie eine Studie des Preistiberwachers von 2016 zu-
dem zeigte, fuhrt die vollst&ndig liberalisierte Nachfihrung in der amtlichen Vermessung eher zu
hoheren Kosten fiir die Kunden. Insbesondere in den abgelegenen Gebieten fallen hthere Mu-
tationskosten an als in den Siedlungsgebieten.

Der Regierungsrat sieht daher keinen Anlass, das bewéhrte System zugunsten einer vollstandi-
gen Liberalisierung mit unbefriedigenden Effekten aufzugeben.
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Hindernisfreie Bushaltestellen: Ist die Arbeitshilfe der BVE BehiG-konform?

Die Verpflichtung der Schweiz zur Schaffung eines hindernisfreien éffentlichen Verkehrs ist auf vol-

ker- und verfassungsrechtlicher Ebene'’ sowie im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und

seinen Verordnungen verankert. Ziel ist, dass Menschen mit Behinderungen den 6ffentlichen Ver-

kehr autonom nutzen kénnen. Bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge fir den offentli-

chen Verkehr miussen spatestens 2024 behindertengerecht sein.

Das Amt fur 6ffentlichen Verkehr hat in diesem Zusammenhang Ende 2016 auf seiner Website die

beiden Veréffentlichungen «Hindernisfreie Bushaltestellen — eine Arbeitshilfe fir die Beurteilung der

Verhaltnismassigkeit» sowie den dazugehdrenden Grundlagenbericht aufgeschaltet.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie sind die definierten Schwellenwerte festgelegt worden? Sind BehiG-fremde Kriterien zur
Beurteilung der Verhaltnismassigkeit herangezogen worden?

2. Hat das Amt fur offentlichen Verkehr die Arbeitshilfe durch spezialisierte Juristen auf seine Be-
hiG-Konformitéat tberprift? Welche kritischen Punkte wurden festgestellt?

1 Art. 9 der UNO-Behindertenrechtskonvention, Art. 8 Abs. 2 Bundesverfassung
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3. Welcher Anteil der Bushaltestellen im Kanton Bern wird fir Menschen mit Behinderungen aus
Grunden der Verhaltnismassigkeit aufgrund der Arbeitshilfe hindernisfrei gestaltet werden?

4. Ist der Regierungsrat der Meinung, dass der Kanton Bern das Ziel, die autonome Nutzung des
offentlichen Busverkehrs bis Ende 2023 zu ermdglichen, im Sinne des Gesetzgebers umsetzt?
Wie kommt er zu dieser Einschatzung?

5. Bei der Interessenabwagung ist geméass Artikel 12 Absatz 2 BehiG auch das Umsetzungskon-
zept des Bundes fir die Ausrichtung der Finanzhilfen zu bertcksichtigen. Inwiefern ist dieser As-
pekt in die Arbeitshilfe eingeflossen? Welche Finanzhilfen sind im Kanton Bern fiir die Anpassung
hindernisfreier Bushaltestellen seit Inkrafttreten des BehiG beantragt und welche sind gesprochen
worden?

6. Wie wird sichergestellt, dass bei Bushaltestellen, die nicht hindernisfrei gestaltet werden, eine
angemessene Ersatzldsung angeboten wird, wie dies Artikel 12 Absatz 3 BehiG verlangt?

7. Was unternimmt der Kanton Bern, damit bis Ende 2023 alle Bushaltestellen hindernisfrei gestal-
tet sind?

Antwort des Regierungsrats

Der Regierungsrat ist sich der hohen Verantwortung von Kanton und Gemeinden fur die Schaffung
eines maoglichst hindernisfreien 6ffentlichen Verkehrs bewusst. So schreibt das Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG) u. a. vor, dass Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs bis 2024 einen hin-
dernisfreien Zugang zum offentlichen Verkehr erméglichen sollen. Wahrend bei den Bahnhéfen die

Bahnen fir die Infrastruktur und somit flr deren hindernisfreie Gestaltung zustandig sind, ist die

Zustandigkeit bei den Bussen je nach Kanton unterschiedlich. Im Kanton Bern sind die Strassenei-

gentiimer verantwortlich. Es gibt im Kanton Bern rund 2800 Bushaltestellen, wovon rund die Hélfte

an Kantonsstrassen liegt, die Ubrigen an Gemeindestrassen. Rund die Halfte aller Bushaltestellen
wird taglich von weniger als 20 Personen benutzt.

Bezlglich der behindertengerechten Anpassung von Bushaltestellen sind grundsatzlich zwei Fragen

wesentlich:

— Wie mlssen Bushaltestellen gestaltet werden, damit der hindernisfreie Zugang gewahrleistet ist?

— Wann muss eine Bushaltestelle im Sinne von Artikel 11 BehiG nicht umgestaltet werden, weil der
zu erwartende Nutzen in einem Missverhaltnis zum wirtschaftlichen Aufwand, zu Interessen des
Natur- und Umweltschutzes oder zu Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit steht und die
Massnahme demnach unverhéltnismassig ware?

Wahrend zur Frage, wie die Umgestaltungen vorzunehmen sind, eine entsprechende VSS-Norm be-
steht, fehlten zur Frage nach der Verhaltnismassigkeit einer hindernisfreien Gestaltung von Bushal-
testellen detailliertere Vorgaben. So entwickelte sich die Praxis im Kanton Bern in den letzten Jah-
ren uneinheitlich. Der Kanton musste zudem feststellen, dass sich zahlreiche Gemeinden ihrer Zu-
standigkeit fur die hindernisfreie Gestaltung von Bushaltestellen auf Gemeindestrassen nicht be-
wusst waren.

Deshalb wurde die Arbeitshilfe flr die Umsetzung des BehiG im Bereich der Bushaltestellen erar-

beitet. Sie definiert einerseits klare Kriterien zur Verhaltnismassigkeit und soll anderseits ein einfa-

ches Arbeitsinstrument fur die zustandigen Strasseneigentiimer sein. Dies mit dem Ziel, die Umset-
zung des BehiG zu vereinheitlichen und zu vereinfachen und damit zu beschleunigen.

Fur die Erarbeitung der Arbeitshilfe wurde eine Begleitgruppe eingesetzt, in der nebst Vertretungen

von Gemeinden, Busunternehmungen und Regionen insbesondere auch Procap vertreten war.

In der Arbeitshilfe wird die Verhaltnismassigkeit der hindernisfreien Gestaltung Uber das Nutzen-

Kostenverhéltnis bestimmt. Der Nutzen hindernisfreier Bushaltestellen wird aus dem Nachfragepo-

tenzial, den zentralen Einrichtungen im Umfeld, der Umsteigefunktion und den aktuellen Frequen-

zen einer Haltestelle abgeleitet. Fir die Kosten wird auf die entsprechende Kostenschatzung fir
eine hindernisfreie Gestaltung der Haltestelle abgestellt.

Zu den einzelnen Fragen:

1. Die Schwellenwerte wurden Uber das Nutzen-Kosten-Verhaltnis festgelegt und entsprechen da-
mit den Vorgaben des BehiG. Die Einschatzung der Mitglieder der Begleitgruppe wurde bei der
Festlegung der Schwellenwerte berticksichtigt.

2. Die Arbeitshilfe wurde strikt anhand der gesetzlichen Vorgaben von Artikel 11 BehiG erarbeitet.
Die involvierten Fachleute und die Mitglieder der Begleitgruppe haben keine kritischen Punkte
festgestellt. Aufwandige juristische Expertisen zu solchen Arbeitshilfen sind untblich und es wur-
de auch hier keine veranlasst.



3. Voraussichtlich werden rund die Halfte aller Bushaltestellen hindernisfrei ausgestaltet werden.
Dabei werden auch Haltestellen mit bescheidenen Frequenzen sein.

4. Ja, soweit sich nun alle Verantwortlichen an die Arbeitshilfe halten. Diese entspricht den gesetz-
lichen Vorgaben.

5. Das Umsetzungskonzept des Bundes fur die Ausrichtung der Finanzhilfe betrifft ausschliesslich
die Bahninfrastrukturen und wurde daher bei der Arbeitshilfe nicht berticksichtigt.

6. Das Ziel ist, dass der Ein- und Ausstieg auch bei nicht hindernisfrei gestalteten Haltestellen dank
der Hilfestellung des Personals méglich sein soll. Bei einzelnen Haltestellen wird dies allerdings
aus topographischen Griinden leider nicht mdglich sein.

7. Eine hindernisfreie Umgestaltung aller 1400 Bushaltestellen bis 2023 kann nicht das Ziel sein,
weil dies uber das BehiG hinausginge und unverhéltnismassig ware. Die nun vorliegende Ar-
beitshilfe soll aber einer deutlichen Fortschritt bringen und die Umsetzung des BehiG insbesonde-
re auf Gemeindeebene vereinheitlichen und vereinfachen und damit beschleunigen. An den Kan-
tonsstrassen wird das Tiefbauamt in den kommenden Jahren die Bushaltestellen mit einem ho-
hen Nutzen-Kosten-Verhéaltnis unabhangig vom Zustand der anschliessenden Strassenabschnit-
te sanieren. Und auch Bushaltestellen mit einem bloss mittleren Nutzen-Kosten-Verhaltnis sollen
im Rahmen laufender Strassenumgestaltungs- und Ausbauprojekte hergerichtet werden, weil
sich so Synergien effizient nutzen lassen. Es darf demnach davon ausgegangen werden, dass
kinftig bei einer grossen Anzahl von Haltestellen ein behindertengerechter Einstieg in die Busse
madglich sein wird.
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Munstergasse 32, Altstadt Bern: Warum kein Baurecht statt geplanter Verkauf historischer
Liegenschaften?

Der Kanton Bern, vertreten durch das Amt fir Gebdude und Grundstiicke (AGR), will eine histori-
sche sechsstockige Liegenschaft an der Minstergasse 32 in der Berner Altstadt verkaufen (ehe-
mals Nutzung durch die kantonale Denkmalpflege). Der Richtpreis fur das Verkaufsobjekt betragt
6,5 Mio. Franken. Gemass vorhandener Dokumentation ist zudem festgehalten, dass der Markt
Uber den definitiven Verkaufspreis entscheiden wird. Die Nettogeschossflache betragt 1181 m? 28,

Die Lage der Liegenschaft im Herzen der Berner Altstadt und die akute Wohnungsnot in der Stadt

Bern verlangen klar nach mehr (bezahlbarem) Wohnraum. Verkaufe an Dritte mit allfalligen Speku-

lationsabsichten sind angesichts der Wohnungsnot und der steigenden Mietpreise klar zu vermei-

den. Stattdessen soll nur der Verkauf bzw. ein Baurecht an Gemeinwesen oder gemeinnutzige

Wohnbautrager moglich sein. Verschiedentlich hatte sich der Regierungsrat positiv zum Modell

Baurecht gedussert (u. a. Motionen 608-2013, 007-2013, 132-2014). Nun scheint aber die kantona-

le Praxis «in der Regel Baurecht» nicht zur Anwendung zu kommen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist der Regierungsrat bereit, bei kantonalen Liegenschaften die Vergabe im Baurecht oder allen-
falls den Verkauf ausschliesslich an die 6ffentliche Hand oder gemeinnitzige Wohnbautrager
vorzusehen?

2. Falls nein: Ist der Regierungsrat bereit, bei Liegenschaften in Gemeinden mit hoher Wohnungs-
not und steigenden Mietpreisen die Vergabe im Baurecht oder allenfalls den Verkauf an die 6f-
fentliche Hand oder an gemeinnutzige Wohnbautréager vorzusehen?

18 http://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke_gebaeude/grundstuecke_gebaeude/liegenschaften_portfolio/verkaufsobjekte.html
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3. Was sind die Beweggrunde, die Liegenschaft Miinstergasse 32 auf dem freien Markt ohne er-
kennbare Bedingungen zu verkaufen?

4. Welche Kantonsliegenschaften, die der Kanton nicht mehr braucht, kdnnten grundséatzlich fur die
(Um-)Nutzung als Mietwohnungen genutzt werden?

5. Ist garantiert, dass die Liegenschaft Munstergasse 32 kinftig mehrheitlich fur Wohnraum fur
Erstwohnungsbesitzer/-innen genutzt wird?

6. Ist der Kanton Bern bereit, die Liegenschaft Miinstergasse 32 der Stadt Bern zu verkaufen bzw.
sie ihr im Baurecht abzugeben?

Antwort des Regierungsrats

Am 6. Juli 2017 hat der Regierungsrat die Offentlichkeit im Rahmen einer Kurzinformation dartiber
orientiert, dass das Haus Munstergasse 32 in Bern nun an eine Privatperson verkauft wird. Gemass
gangiger Praxis hat der Regierungsrat dem Meistbietenden den Zuschlag erteilt und sich dabei —
wie Ublich — mit Vorkaufs-, Gewinnbeteiligungs- und Rickkaufsrechten gegen allfallige Spekulati-
onsabsichten abgesichert. Uber den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kanton hat in
den letzten Jahren bereits mehrere Liegenschaften in der unteren Altstadt von Bern im Bieterverfah-
ren an die Meistbietenden veraussert.

Ob eine Liegenschaft im Baurecht abgegeben oder verkauft wird, h&ngt vom langfristigen Potenzial

eines Objekts ab. Bei frei werdenden Wohnliegenschaften in der Berner Altstadt ist auch langfristig

kein Bedarf fur kantonale Nutzungen ersichtlich. Eine Abgabe im Baurecht hatte zudem zur Folge,

dass die Wohnliegenschaft nach Ablauf des Baurechts von Gesetzes wegen zu einem dannzumali-

gen Verkehrswert wiederum tibernommen werden misste. Daran hat der Kanton Bern kein Interesse.

1.+2. Vergaben im Baurecht oder Verkaufe an die 6ffentliche Hand oder gemeinntitzige Wohnbau-
trager konnen durchaus in Frage kommen. Fir spezielle Bedurfnisse der offentlichen Hand (z. B.
Asylzentren, Gesundheit, Bildung etc.) wird bereits heute exklusiv mit Bund und Gemeinden ver-
handelt. Und in Bern verkauft der Kanton der Stadt Bern die Halfte des Viererfelds fur eine ver-
dichtete Wohniberbauung. Die Preisofferten missen allerdings marktgerecht und konkurrenzfa-
hig sein.

3. Die Liegenschaft Minstergasse 32 wird nicht ohne Bedingungen verkauft. Es handelt sich um ein
Liebhaberobjekt an bester Lage. Das Gebaude ist Teil des UNESCO Weltkulturguts — Altstadt
Bern — und als Baudenkmal offentlich-rechtlich vollumfanglich geschitzt. Zudem verlangen die
Bauvorschriften der Stadt Bern ab dem zweiten Vollgeschoss die Wohn-nutzung. Entsprechend
muss die Kauferschaft mindestens im 2. und 3. Obergeschoss nheuen Wohnraum schaffen.

4. Der Regierungsrat bittet um Verstandnis, dass er aus taktischen und immobilientechnischen
Griunden nicht 6ffentlich darlegen kann, welche Liegenschaften allenfalls in Zukunft nicht mehr
gebraucht und grundsatzlich als Wohnraum genutzt werden kdnnten.

5. Wie bereits erwahnt, richtet sich die Wohnnutzung der Liegenschaft nach den diesbezlglichen
Bauvorschriften der Stadt Bern.

6. Nach dem zwischenzeitlich ergangenen Verkaufsentscheid eribrigt sich die Beantwortung dieser
Frage.
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Verpachtung des Landwirtschaftsbetriebs La Praye in Préles



Am 21. und 22. Marz 2017 erschienen in der «Berner Zeitung» und im «Schweizer Bauer» Artikel
Uber die geplante Verpachtung des Landwirtschaftsbetriebs «La Praye». Am 25. Méarz erschien im
«Schweizer Bauer» eine 6ffentliche Ausschreibung fir die Verpachtung des Landwirtschaftsbetriebs
mit den verschiedenen Angaben, namentlich die Frist vom 15. April 2017, bis zu der die Pachtunter-
lagen angefordert werden kdnnen.

Am 23. Marz habe ich das Dossier im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung angefordert. Am

25. Méarz erhielt ich die Antwort der Kontaktperson, in der mir mitgeteilt wurde, dass mein Gesuch

erst nach dem 15. April 2017 behandelt werden kénne, weil die Unterlagen zuerst noch auf Franz6-

sisch Ubersetzt werden mussen.

Dieses Vorgehen ist vollkommen unzuléssig, da es die Landwirte der Region von Anfang an diskri-

miniert, indem die Eingabefrist fir sie um drei Wochen verkirzt wird. Es liegt hier ein Fall von Un-

gleichbehandlung vor, der besonders schlimm ist, weil sich der Betrieb «La Praye» im franzdsisch-
sprachigen Teil des Kantons Bern befindet.

Mit seinen fast 150 Hektaren handelt es sich hier sicherlich um den gréssten Landwirtschaftsbetrieb

der Region. Kommt ein solcher Betrieb auf den Markt, I6st dies viele Emotionen aus, und es ist

wichtig, Verfahren zu haben, die fur alle Interessenten gleich sind.

Die vom Kanton festgelegte Frist zur Einreichung der Dossiers ist der 27. Mai 2017. Der Antwort

muss eine Finanzierungsbestatigung beigelegt werden. Die franzdsischsprachigen Landwirte haben

etwas mehr als einen Monat Zeit, um alle Anforderungen zu erfullen. Das ist viel zu kurz, zumal wir
uns in einer Jahreszeit befinden, in der die Landwirte bereits stark mit Feld- und Alpungsarbeiten
beschéftigt sind.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist er bereit, die geplante Verpachtung des Betriebs «La Praye» noch einmal neu auszuschrei-
ben, und zwar mit Unterlagen, die ab der Veroffentlichung sowohl auf Deutsch als auch auf
Franzosisch vorliegen?

2. Ist er bereit, eine neue Eingabefrist festzulegen?

Antwort des Regierungsrats

Der Regierungsrat bedauert den um eine Woche verschobenen Versand der franzdsischsprachigen
Verkaufs- und Pachtunterlagen zum Betrieb «La Praye». Leider hat sich die Bereitstellung der Un-
terlagen aus verschiedenen Grinden verzégert, worauf entschieden wurde, den Interessierten ab
dem 22. Marz 2017 wenigstens die bereits vorliegende Dokumentation in deutscher Sprache zur
Verfligung zu stellen. Die Dokumentation lag dann ab dem 29. Marz 2017 auch in franzésischer
Sprache vor. Dass sich die franzdsischsprachigen Interessenten dadurch benachteiligt fihlen kénn-
ten, wurde zu wenig bedacht und war keineswegs beabsichtigt.

1. Der Regierungsrat halt es nicht fur erforderlich, die Baurechtsabgabe und Verpachtung des Be-
triebs «La Praye» erneut auszuschreiben. Wie eingangs erlautert, konnte die franzésischspra-
chige Dokumentation sieben Tage nach der deutschsprachigen versandt werden und die Be-
triebsbesichtigungen wurden so terminiert, dass allen Interessierten genigend Vorbereitungszeit
blieb. Im Ubrigen wiirde eine erneute Ausschreibung die Situation eher uniibersichtlicher werden
lassen, vor allem fiir die Interessenten, die ihre Angebote bereits eingereicht haben.

2. Die Eingabefrist wurde bereits um 19 Tage verlangert, das heisst vom 27. Mai auf den 15. Juni
2017. Wesentlich ist auch, dass die Betriebsbesichtigungen sowohl fir die franzésisch- als auch
fur die deutschsprechenden Interessenten an denselben Terminen stattfanden, namlich am
22.und 29. April 2017. Damit bleibt allen Interessenten nach der Besichtigung gleich viel Zeit fur
die Erstellung und Einreichung der Bewerbungsunterlagen. Uber die verlangerte Eingabefrist
wurde an den Besichtigungsterminen mundlich und schriftlich informiert. Eine weitere Verlange-
rung der Eingabefrist ist nicht vorgesehen.
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Uberpriufung Tarifstruktur und Nichtdiskriminierungsgebot fir Netzanschliisse mit PV-Anlagen

Die BKW haben hdhere Kosten fir die Leistungsmessungen auferlegt. Es stellt sich die Frage, ob

diese Praxis fur die betroffene Kundengruppe diskriminierungsfrei ist. Das Stromversorgungsgesetz

(StromVG) schiitzt Besitzer von PV-Anlagen vor Tarifdiskriminierungen.

Nach Artikel 5 Absatz 5 StromVG legt der Bundesrat transparente und diskriminierungsfreie Regeln

fur die Zuordnung von Endverbrauchern zu einer bestimmten Spannungsebene fest.

Nach Artikel 13 Absatz 1 StromVG sind die Verteilnetzbetreiber verpflichtet, Dritten den Netzzugang

diskriminierungsfrei zu gewéhren. Der Netzzugang fir eine Anlage mit Solarstrom darf nicht zu ei-

ner Verschlechterung der Bezugsbedienungen vom Netz fuhren. Die Bedingungen fur Anschlisse

mit Netzeinspeisung sollten sich somit nicht &ndern, wenn sich das Bezugsprofil im Spektrum der

Ubrigen Beziiger bewegt.

Nach Artikel 18 StromVV (Stromversorgungsverordnung) dirfen fir PV-Anlagen <10kWp keine

Kundengruppen gebildet werden. Bei PV-Anlagen >10kWp ist die Bildung von speziellen Kunden-

gruppen nur dann zulassig, wenn deren Bezugsprofil in erheblichem Mass voneinander abweicht.

Aber auch fur separate Kundengruppen gilt das Gebot der Nichtdiskriminierung.

Die Leistung der Solarmodule ist von Jahr zu Jahr gestiegen, gleichzeitig sind die Modulpreise ge-

sunken. Mit dieser Voraussetzung hat eine PV-Anlage auf einem Einfamilienhaus (EFH) die 10kWp-

Anlagengrésse schnell erreicht. Durch die héheren Kosten wird nun der Netzzugang bzw. die Ei-

genproduktion mit Eigenverbrauch fir den Anlagenbesitzer teurer oder die Anlage muss bewusst

kleiner <10kWp dimensioniert werden.

Gemass Artikel 18 Absatz 2 StromVV muss der Netznutzungstarif bei Spannungsebenen unter 1kV

fur Endverbraucher in ganzjahrig genutzten Liegenschaften ohne Leistungsmessungen zu mindes-

tens 70 Prozent ein nicht-degressiver Arbeitstarif (Rp/kWh) sein.

Unklar ist der Zweck, den die Leistungsmessungen hier erbringen.

Der Anschein kommt auf, dass die BKW die Bestimmungen nach Artikel 18 Absatz 2 StromVV zu

umgehen versucht. Dies ware allerdings eine Diskriminierung, die im Widerspruch zu Artikel 13

StromVG (Nichtdiskriminierung beim Netzzugang) steht.

Durch eine Erhéhung der Leistungsgrenze von 10kWp flr Leistungsmessungen wiirde die Einfami-

lienhaus-Anlage kostenmassig entlastet.

Das Beispiel Elektrizitatswerk Zirich zeigt, dass in der Praxis nicht alle Verteilnetzbetreiber den

Betreibern von PV-Anlagen auf Wohnhéausern systemtechnische unnétige Mehrkosten auferlegen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Halt sich die BKW an das geltende Nichtdiskriminierungsgebot nach Artikel 13 (StromVG), wenn
sie der betroffenen Kundengruppe Leistungsmessungen auferlegt?

2. Umgeht die BKW dabei die Bestimmungen nach Artikel 18 Absatz 2 StromVvV?

3. Besteht die Mdglichkeit, die Leistungsgrenze >10kWp fur Leistungsmessungen zu erhtéhen?

Antwort des Regierungsrats

Die unterbreiteten Fragen betreffen ausschliesslich die eidgenéssische Gesetzgebung zur Strom-
versorgung (Stromversorgungsgesetz [StromVG] und Stromversorgungsverordnung [StromVV]),
fur deren Vollzug die Eidgendssische Elektrizitatskommission (EICom) zustandig ist. Der Kanton
hat keine eigene Zustandigkeit in diesem Bereich und es steht dem Regierungsrat daher auch
nicht zu, im Rahmen einer Interpellationsantwort konkret zu beurteilen, ob die Bestimmungen
des Stromversorgungsgesetzes und der Stromversorgungsverordnung durch die BKW oder an-
dere Stromunternehmen korrekt angewandt wurden, oder nicht.



Solche rechtlichen Fragen sind durch die EICom zu beurteilen, die als unabhéngige staatliche Re-
gulierungsbehérde im Elektrizitatsbereich die folgenden Aufgaben hat:

Sie uUberwacht die Einhaltung des Stromversorgungs- und Energiegesetzes, trifft die dazu noti-
gen Entscheide und erlasst Verfligungen.

Sie Uberwacht die Strompreise und entscheidet als richterliche Behérde bei Differenzen betref-
fend den Netzzugang oder die Auszahlung der kostendeckenden Einspeisevergutung fur erneu-
erbare Energien.

Sie Uberwacht zudem die Versorgungssicherheit im Strombereich und regelt Fragen betreffend
den internationalen Stromtransport und -handel.

Gegen Entscheide der Stromunternehmen kénnen betroffene Kunden bei der EICom Beschwerde
einreichen.
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Gefahrden christliche Organisationen unsere Kinder und Jugendlichen?

Das Bundesamt fur Sport BASPO will ab 2018 bestimmten christlichen Jugendorganisationen keine
Subventionen mehr gewahren. Von dieser Regelung sind auch zahlreiche Organisationen im Kan-
ton Bern betroffen. Die betroffenen Organisationen identifizieren sich mit den Werten und Inhalten
von Jugend+Sport und bieten der jungen Generation sinn- und wertvolle Freizeitgestaltung.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1.

Das Sportamt des Kantons Bern ist flr die Administration von J+S-Kursen und -Lagern verant-
wortlich, die von Vereinen, Schulen und Jugendorganisationen gemeldet werden. Welche Bedeu-
tung misst der Regierungsrat Jugend+Sport bei?

. Wie haben sich die Anzahl J+S Kurse in den letzten drei Jahren im Kanton Bern entwickelt?
. Wurde der Berner Regierungsrat zum Vorhaben des Bundes, die J+S-Subventionen an bestimm-

te christliche Jugendorganisationen zu streichen, vorgéngig zur Stellungnahme eingeladen?

. Gemass Artikel 1 SpoFoG erfolgt die Sportférderung im Interesse der kérperlichen Leistungsfa-

higkeit und der Gesundheit der Bevolkerung. Insbesondere sollen die positiven Werte des Sports
verankert werden und negative Begleiterscheinungen bekampft werden. Sind dem Regierungsrat
Aktivitaten oder Aktionen der betroffenen Organisationen im Kanton Bern bekannt, die gegen An-
ordnungen des SpoF06G verstossen und eine Streichung der Subventionen rechtfertigen wiirden?

. Falls es solche Félle gibt: Handelt es sich um Einzelfalle oder lasst sich erkennen, dass die

Verstosse derlei systembedingt sind, dass sich eine pauschale Streichung der Subventionen an
die betroffenen Organisationen rechtfertigen lasst?

. Viele Trainings von Sportvereinen und zahlreiche Sportveranstaltungen in unserem Kanton kon-

nen nur dank Subventionsbeitragen von Jugend+Sport kostenglinstig angeboten werden. Mis-
sen alle diese Organisationen ebenfalls damit rechnen, dass die weltanschauliche Gesinnung
der Tragerschaften Uberpruft wird?

. Falls bei allen Gbrigen Subventionsbeziigern keine Gesinnungsprufung erfolgt, sondern nur die

fachliche Qualitat der Aktivitaten tberprift wird, wéren die christlichen Jugendorganisationen in
unserem Kanton durch den Entscheid des Bundes diskriminiert. Welche Mdglichkeiten sieht der
Regierungsrat, dagegen vorzugehen?

Begrindung der Dringlichkeit: Den betroffenen Organisationen wurde schriftlich angekiindigt, dass sie
ab 2018 nicht mehr Kurse und Lager unter Jugend+Sport durchfiihren kdnnen. Damit die betroffenen



Organisationen mdglichst schnell Planungssicherheit fir ihre laufenden Vorbereitungsarbeiten fir
die Kurse und Lager im kommenden Jahr haben, ist es sinnvoll, méglichst schnell Klarheit in dieser
Frage zu schaffen.

Antwort des Regierungsrats

Zu Ziffer 1

Jugend und Sport (J+S) ist das grosste Sportférderungsprogramm des Bundes. Als solches stellt es
das zentrale Element der Breitensportférderung des Bundes dar und ist auch fiir den Regierungsrat
ein wichtiger Pfeiler in der kantonalen Sportférderung. J+S gestaltet und férdert kinder- und jugend-
gerecht Sport, ermdglicht Kindern und Jugendlichen, Sport ganzheitlich zu erleben und mitzugestal-
ten und unterstiitzt unter padagogischen, sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunkten die Ent-
wicklung und Entfaltung junger Menschen.

Zu Ziffer 2

Die Anzahl gemeldeter Kurse hat in den vergangenen Jahren zugenommen (2014: 7570, 2015:
8296, 2016: 8572). Die Anzahl Kaderausbildungskurse blieb konstant (2014: 117, 2015: 118, 2016:
119).

Zu Ziffer 3

Nein. Am 20. Marz 2017 wurden die fur J+S zustandigen Stellen der Kantone vom Bundesamt flr
Sport (BASPO) dahingehend informiert, dass jene Jugendverbande, die aufgrund ihrer starken reli-
gibsen Auspragung die Kriterien fur eine Unterstitzung nach dem Bundesgesetz tber die ausser-
schulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vom 30. September 2011 (KJFG) nicht erfullen, ab
2018 aus dem Programm J+S ausgeschlossen werden. Mit Schreiben vom 21. Marz 2017 wurden
die betroffenen Jugendverbande direkt vom BASPO informiert. Einen Tag spater, am 22. Marz
2017, wurde das Vernehmlassungsverfahren zur Teilrevision der Sportférderungs-verordnung
(SpoF6V), in der erst die rechtliche Grundlage fir einen solchen Ausschluss geschaffen werden
soll, eréffnet. Der Regierungsrat hat in seiner Vernehmlassungsantwort vom 21. Juni 2017 seinem
Befremden Uber die Tatsache Ausdruck gegeben, dass eine rechtliche Anpassung, die weder in
Kraft getreten noch zur Vernehmlassung unterbreitet worden ist, den Betroffenen bereits kommuni-
ziert wurde.

Grundsatzlich ist es fiir den Regierungsrat aber nachvollziehbar, dass fir eine Teilnahme am Pro-
gramm J+S die gleichen Kriterien gelten sollen, wie sie flr eine Unterstiitzung gemass Bundesge-
setz vom 30. September 2011 Uber die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
(KJFG, SR 446.1) gelten. Ein allfalliger Ausschluss kann aber erst nach Vorliegen der entspreche n-
den rechtlichen Grundlagen erfolgen.

Zu den Ziffern 4 und 5

Bei J+S handelt es sich um ein Programm des Bundes, der auch die Teilnahmebedingungen fest-
legt. Die Kantone vollziehen die Vorgaben des Bundes und Uben die Aufsicht Gber die von ihnen
bewilligten Angebote aus. Im Rahmen der entsprechenden Kontrollen wurden bisher keine Verstosse
der betroffenen Organisationen gegen die Bestimmungen von J+S festgestellt. Angesichts der Menge
der im Kanton Bern durchgefiihrten Kurse ist es jedoch nicht mdglich, jeden Kurs zu kontrollieren.
Zu Ziffer 6

Dem Regierungsrat liegen keine Informationen vor, dass das BASPO den von ihm vorgesehenen
Ausschluss von Jugendverbanden und Jugendorganisationen auf weitere Vereine oder Organisati-
onen ausdehnen will.

Anders als die J+S-Kaderbildung von Sportverbanden, wird die Kaderbildung, die durch Jugendver-
bande organisiert wird, nicht nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 Uber die Férderung von
Sport und Bewegung (Sportférderungsgesetz, SpoF6G, SR 415.0), sondern nach den Bestimmun-
gen des KJFG subventioniert (Art. 50 Abs. 4 Verordnung des VBS Uber Sportférderungsprogramme
und -projekte vom 25. Mai 2012 [VSpoF6P; SR 415.011]). Um in den Genuss einer Subvention zu
kommen, missen die Jugendverbande also die Forderbedingungen des KJFG erfiillen. Die ent-
sprechende Beurteilung wird zustandigkeitshalber vom Bund vorgenommen. Dabei geht es nicht um
eine «Gesinnungsprufung», sondern um die Beurteilung der priméren Ausrichtung der Tatigkeit der
Organisation (religios vs. breitensportlich).

Das Bundesverwaltungsgericht hat in verschiedenen Urteilen die Entscheidung des Bundesamtes
fur Sozialversicherungen (BSV) bestétigt, wonach stark religids gepréagte Jugendorganisationen,
namentlich solche, bei denen die Glaubensvermittlung und nicht die Entwicklung der einzelnen Ju-
gendlichen im Zentrum steht, von der Unterstitzung nach KJFG auszuschliessen sind.



Zu Ziffer 7

Die neue Praxis des Bundes hinsichtlich der Unterstitzung von Jugendverbanden betrifft nicht nur
den Kanton Bern, sondern die ganze Schweiz. Eine Diskriminierung liegt aus der Sicht des Regie-
rungsrates nicht vor, da die Unterstitzung durch J+S nicht grundsétzlich allen Gruppierungen offen
steht, sondern rechtlichen Einschrankungen unterliegt. Die Regelungskompetenz in diesem Bereich
liegt beim Bund, der dabei die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu beriicksichtigen hat.

Der Regierungsrat erwartet jedoch, dass die inzwischen eingeleiteten und bereits weit fortgeschrit-
tenen Gesprache zwischen dem Vorsteher des VBS, dem Direktor des BASPO und Vertreterinnen
und Vertretern der betroffenen Jugendverbanden und Jugendorganisationen zu einer Losung fih-
ren, die fur alle Betroffenen akzeptiert werden kann. Ein allfalliger Ausschluss kann und soll nach
Ansicht des Regierungsrates erst nach Inkrafttreten der entsprechenden rechtlichen Grundlagen voll-
zogen werden.
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Wie geht die Berner Polizei nach dem Bundesgerichtsentscheid mit Entkleidungen um?

Entkleidungen auf dem Polizeiposten, die bei den voriibergehend Festgenommenen auch von der

Berner Polizei seit vielen Jahren routinemassig durchgefiihrt werden, sind eine demitigende Schi-

kane. Es widerspricht auch dem Gebot, dass die Polizei diese entwiirdigende Praxis zurlickhaltend

anwenden sollte. Leibesvisitationen sind nur zulassig, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr fur Leib
und Leben unerlasslich ist.

In der Vergangenheit haben wir immer wieder erfahren, dass Nacktausziehen und unberechtigte

Intimkontrollen auf dem Polizeiposten als Einschiichterungstaktik gegeniber jungen politischen,

auch minderjahrigen, Aktivistinnen und Aktivisten vorgenommen wurden. Beispiele sind die Protest-

aktion gegen die Miss-Schweiz-Wahlen, beim Unterschriftensammeln festgenommene GSoA-

Aktivisten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer des AKW-Ade-Camps 2011 usw.

Seit mehr als 10 Jahren kritisieren die Politik, Fachpersonen und Nichtregierungsorganisationen im

Kanton Bern die Entkleidungspraxis der Berner Polizei. Leider ohne Erfolg, die zustandigen Polizei-

behdrden bleiben uneinsichtig.

Die Aufsichtskommission des Berner Stadtparlaments hat nach einer Untersuchung im Jahr 2005

Empfehlungen an die Adresse der damaligen Stadtpolizei gemacht und eine Zurlickhaltung in der

Anwendung der Entkleidungspraxis verlangt. Am 23. September 2011 hat die gleiche Kommission

mit einer Medienmitteilung ihre Empfehlung von 2005 bekraftigt. Auch der Berner Gemeinderat

setzte sich flr Zurlckhaltung ein.

Umso erfreulicher also zu erfahren, dass das Bundesgericht in einem Fall im Kanton Luzern diese

Praxis kritisiert und festhalt: «ein Abtasten Uber den Kleidern reiche meinst aus, um versteckte Ge-

genstande zu finden» (Sonntagszeitung vom 11. Juni 2017).

Fur die Berner Behorden wird sich in Zukunft auch die Frage stellen, wie sie mit dem neuen Bun-

desgerichtentscheid i. S. Entkleidungen vorgehen sollen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie sieht der Regierungsrat den Nutzen der bisherigen Entkleidungspraxis der Kantonspolizei
Bern? Wurde die Wirkung dieser Praxis regelmassig evaluiert und entsprechend der Ergebnisse
angepasst?

2. Wie beurteilt der Regierungsrat den Bundesgerichtentscheid im Luzerner Fall beziiglich der Ent-
kleidungen auf dem Polizeiposten, und welche Schliisse zieht er aus diesem Entscheid?

3. Was bedeutet dieser Bundesgerichtentscheid fiir die Kantonspolizei Bern? Wird sie ihre Praxis
der Entkleidungen bei voriibergehenden Festnahmen &ndern? Wenn ja, wie?



Antwort des Regierungsrats

Zu Frage 1

Die Kantonspolizei Bern fihrt Leibesvisitationen im Rahmen ihrer strafprozessualen und sicher-
heitspolizeilichen Tatigkeiten durch. Es kommt regelmassig vor, dass dabei verbotene und/oder
gefahrliche Gegenstéande sowie Beweismittel aufgefunden werden. Wichtig ist, dass die Polizei da-
bei jederzeit die gesetzlichen Vorgaben und das Gebot der Verhaltnismassigkeit beachtet.

Die Kantonspolizei Bern hat ihre Leibesvisitationspraxis 2015 evaluiert und ihre internen Weisungen
Uberarbeitet. Dabei wurde auch die Bundesgerichtsrechtsprechung mitberiicksichtigt, insbesondere
der Bundesgerichtsentscheid 6B_391/2013 vom 27. Juni 2013 (Beschwerde gegen das Urteil des
Obergerichts Zlrichs). Gleichzeitig wurden alle Mitarbeitenden im Rahmen einer internen Aus- und
Weiterbildung erneut bezlglich dieser Thematik sensibilisiert.

Zu Frage 2

Das Bundesgericht stellte im zur Diskussion stehenden Entscheid fest, dass die Luzerner Polizisten,
welche die Durchsuchung der Person mit Entkleidung angeordnet hatten, im vorliegenden Fall dem
Verhéltnismassigkeitsprinzip nicht Folge geleistet hatten. Der Entscheid bringt inhaltlich aber keine
Neuerung oder Anderung der Rechtsprechung mit sich. Wird dem Verhaltnismassigkeitsprinzip ent-
sprochen, sind auch in Zukunft Leibesvisitationen zul&ssig.

Zu Frage 3

Wie bereits in Frage 2 festgestellt, hat der Bundesgerichtsentscheid die Rechtslage nicht geéndert,
weshalb sich fur die Kantonspolizei Bern dadurch keine Praxisanderung aufdrangt.

Die Kantonspolizei Bern unterteilt den gesetzlichen Begriff «Durchsuchen von Personen» in ein
«Durchsuchen von Personen Uber der Kleidung» (sog. Grobkontrolle) und ein «Durchsuchen von
Personen mit Entkleidung» (sog. Leibesvisitation). Die Leibesvisitation selbst wird zusatzlich in voll-
standige und selektive Entkleidung unterteilt.

Die Kantonspolizei Bern ist sich bewusst, dass das vollstdndige Entkleiden einen sehr schweren
Eingriff in die Privatsphare darstellt und fur die betroffene Person in jedem Fall unangenehm ist.

Ob eine Personendurchsuchung mit Entkleidung angezeigt ist, muss immer im Einzelfall beurteilt
werden. Die Eighung, die Erforderlichkeit und die Angemessenheit sind stets individuell zu prifen.
Die Mitarbeitenden sind gehalten, bei Unsicherheiten ihre Vorgesetzte bzw. ihren Vorgesetzten zu
konsultieren. Bei geplanten Einsatzen sind Personendurchsuchungen mit Entkleidung immer durch
die Einsatzfiihrung zu bewilligen.

Diese Praxis hat sich bisher bewahrt. Dank der stdndigen Aus- und Weiterbildung der Polizistinnen
und Polizisten sind Strafanzeigen wegen unverhaltnismassigen Personendurchsuchungen gegen
die Kantonspolizei Bern stark ricklaufig und blieben in letzter Zeit sogar aus. Die eingereichten Be-
schwerden (seit 2015 gab es drei Beschwerden) wurden von der Kantonspolizei Bern eingehend
abgeklart. Die Abklarungen haben ergeben, dass die Leibesvisitation in keinem der Falle ohne vor-
gangige Prufung der Verhaltnismassigkeit vollzogen wurde.

Im Bewusstsein, dass die Entkleidungspraxis heikel ist, wird die Kantonspolizei allerdings auch
kunftig interne Vorgaben mit allfalligen Entwicklungen der Rechtsprechung abgleichen und ihre Mit-
arbeitenden regelmassig schulen.
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Mehr Sicherheit dank anstandigen Lohnen fir J+S-Expertinnen und —Experten



Nebst den Pfadfindern und anderen Jugendbewegungen gehdrt Jugend und Sport (J+S) zweifellos

zu den erfolgreichsten Programmen, wo Jugendliche serids betreut werden und die Méglichkeit ha-

ben, drinnen oder draussen an Freizeitaktivitdten teilzunehmen. Damit J+S-Leiterinnen und -Leiter

ausgebildet und betreut werden koénnen, braucht es allerdings motivierte J+S-Expertinnen und -

Experten.

Der Bergfuhrertarif liegt heute bei 645 Franken pro Tag (+/- 25 Prozent je nach Anzahl Teilnehmer

und Schwierigkeitsgrad der Tour). Bergfuhrer tben ihren Beruf als Selbststandigerwerbende aus:

Sie zahlen ihre Sozialabgaben, ihr Material, ihre Versicherungen (Haftpflicht, Erwerbsausfall,

Rechtsschutz usw.) selbst. Zudem unterstehen sie einem Gesetz uber Risikoaktivitaten und besu-

chen obligatorische Weiterbildungen — eine Voraussetzung fur die Erneuerung ihrer Berufsaus-

Ubungsbewilligung. Auch diese Weiterbildungen bezahlen sie selbst.

Mit all diesen Abzligen bleiben ihnen also nur 50 bis 60 Prozent des urspriinglichen Lohns.

Nachdem der Grosse Rat mehrere Sparmassnahmen beschlossen hat, werden inskiinftig alle J+S-

Expertinnen und -Experten des Kantons Bern mit 300 Franken pro Tag entschadigt. Dies entspricht

einem Lohn aus den 1990er-Jahren! Der vom Kanton festgelegte Lohn betragt letztlich rund

150 Franken pro Tag, denn obwohl diese patentierten Fuhrer bereits Sozialabgaben leisten, werden

sie ihnen vom Kanton nochmals abgezogen.

Zieht man in Betracht, dass der Tag eines Bergfihrers oder Bergtourenleiters rund 9 Stunden

draussen und zwei bis vier Theoriestunden umfasst (nebst dem Beantworten der Fragen der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer), kommt man auf einen Stundenlohn von 10 Franken. Zum Vergleich:

Ein Verkaufer bei einem Grossverteiler erhalt 16 Franken pro Stunde und wird bei Krankheit, Unfall

oder Arbeitslosigkeit zudem entschadigt!

Ausserdem: J+S-Experten werden von Magglingen (Bund) mit 260 Franken entschadigt; dieser Be-

trag wird direkt an den Kursveranstalter Gberwiesen. Der Kanton Uberweist den Experten 40 Fran-

ken. Es ware im Hinblick auf die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen logisch,

die Beitrage des Bundes und des Kantons zu addieren!

Die Westschweizer Kantone entschadigen ihre Hochgebirgsfuhrer fir ihre Bergsport- und Skitou-

renausbildungen mit 450 bis 550 Franken. Und der Kanton Jura bietet Kletterkurse fiir 400 Franken

an.

Glucklicherweise sind viele Bergfihrer noch motiviert, weshalb sie sich engagieren und daftr k&dmp-

fen, dass Bergsteigen eine sichere und unter korrekten Bedingungen unterrichtete J+S-Disziplin

bleibt.

Wahrend der Hochsaison sind sie aber damit einverstanden, fir J+S zu einem Lohn von 400 Fran-

ken zu arbeiten, was bereits wesentlich unter dem Grundlohn von 645 Franken liegt.

Trotz mehrfacher Anfragen dauern die kantonalbernischen Kurse ausserdem ein bis zwei Tage lan-

ger als jene in den anderen Kantonen, und zudem werden sie nicht abgegolten.

Nach schlimmen Unféllen, die meistens mit einer fehlenden professionellen Betreuung zusammen-

hingen, wurde beschlossen, die Arbeit mit J+S-Expertinnen und -Experten zu favorisieren. Es be-

steht somit das grosse Risiko, dass es Bergfiihrer gibt, die in einer Firma angestellt sind und zulas-

ten der Sicherheit eine Art Lohndumping beglnstigen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie schatzt der Regierungsrat diese Situation ein?

2. Wie erklart er sich, dass der Anteil des Kantonsbeitrags nicht dem Anteil des Bundesbeitrags
entspricht?

3. Aus welchen Griunden kassiert der Kanton Sozialabgaben ein, obwohl ein patentierter Bergfuihrer
sie als Selbststandigerwerbender bereits entrichtet?

4. Warum entrichtet das kantonale J+S-Amt nicht die 260 Franken pro Tag und Bergfiihrer, die es
aus Magglingen erhalt?

5. Uber welche Mittel verfuigt der Regierungsrat, um diese Situation zu beheben?

Antwort des Regierungsrats

Frage 1

Anlasslich der per 1. April 2017 in Kraft getretenen Teilrevision der Verordnung vom 28. Juni 2000
Uber die Entschadigung der Funktionarinnen und Funktiondre von Jugend und Sport und die Kos-
tenbeteiligung der Kursteilnehmenden (J+S V, BSG 437.55) wurde die Tagesentschadigung von
J+S-Kursleitenden resp. Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern vereinheitlicht und auf 300 Fran-
ken festgesetzt. Auf eine Spezialregelung fir Bergfuhrerinnen und Bergfihrer, die bisher mit



400 Franken entschadigt worden waren, wurde verzichtet. J+S ist ein FOrdersystem, das primér auf
ehrenamtlicher Basis funktioniert. In keinen Bereichen von J+S kdnnen Marktpreise als Entschadi-
gung bezahlt werden. Damit wird gewahrleistet, dass die Kosten der Teilnehmenden nicht unver-
haltnismassig hoch ausfallen und die Kantone das jeweilige Kursdefizit im Rahmen halten kénnen.
Die finanzielle Situation des Kantons Bern macht es notwendig, dass die Kursdefizite moglichst tief
gehalten werden.

Die Expertinnen und Experten in anderen Sportarten sind heute ebenfalls vielfach Profis. So sind
beispielsweise im Schneesport fast ausschliesslich professionelle Skilehrerinnen und Skilehrer im
Einsatz. Diese werden ebenfalls mit 300 Franken pro Tag entschadigt. Auch in den Indoorsportarten
sind zahlreiche Profis mit sehr viel Erfahrung engagiert. Alle J+S-Expertinnen und -Experten erhal-
ten im Kanton Bern 300 Franken pro Tag.

Dass eine Bergfihrerin oder ein Bergfuhrer aufgrund des hdheren Risikos besser entschadigt wer-
den soll, kann auch anders beurteilt werden. In allen J+S-Kursen kénnen gravierende Unfélle ge-
schehen und jeder Experte resp. jede Expertin tragt gleichermassen Sorge dafir, dass die Risiken
auf ein Minimum reduziert werden. Hierbei ist auch die Anzahl zu betreuender Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu bericksichtigen: Die Gruppengrosse in Bergsport-Kursen der J+S-Kaderbildung be-
tragt nur sechs Teilnehmende pro Expertin oder Experte im Vergleich zu anderen Sportarten, in de-
nen pro Expertin oder Experte bis zu 15 Teilnehmende zu betreuen sind. In den Camps konnen firs
Bergsteigen ebenfalls sechs Teilnehmende pro Expertin oder Experte angemeldet werden, in ande-
ren Sportarten sind es 12 bis 24 Teilnehmende. Die Daten der J+S-Kaderkurse im Bereich Bergsport
sowie der entsprechenden Camps sind saisonbedingt und werden mit den eingesetzten Bergfuhre-
rinnen und Bergfiihrern jeweils rund anderthalb Jahre im Voraus abgesprochen. Die betroffenen Berg-
fuhrerinnen und Bergfuhrer wurden rechtzeitig schriftlich und mandlich tber die Anpassung der Ent-
schadigungen orientiert. Die Mehrheit von ihnen stehen auch unter den neuen Konditionen fur einen
Einsatz im Rahmen von J+S zur Verfugung, so dass die fur das Jahr 2018 geplanten J+S-Kaderkurse
und Camps nach wie vor durchgefihrt werden kénnten (vorbehalten bleibt ein Verzicht aufgrund des
Entlastungspakets 2018).

Frage 2

Da aufgrund der Sicherheitsvorschriften pro Bergfihrerin oder Bergflihrer weniger Teilnehmende
betreut werden kdnnen als in anderen Sportarten, entrichtet das Bundesamt fur Sport (BASPO) den
Kantonen flur Bergsportkurse einen zusatzlichen Beitrag von 260 Franken pro Bergflhrerin oder
Bergfuihrer und Tag. Dabei handelt es sich um einen Beitrag an die Gesamtkosten des Kurses und
nicht automatisch um eine zusatzliche Entschéadigung fir die Bergfiihrerinnen und Bergfiuhrer.

Der Bund macht den Kantonen keine Vorgaben zur Entschadigung des eingesetzten J+S-Kurs-
kaders. Es bleibt allen durchfiihrenden Stellen (Kantone, BASPO, Verbande) Uberlassen, die Hohe
der Entschadigung fir die von ihnen organisierten Kurse und Camps festzulegen. Dadurch sind die
unterschiedlichen Ansatze einzelner Sportarten der Kantone sowie des BASPO zu erklaren.

Frage 3

Der Kanton kassiert keine Sozialabgaben ein. Bei Entschadigungen von mehr als 2300 Franken pro
Jahr und Person miissen die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialabgaben (AHV/IV/IEO/ALV) abge-
zogen und an die Ausgleichskasse weitergeleitet werden. Auf tieferen Entschadigungen wird der
Sozialabzug nur auf Wunsch der betroffenen Person vorgenommen.

Die Entschadigung inkl. die entsprechenden Sozialabzlige sind in Weisungen des Amtes fur Bevol-
kerungsschutz, Sport und Militar (BSM) detailliert geregelt. Diese Weisungen werden allen im Rah-
men von J+S und der Camps eingesetzten Personen zugestellt. Alle Leitpersonen unterzeichnen
vor einem Einsatz eine Einverstandniserklarung, in der sie bestatigen, von den Weisungen Kenntnis
genommen zu haben und diese zu beachten. Solche Erklarungen liegen auch von allen eingesetz-
ten Bergfihrerinnen und Bergflhrern vor. Somit sind die Entschadigungsmodalitaten allen Leitper-
sonen vorgangig bekannt und diese haben die Mdglichkeit, dem BSM mitzuteilen, wenn sie selb-
standig erwerbend sind und den Einsatz tber ihre Firma abrechnen. In einem solchen Fall wird be-
reits heute auf den Abzug von Sozialabgaben verzichtet. Die entsprechende Firma oder Einzelun-
ternehmung stellt dem BSM die vereinbarte Entschadigung in Rechnung und ist anschliessend sel-
ber fur die korrekte Ablieferung der Sozialabgaben verantwortlich.

Frage 4

Vergleiche die Antwort auf die Frage 2.

Bei diesem Betrag handelt es sich nicht um einen Beitrag an die Entschadigung der Bergfiihrerin-
nen und Bergflihrer, sondern um einen Unterstiitzungsbeitrag an den Kanton Bern, da aufgrund der
Sicherheitsvorschriften weniger Teilnehmende pro Kurs zugelassen sind als in anderen J+S-Kursen.



Frage 5

Angesichts der finanziellen Situation des Kantons Bern und der Diskussionen um das Entlastungs-
paket 2018, das eine weitere Reduktion der Ausgaben fir die J+S-Kaderbildung vorsieht, sieht der
Regierungsrat von einer erneuten Revision der J+S Verordnung ab.
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Volumen und Bedeutung des 6ffentlichen Beschaffungswesens im Kanton Bern

Dem kantonalen Gesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen unterliegen der Kanton, die Ge-
meinden, kantons- und gemeindeeigene Unternehmungen sowie Institutionen, die zu mindestens
50 Prozent offentlich subventioniert sind. Neue Bauten und der Unterhalt von bestehenden Immobi-
lien, Anlagen und Einrichtungen fur den oOffentlichen Verkehr, das Gesundheitswesen und die For-
schung, die Informatik usw. generieren jahrlich ein sehr grosses Auftragsvolumen. Das offentliche

Beschaffungswesen ist deshalb ein wichtiger Faktor fir die Wirtschaft im Kanton Bern und fir seine

Entwicklung. Ein grosser Teil der Steuereinnahmen fliesst zuriick in zahlreiche Unternehmen im

Kanton Bern.

Allerdings — und das ist erstaunlich — weiss man wenig bzw. nichts Genaues Uber das Ausmass der

offentlichen Beschaffungen und die volkswirtschaftliche Bedeutung. Selbst die beim Kanton zustan-

dige zentrale Koordinationsstelle Beschaffung hat keinen genauen Uberblick.

Angesicht dieser erheblichen Licken in der Berichterstattung des Kantons bitte ich um folgende

Auskinfte.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie hoch sind die Ausgaben des Kantons, die unter das 6ffentliche Beschaffungsrecht fallen?

2. Wie lassen sich diese in folgende Kategorien aufschliisseln: Hochbau, Tiefbau, Ausbaugewerbe,
Informatik, andere?

3. Wie hoch ist der Anteil, der 6ffentlich ausgeschrieben werden muss?

4. Wenn diese Daten nicht genau ermittelt werden kénnen: Welche Unterlagen Uber die Ausgaben
des offentlichen Beschaffungswesens sind bekannt?

5. Uber welche Informationen zum offentlichen Beschaffungswesen verfiigt der Kanton Bern fiir
seine Gemeinden, seine Unternehmungen, seine Subventionsempfanger?

6. Welche Informationen (Amtsberichte, Studien von Unternehmen und wissenschaftliche Untersu-
chungen) hat der Kanton Uber die Bedeutung des 6ffentlichen Beschaffungswesens fir die Wirt-
schaft des Kantons Bern?

7. Wenn diese Informationen existieren, wo sind sie verfligbar?

8. Wie will der Kanton die Datenlage fiir das 6ffentliche Beschaffungswesen verbessern?

Antwort des Regierungsrats

Uber die Erhebung von Angaben iiber offentliche Beschaffungen im Kanton Bern bestehen zurzeit

keine Vorschriften, abgesehen von der Verpflichtung zur Erstellung bestimmter Statistiken fir die

Welthandelsorganisation (WTO) gemass Art. 37 OBV.* Dies ist der Grund fiir die in der Interpellation

aufgezeigte eingeschréankte Datenlage. Im Einzelnen beantwortet der Regierungsrat die Fragen wie

folgt:

1./2. Die Frage lasst sich nicht beantworten. Ob eine Ausgabe dem offentlichen Beschaffungsrecht
untersteht, hangt davon ab, ob sie einem 6ffentlichen Auftrag gemass Art. 6 Abs. 3 IVOB dient —
also einem Vertrag, den der Kanton abschliesst, um gegen Bezahlung Leistungen zur Erfullung

o Verordnung vom 16. Oktober 2002 Uiber das offentliche Beschaffungswesen (BSG 731.21)


https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930

offentlicher Aufgaben zu beschaffen.?® Nicht jede Ausgabe erfiillt diese Anforderungen. Transfer-
zahlungen, Staatsbeitrage, L6hne oder verwaltungsinterne Verrechnungen sind z. B. keine 6ffent-
lichen Auftrage. Auch unterstehen bestimmte Vertrdge wegen ihres Inhalts nicht dem o6ffentlichen
Beschaffungsrecht, so z. B. Auftrdge an Wohltatigkeitseinrichtungen (Art. 10 Abs. 1 Bst. a
IV6B?). Zurzeit wird nicht systematisch erfasst, welche Ausgaben gemass diesen rechtlichen Kri-
terien offentliche Auftrage darstellen und damit dem 6ffentlichen Beschaffungsrecht unterstehen.

. Eine offentliche Ausschreibung ist erforderlich fiir die 6ffentlichen Auftrdge, deren Wert den ge-

setzlichen Schwellenwert fiir das selektive oder offene Beschaffungsverfahren Uberschreitet
(500 000 Franken im Bauhauptgewerbe und 250 000 Franken fir andere Leistungen, Art. A2-1
IV6B) und fur die keine Ausnahmebestimmung gemass Art. 7 Abs. 3 OBV den Verzicht auf eine
Ausschreibung erlaubt (weil kein Wettbewerb mdglich ist). Weil die dffentlichen Auftrage als sol-
che und ihr Wert heute nicht erfasst werden, sind auch keine Angaben dartiber moglich, wie viele
davon ausgeschrieben werden mussen. Allein dariiber, in welchem Umfang 6ffentliche Auftréage
tatsédchlich mittels offentlicher Ausschreibung vergeben werden, sind bestimmte Angaben mdg-
lich (vgl. unten zu Frage 4).

. Die einzigen aktuellen Angaben tber den Umfang der o6ffentlichen Beschaffungen im Kanton

Bern sind die Zuschlage, die von den Beschaffungsstellen im Internet auf www.simap.ch publi-
ziert werden und dort drei Jahre lang abrufbar bleiben. Nach Art. 36 OBV miissen dort alle Zu-
schlage im Staatsvertragsbereich publiziert werden, unter Angabe der Zuschlagsempféngerin
oder des Zuschlagsempfangers und des Preises. Dies betrifft i.d.R. Zuschlage mit Auftragswer-
ten von insgesamt Uber 8.7 Mio. Franken im Bauwesen und 350 000 Franken fur andere Leis-
tungen (Art. A1-1 IV6B). Nach Art. 6 Abs. 2 OBG* miissen dort zudem auch die weniger teuren
Zuschlage publiziert werden, fur die ausnahmsweise auf eine Ausschreibung verzichtet wird; dies
betrifft freihdndige Vergaben im Wert von mehr als 500 000 bzw. 250 000 Franken. Zuschlage
unterhalb dieser Schwellenwerte missen nicht publiziert werden, und Informationen Uber sie sind
daher nicht zentral verfugbar.

Die 2015 geschaffene kantonale Beschaffungskonferenz (KBK) stellt in ihren Jahresberichten an
den Regierungsrat das Beschaffungsvolumen der Kantonsverwaltung anhand der auf simap.ch
publizierten Zuschlage zusammen. Sie stellte anhand der Daten fur das Jahr 2015 fest, dass vie-
le Beschaffungsstellen die Publikation von Zuschlagen oder ihrer Preise unterlassen haben.
Nach einer Aufforderung an die Beschaffungsstellen, die Praxis anzupassen, stieg das publizier-
te Beschaffungsvolumen der Kantonsverwaltung von 182 Mio. Franken im Jahr 2015 auf 497 Mio.
Franken im Jahr 2016. Dies lasst vermuten, dass die vor 2016 publizierten Zuschlage noch kein
vollstandiges Bild der kantonalen Beschaffungstatigkeit abgeben.

. Die Direktionen und die Staatskanzlei erheben zurzeit keine Informationen Uber die Beschaffun-

gen durch die Gemeinden, Staatsunternehmen und Empfangerinnen und Empfanger von Staats-
beitrdgen in ihrem Aufgabenbereich. Auch die zentrale Erhebung entsprechender Daten ist ge-
setzlich nicht vorgesehen (vgl. einleitende Bemerkungen).

6./7. Abgesehen von den bereits erwahnten Jahresberichten der KBK zeigte eine Umfrage unter

den Direktionen und der Staatskanzlei nur Berichte Uber Beschaffungen von Leistungen fir ar-
beitsmarktliche Massnahmen des Amtes flr Berner Wirtschaft (beco) auf. Seit der Einflhrung der
heute geltenden Beschaffungsgesetzgebung in den 1990er-Jahren erstellt die Kantonsverwal-
tung zudem gemass Art. 37 OBV zu Handen der WTO eine Statistik (iber die vom Kanton verge-
benen Auftrage, die dem WTO-Recht unterstehen. Seit 2015 wird diese Statistik auf der Basis
der simap-Publikationen erstellt.

Alle diese Unterlagen enthalten keine Angaben Uber volkswirtschaftliche Aspekte des offentli-
chen Beschaffungswesens im Kanton Bern. Sie wurden bisher nicht veroéffentlicht.

. Unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten sind Angaben lber 6ffentliche Beschaffungen aus

der Sicht des Regierungsrates nicht von zentraler Bedeutung, weil grossere Auftrage 6ffentlich
ausgeschrieben werden missen und daher nicht zwingend an Unternehmen aus dem Kanton
Bern erteilt werden. Gleichwohl ware es unter dem Aspekt der Verwaltungsfiihrung und -kontrolle
wunschenswert, Uber mehr Informationen bezlglich der Beschaffungen der Kantonsverwaltung
zu verfugen.
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Fur die geplante Kodifizierung dieses bisher nur in der Gerichtspraxis und Lehre umschriebenen Begriffs siehe Art. 8 des Entwurfs
des Bundesrates fiir die Totalrevision des Bundesgesetzes uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (B6B),
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html.
Interkantonale Vereinbarung vom 25. November 1994 Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (BSG 731.2-1)

Gesetz vom 11. Juni 2002 uber das ¢ffentliche Beschaffungswesen (BSG 731.2)


http://www.simap.ch/
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/391
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/934

Der Regierungsrat hat im Jahr 2014 im Rahmen des Projektes zur Optimierung des Beschaf-
fungswesens, das zu der heute gultigen Beschaffungsorganisation flihrte, darauf verzichtet, ein
Beschaffungscontrolling einzufiihren — einerseits aus Ressourcengriinden und um die administ-
rative Belastung der Verwaltung gering zu halten, und andererseits, weil die Verwaltung noch
nicht Gber eine Software zur Unternehmensressourcenplanung (ERP) verfligt, mit der die nétigen
Daten fur ein Controlling der Beschaffungen erhoben werden kdnnen. Inzwischen hat der Kanton
ein Projekt zur Einfihrung eines ERP-Systems gestartet. Dessen erste Phase, die Ablosung der
Finanz- und Personalinformationssysteme, wird nicht vor 2022 abgeschlossen sein. Erst an-
schliessend kann eine Erweiterung mit beschaffungsspezifischen Funktionen in Aussicht ge-
nommen werden.

Um schon vorher die Datenbasis fur Erhebungen und Auswertungen zur Beschaffungspraxis zu
verbessern, wird die KBK die Einfihrung einer zentralen Vertragsverwaltungssoftware prifen.
Diese wirde Angaben zum Umfang und zur Gliederung der jeweils aktuellen Auftrdge des Kan-
tons erlauben. Die funf zentralen Beschaffungsstellen der Verwaltung verfligen bereits tber Mit-
tel zur Auswertung ihrer Beschaffungen; so wird z. B. ab 2019 im Rahmen des Flottenmanage-
ments der zentralen Beschaffungsstelle Mobilitdt eine Reihe von Daten Uber die kantonalen
Fahrzeugbeschaffungen vorliegen. Eine gesamtstaatliche Bewirtschaftung der Daten der zentra-
len und dezentralen Beschaffungen im Sinne eines Controllings ist zurzeit aus Ressourcengriin-
den aber weiterhin nicht vorgesehen.
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Werden auch bei Unternehmen wie BKW und BEKB unverhaltnismassige Boni ausbezahlt?

Der Bundesrat hat die Boni der Chefs von Unternehmen, die sich in seinem Besitz befinden, einge-
schrankt. Die Boni durfen neu nicht mehr als 50 Prozent, Nebenleistungen héchstens 10 Prozent
des Fixlohns betragen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie viele Personen in Unternehmen, die vollstandig oder mehrheitlich im Besitz des Kantons
Bern sind, wéaren von den neuen Regelungen betroffen, wenn der Kanton Bern jene des Bundes-
rats flr samtliche Geschéftsleitungsmitglieder der besagten Unternehmen Ubernehmen wirde
(massgeblich sind die aktuell vertraglich vereinbarten variablen Lohnbestandteile und Nebenleis-
tungen und nicht die effektiv ausbezahlten Betrage der vergangenen Jahre)?

. Welche Unternehmen und Personen waren von der Regelung betroffen?

. Ist der Regierungsrat bereit, die Bundesregelung fiir samtliche Betriebe, die sich mehrheitlich im
Besitz des Kantons befinden, zu ibernehmen?

w N

Antwort des Regierungsrats

Der Bundesrat hat im November 2016 Massnahmen verabschiedet, mit welchen er bei bundesna-
hen Unternehmen seine Steuerung der Vergitungen des obersten Kaders verstarken will. Bei aus-
gewdhlten Unternehmen dirfen demnach zukilnftig der variable Lohnanteil bei den Geschaftslei-
tungsmitgliedern hdchstens 50 Prozent des fixen Lohns und die Nebenleistungen an die Geschéfts-
leitungsmitglieder nicht mehr als 10 Prozent des fixen Lohns betragen.

Die Interpellation spricht — in Anlehnung an die Regelung des Bundes — Unternehmen an, die voll-
standig oder mehrheitlich im Besitz des Kantons sind. Es handelt sich hierbei um die folgenden Ge-
sellschaften: Bedag Informatik AG, Berner Kantonalbank AG (BEKB AG), BKW AG, BLS AG, Hépital



du Jura bernois SA, Immobiliengesellschaft Wankdorfplatz AG?*, Regionalspital Emmental AG, Spi-

talzentrum Biel AG, Spital Netz Bern Immobilien AG*, Spitaler fmi AG, Spital STS AG und SRO AG.”

Zu den Fragen 1 und 2

Mit Blick auf die Verhaltnisméssigkeit des Aufwands fir die Erstellung der Interpellationsantwort hat

der Regierungsrat entschieden, die Fragen 1 und 2 fir das Geschéftsjahr 2016 zu beantworten. Die

Antwort beruht auf Angaben der betroffenen Unternehmen, die teilweise auch deren Geschéftsbe-

richten entnommen werden kdnnen. Analog zu den rechtlichen Anforderungen an den Vergitungsbe-

richt eines boérsenkotierten Unternehmens werden die Vergitung der gesamten Geschéftsleitung und
jene des am héchsten entschadigten Geschéftsleitungsmitglieds bericksichtigt. Die beiden bérsenko-
tierten kantonalen Beteiligungsgesellschaften BKW AG und BEKB AG unterstehen den Vorgaben der

Verordnung gegen tbermassige Vergutungen bei bérsenkotierten Aktiengesellschaften (VegiV).

Im Jahr 2016 haben die eingangs erwdhnten Unternehmen die vom Bund bei seinen Unternehmen

angesetzten Hochstwerte mit den folgenden Ausnahmen eingehalten:

— Der variable Lohnanteil des am hdchsten entschadigten Geschéftsleitungsmitglieds der BKW AG
lag 2016 hoher als 50 Prozent der fixen Vergutung. Der variable Lohnanteil setzte sich zusammen
aus einem kurzfristigen variablen Anteil in bar sowie einer langfristigen Erfolgsbeteiligung in Form
von gebundenen Aktien. Fur Einzelheiten wird auf den Vergitungsbericht der BKW AG verwiesen.

— Der variable Lohnanteil der gesamten Geschaftsleitung sowie des am hdchsten entschadigten
Geschéftsleitungsmitglieds der BEKB AG lag 2016 knapp tber 50 Prozent. Ein Teil der variablen
Vergltung wurde in Form von Aktien ausgerichtet, die wie bei allen Mitarbeitenden der BEKB AG
wahrend funf Jahren gesperrt sind. Die BEKB AG hat unabhangig von der Interpellation ent-
schieden, diesen variablen Anteil an Aktien ab dem Geschéaftsjahr 2017 zu einem fixen Anteil ab-
zuandern, womit die BEKB AG ab 2017 von dem vom Bund postulierten Hochstwert von 50 Pro-
zent nicht mehr betroffen ware.

— Bei der Regionalspital Emmental AG Uberstiegen 2016 die Nebenleistungen der gesamten Ge-
schéftsleitung und des héchsten entschadigten Geschaftsleitungsmitglieds den Wert von 10 Pro-
zent des fixen Lohnes.

Zu Frage 3

Nach Ansicht des Regierungsrates sollten die kantonalen Beteiligungsgesellschaften ein faires,

sorgfaltig austariertes Lohnsystem anwenden, ihre Vergitungen marktgerecht festlegen und bei den

Spitzenléhnen Mass halten. Die Antwort auf die Fragen 1 und 2 zeigt, dass die Lohnanteile der va-

riablen Vergitung und der Nebenleistungen nur bei sehr wenigen Unternehmen die vom Bund an-

gewendeten Héchstwerte Gberschreiten wirden.

Wie der Regierungsrat bereits in seiner Antwort auf die Motion 185-2015 Machado Rebmann (Bern,

GPB-DA) «Chefldhne in den staatsnahen Betrieben dirfte die Gehdlter der Regierungsmitglieder

nicht Ubersteigen!» dargelegt hat, lehnt der Regierungsrat es entschieden ab, politisch in die Ge-

haltssysteme der kantonalen Beteiligungsgesellschaften einzugreifen.
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B Die Geschéftsleitung der Immobiliengesellschaft Wankdorfplatz AG wird mit einer Jahrespauschale fir die Geschéfts-, Buch- und

Sekretariatsfuhrung entschéadigt.

Bei der Spital Netz Bern Immobilien AG handelt es sich um einen juristischen Mantel fir das Eigentum an den Spitalimmobilien der
ehemaligen Spital Netz Bern AG. Sie beschéftigt kein Personal mehr und weist deshalb keine Entschédigungen aus.

Mit der Auslagerung der kantonalen Psychiatriebetriebe aus der Kantonsverwaltung gehéren neu zuséatzlich auch die Réseau santé
mentale SA, die PZM Psychiatriezentrum Munsingen AG und die Universitére Psychiatrische Dienste Bern (UPD) AG dazu. Da die
Auslagerung per 1. Januar 2017 erfolgte und vorliegend auf das Geschéftsjahr 2016 abgestitzt wird (vgl. Antwort zu den Fragen 1
und 2), wurden die Regionalen Psychiatrischen Dienste nicht berlicksichtigt.
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Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt der U55/(U50)-jahrigen Arbeitnehmenden und Proble-
matik der Langzeitarbeitslosen in Verbindung mit der steigenden Sozialhilfebezlgerrate von
alteren Personen im Kanton Bern

Die Ist-Situation und Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt der U55/(U50)-jahrigen Arbeitnehmen-
den und die Problematik der Langzeitarbeitslosigkeit im Kanton Bern sollen etwas analysiert und
beleuchtet und mdgliche Losungsvorschlage aufgezeigt werden.

Die Zahlen der (frisch) ausgesteuerten Personen, die auch nach fast zwei Jahren intensiver Ar-

beitssuche und Bezug von Arbeitslosengeldern am Schluss noch immer ohne Job dastehen, spre-

chen eine deutliche Sprache. Beinahe 30 Prozent der Ausgesteuerten sind namlich tber 50 Jahre
alt. Die Zahl der alteren Sozialhilfebeziiger steigt stetig. Gerade in Bern nahm die Sozialhilfebezu-
gerrate in der Alterskategorie 56—64 Jahre am starksten zu.

Die Ausgesteuerten wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, ist oft ein schwieriges Unter-

fangen, obwohl viele von ihnen auch top ausgebildet, erfahren und bestens qualifiziert sind. Gerade

auch vor dem Hintergrund der demografischen Situation und deren zukiinftigen Entwicklung inte-
ressiert es besonders, mit welchen konkreten Massnahmen man wieder eine bessere Partizipation
der alteren Arbeitnehmenden erreichen kann.

Kann es im Interesse des Kantons und des Regierungsrates sein, dass arbeitswillige, qualifizierte,

gesunde, potentielle Arbeitnehmende bei der Sozialhilfe landen oder — noch schlimmer — dort auch

verbleiben wiirden? Sieht der Regierungsrat diesbeztiglich nicht auch dringlichen Handlungsbedarf?

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist dem Regierungsrat bewusst, dass wir schon lange ein schwelendes Problem der U55-
jahrigen (z. T. sogar U50-jahrigen) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Arbeitssuche im
Kanton Bern haben?

2. Gedenkt der Regierungsrat, konkrete geeignete Massnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit
und Austeuerung von Personen, insb. in der Alterskategorie U55, im Kanton Bern zu ergreifen?

3. Welche konkreten Massnahmen sdhe der Regierungsrat als sinnvoll an, um dieser Problematik
zu begegnen und die Situation zu entscharfen?

4. Ist der Regierungsrat diesbeziiglich bereits mit Amtern oder Organisationen im Austausch, wenn
ja, mit welchen und inwiefern?

5. Weiss der Kanton Bern, wie viele Langzeitarbeitslose (1-2 Jahre arbeitslos) es in welchen Al-
terskategorien gibt? Gibt es noch andere Alterskategorien, ausser der U50-Kategorie, die beson-
ders von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind? Wie viele dieser Langzeitarbeitslosen beziehen
neben dem Arbeitslosengeld zusatzlich noch Sozialhilfe? Wie viele Ausgesteuerte gibt es unge-
fahr im Kanton Bern? Wie gross ist der Anteil an U50-Ausgesteuerten?

6. Die Sozialhilfebeziigerrate in der Alterskategorie 56—64 Jahre nahm am starksten zu. Wie kénnte
der Regierungsrat der steigenden Sozialhilfebezlgerrate von alteren Personen im Kanton Bern
Einhalt gebieten?

7. Mit welchen Massnahmen will der Regierungsrat das Potential der alteren Arbeithehmenden
wieder besser abschépfen kdnnen, anstatt diese Menschen in die Sozialhilfe zu verlagern?

Antwort des Regierungsrats

Der Kanton Bern beschaftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema. Die Interpellation ist
eine Gelegenheit, einen Uberblick zu geben und die wichtigsten Zahlen zusammenzufassen. Die
Interpellation spricht einerseits die Arbeitslosenversicherung an, anderseits die Sozialhilfe. Die bei-
den Bereiche verfolgen unterschiedliche Ziele und beruhen auf verschiedenen Rechtsgrundlagen.
Deshalb unterscheiden sich auch die erhobenen Daten und kdnnen nur beschrankt miteinander
verknlpft werden. Aufgrund der demographischen Entwicklung nahm der Anteil der tber 50-
jahrigen Personen an der Erwerbsbevolkerung in den letzten Jahren zu. Somit steigt auch die Zahl
der alteren Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder Sozialhilfe beziehen. Dieser Trend
wird sich fortsetzen — im Kanton Bern wie auch in der Schweiz.

Die Schweiz weist im Vergleich mit andern Landern eine hohe Beschéftigung und eine geringe Ar-
beitslosigkeit aus. Im Kanton Bern liegt die Arbeitslosenquote zudem unter dem Schweizer Durch-
schnitt. Doch auch bei dieser glinstigen Ausgangslage gibt es altere Menschen, die Schwierigkeiten
haben, eine passende Stelle zu finden und ein ausreichendes Erwerbseinkommen zu erzielen. Ver-
schiedene Faktoren sind dafur verantwortlich, nicht nur das Alter. Fur die Integration in den Ar-
beitsmarkt sind beispielsweise die berufliche Qualifikation oder der Bildungsgrad ebenfalls wichtig.



Das Risiko fur altere Personen arbeitslos zu werden ist zwar unterdurchschnittlich, es dauert aber
im Durchschnitt langer, bis sie wieder eine Stelle gefunden haben. Deshalb ist ihr Anteil an den
Langzeitarbeitslosen stark erhéht; ihr Anteil an den ausgesteuerten Personen entspricht wieder an-
nahernd ihrem Anteil an der Erwerbsbevilkerung. Bereits 2009 hat die Volkswirtschaftsdirektion
Anlasse fur Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durchgefuhrt, um die Integration &lterer Arbeitneh-
mender in den Arbeitsmarkt zu férdern. Auch auf Bundesebene ist die Erwerbsbeteiligung der alte-
ren Arbeitnehmenden ein wichtiges Thema. Sie ist eines der vier Handlungsfelder der Fachkrafteini-
tiative, die im Jahr 2011 lanciert wurde.?®
Das Arbeitslosenversicherungsgesetz?’ bildet die Grundlage fiir die Ausrichtung von Leistungen an
Personen, die ihre Stelle verloren haben und bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) versichert
sind. Ziel der ALV ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die Uberbriickung der Ar-
beitslosigkeit. Die ALV sieht folgende Leistungen vor:
— Ausrichtung von Taggeldern durch die Arbeitslosenkassen;
— individuelle Beratung durch das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV);
— bei Bedarf arbeitsmarktliche Massnahmen wie Weiterbildungen, Einarbeitungszuschiisse oder
Programme zur voribergehenden Beschéftigung
Die Anzahl der Taggelder tragt der Tatsache Rechnung, dass é&ltere Arbeitslose wesentlich mehr
Mihe haben, wieder im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Arbeitslose, die alter als 55 Jahre sind, kon-
nen maximal 520 Taggelder beziehen. Der Bundesrat hat zudem fir Versicherte, die innerhalb der
letzten vier Jahre vor Erreichen des AHV-Rentenalters arbeitslos geworden sind, den Anspruch um
hochstens 120 Taggelder erhéht.?® Die offentliche Arbeitsvermittiung im Kanton Bern — wahrge-
nommen durch die 14 Uber das gesamte Kantonsgebiet verteilten Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) — konzentriert sich auf die individuellen Bedirfnisse der Stellensuchenden, dies un-
abhangig vom Alter.
Kennzahlen zur Arbeitslosigkeit sind umfassend verfiigbar. Sie lassen sich unter anderem unter-
scheiden nach Geschlecht, Alter, Wirtschaftszweig und Dauer der Arbeitslosigkeit. Der Kanton pu-
bliziert monatlich eine Medienmitteilung zur «Situation auf dem bernischen Arbeitsmarkt». Der jahr-
lich publizierte Bericht des beco Berner Wirtschaft «Lage auf dem Arbeitsmarkt»2° gibt einen Uber-
blick Uber die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Volkswirtschaftsdirektion bzw. das beco Ber-
ner Wirtschaft weist zusammen mit der monatlichen Medienmitteilung zur «Situation auf dem berni-
schen Arbeitsmarkt» die Arbeitslosenstatistik fiir den Kanton Bern aus und publiziert die entspre-
chenden Kennzahlen nach Alterskategorien (15-19 Jahre, 20-24 Jahre, 25-49 Jahre, 50 und é&lter).
Im Jahr 2016 wurden im Kanton Bern 3 572 Personen ausgesteuert®®, davon waren 31.3 Prozent
Uber 50 Jahre alt®. Die ausgesteuerten Personen sind im System der Arbeitslosenversicherung
nicht mehr erfasst. Wie hoch der Bestand der ausgesteuerten Personen im Kanton Bern ist und
welcher Alterskategorie sie angehoren, lasst sich deshalb nicht beziffern.
Das kantonale Sozialhilfegesetz* bildet die Grundlage fiir die Ausrichtung von Sozialhilfe. Sie ist im
Gegensatz zu den Leistungen der ALV bedarfsabhangig. Bedulrftige Personen, die flr ihren Le-
bensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kénnen, ha-
ben Anspruch auf Sozialhilfe. Umgekehrt erhalten Personen keine Sozialhilfe, wenn sie fir ihren
Lebensunterhalt selber aufkommen kdnnen. Deshalb erhalten nicht alle Personen, die ausgesteuert
werden Sozialhilfe. Zum Teil finden sie auch nach Ablauf der Taggeldzahlungen durch die ALV wie-
der eine Stelle oder sie haben private Mittel, auf die sie zugreifen kénnen.
Der Kanton Bern verfligt einerseits Uber Angaben der Sozialhilfebeziehenden, wie Alter, Ge-
schlecht, Nationalitat etc. (Sozialhilfestatistik des BFS), andererseits sind auch umfassende Kenn-
zahlen zur finanziellen Situation verfligbar. Die wichtigsten Informationen werden jahrlich mit der

% Website des SECO zum Thema «éltere Arbeithehmende»: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---

wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/arbeitsmarkt/aeltere-arbeitnehmende.html

Bundesgesetz uber die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschéadigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz,
AVIG, SR 837.0)

vgl. Art. 41b der Verordnung vom 31. August 1983 Uber die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschadigung
(Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV, SR 837.02)
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/downloads_publikationen.assetref/dam/documents/VOL/BECO/de/Arbeit/bec o-
arbeit-bericht-arbeitsmarktlage_DE.pdf

Bei den Ausgesteuerten handelt es sich um Personen, bei denen der Anspruch auf Taggelder aus der Arbeitslosenversicherung
ausgeschopft ist.

Quelle: SECO Arbeitsmarktstatistik

Gesetz Uber die offentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG, BSG 860.1)
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«Berichterstattung wirtschaftliche Hilfe»* durch die GEF publiziert. Im Jahr 2015 waren 28.7 Pro-

zent der Sozialhilfebeziehenden im Kanton Bern erwerbstatig, 34.2 Prozent erwerbslos und

37.1 Prozent zéhlten zu den Nichterwerbspersonen. Angaben zur Dauer der Arbeitslosigkeit sind

nicht verfiighar®,

Zu den Fragen nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung:

1. Das Thema ist dem Regierungsrat seit langerem bekannt.

2. Der Regierungsrat wird die laufenden Massnahmen der Arbeitslosenversicherung wie auch der
Sozialhilfe weiter fuhren.

3. Vgl. Antwort zu Frage 2.

4. Die beiden zustandigen Direktionen arbeiten eng zusammen und sind im Rahmen ihrer Arbeit mit
zahlreichen Amtern und Organisationen im Austausch.

5. Zu den verlangten Zahlen kénnen folgende Aussagen gemacht werden:

— Im Jahr 2016 waren im Kanton Bern durchschnittlich 2517 Personen oder 16.5 Prozent der Ar-
beitslosen langzeitarbeitslos (d. h. [Anger als 1 Jahr arbeitslos). In der Alterskategorie 15—-19 Jah-
re waren 4 Personen langzeitarbeitslos, in der Kategorie 20—24 Jahre 35 Personen, in der Kate-
gorie 25-49 Jahre 1320 Personen und in der Kategorie Giber 50 Jahre 1158 Personen.

— Nur die Alterskategorie der Uber 50-jahrigen Personen war besonders von Langzeitarbeitslosig-
keit betroffen. 27 Prozent der Uber 50-jahrigen Arbeitslosen waren langzeitarbeitslos, bei den Ub-
rigen Alterskategorien waren es jeweils weniger als 15 Prozent.

— Wie viele Langzeitarbeitslose Sozialhilfe beziehen, wird nicht erhoben.

— Der Bestand der Ausgesteuerten im Kanton Bern wird nicht erhoben.

— Im Jahr 2016 wurden im Kanton Bern 3572 Personen ausgesteuert, davon waren 31.3 Prozent
tber 50 Jahre alt.

6. Wie bereits erwahnt, setzt sich der Kanton Bern im Vollzug des AVIG dafiir ein, dass auch altere
Arbeitnehmende wieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden. Im Hinblick auf die bevorste-
hende Teilrevision des Sozialhilfegesetzes werden zudem neue Angebote fur &ltere Sozialhilfe-
beziehende entwickelt.

7. vgl. Antwort zu den Fragen 2 und 6.
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Verschiebung der Kantonszugehdrigkeitsabstimmungen in Belprahon und Sorvilier

Am vergangenen 7. Juli teilte der Regierungsrat mit, dass die fiir den 17. September 2017 geplan-
ten Abstimmungen Uber die Kantonszugehdérigkeit der beiden Gemeinden Belprahon und Sorvilier
unter einwandfreien Bedingungen ablaufen missten. Wie schon bei der Abstimmung in Moutier
wuirden auch in diesem Fall einige Massnahmen getroffen, um allfallige Unregelmassigkeiten aus-
zuschliessen. Diese Massnahmen wurden 6ffentlich bekanntgegeben.

Paradoxerweise hat die Kantonsregierung jedoch ein grundlegendes und heikles Element ver-
schwiegen, und zwar die Rechtsunsicherheit, die zum Zeitpunkt des Urnengangs in den beiden Ge-
meinden herrschen wird. Es sei insbesondere daran erinnert, dass das Abstimmungsersuchen der
Gemeinde Belprahon Eventualcharakter hat. Das bedeutet, dass die Gemeinde nur lber ihre eigene
Kantonszugehdrigkeit abstimmen will, wenn sich ihre Nachbargemeinde Moutier fiir einen Wechsel
zum Kanton Jura entscheidet. Moutier hat sich am 18. Juni 2017 in der Tat fur einen Kantonswech-
sel entschieden. Auch wenn die zwo6lf grotesken Abstimmungsbeschwerden, die eingegangen sind,

B http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.html

4 Quelle: BFS Sozialhilfestatistik
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aussichtslos sind, so wird der demokratische Entscheid Moutiers dann, wenn die Gemeinden Bel-

prahon und Sorvilier an die Urne gerufen werden, formell sehr wahrscheinlich noch nicht rechtskraf-

tig sein. Die Stimmberechtigten dieser beiden Gemeinden werden somit nicht in Kenntnis aller Tat-
sachen Uber ihre Zukunft befinden kdnnen.

Diejenigen, die heute Beschwerde gegen die Abstimmung von Moutier fuhren, haben vor der Ab-

stimmung o6ffentlich dazu aufgerufen, das Abstimmungsergebnis zu respektieren. Hoffnungslos un-

ternehmen sie heute alles, um das Ergebnis in Frage zu stellen. Diese Haltung als schlechte Verlie-
rer bezweckt aber auch, bei den Stimmberechtigten der beiden Gemeinden, die aufgerufen sind,

Moutier in den Kanton Jura zu folgen, Verwirrung zu stiften und Zweifel zu streuen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Artikel 5 Absatz 3 des Gesetzes betreffend die Durchfiihrung von Abstimmungen Uber die Kan-
tonszugehdrigkeit bernjurassischer Gemeinden (KBJG) sieht vor, dass, wenn die Gemeindeab-
stimmungen an zwei Abstimmungsterminen stattfinden, der erste Termin [jener fir Moutier] in-
nerhalb von zwolf Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes und der zweite [jener fur Belprahon
und Sorvilier] innerhalb von drei Monaten nach dem ersten Abstimmungstermin anzusetzen ist.
Als verantwortungsvolle Behérde hat der Grosse Rat Rechtsmittel gegen das Ergebnis der ers-
ten Abstimmung [jene in Moutier] vorgesehen. Wie sorgt er aber dafiir, dass die Rechtslage zum
Zeitpunkt der zweiten Abstimmung [jene in Belprahon und Sorvilier] bekannt sein wird? Erhalt der
Regierungsstatthalter zusatzliche Mittel, so dass die Beschwerden innerhalb von Fristen behan-
delt werden kdnnen, die mit den Bestimmungen des Gesetzes kompatibel sind?

2. Artikel 5 Absatz 4 des KBJG sieht vor, dass die betroffenen Gemeinden die Abstimmungstermine
in gegenseitiger Absprache festlegen bzw. dass die Termine — kdnnen sich die Gemeinden nicht
einigen — durch den Regierungsrat bestimmt werden. Sollte der Regierungsstatthalter nicht in der
Lage sein, die Beschwerden innerhalb der mit dem Gesetz kompatiblen Fristen zu behandeln,
wirde es dann die Kantonsregierung in Betracht ziehen, die Urnengange von Belprahon und
Sorvilier zu verschieben, bis die Rechtslage in Bezug auf Moutier bekannt ist?

3. Ist die oben erwahnte Rechtsunsicherheit ein hinreichender Grund fur eine Beschwerde gegen
die Durchfiihrung der Abstimmungen vom 17. September 20177

4. Die Medien haben berichtet, dass sechs der zwolf eingereichten Beschwerden von Marcelle
Forster stammen. Hat die Prasidentin des Bernjurassischen Rats Kontakt mit der Regierung oder
der Staatskanzlei aufgenommen, bevor sie ihre Beschwerden eingereicht hat? Haben die berni-
schen Behorden sie darin bestarkt oder haben sie versucht, sie davon abzuhalten?

Begriindung der Dringlichkeit: vorgesehene Fristen.

Antwort des Regierungsrats

Vorbemerkung

Artikel 5 Absatz 3 des Gesetzes betreffend die Durchfiihrung von Abstimmungen Uber die Kantons-
zugehorigkeit bernjurassischer Gemeinden (KBJG) sieht in der Tat vor, dass bei zwei Abstim-
mungsterminen der zweite dieser Termine innerhalb von drei Monaten nach dem ersten stattzufin-
den hat. Der Regierungsrat hatte in seinem urspriinglichen Antrag eine Regelung vorgeschlagen,
wonach der zweite Abstimmungstermin innerhalb von sechs Monaten nach Eintreten der Rechts-
kraft der Ergebnisse der ersten Abstimmung anzusetzen sei. Im Anschluss an die Kommissionsbe-
ratung schloss er sich dann der Kommission an, welche die Frist von sechs Monaten auf drei Mona-
te verklrzte, dabei aber wiederum den Beginn des Fristenlaufs auf den Zeitpunkt der Rechtskraft
des Ergebnisses der ersten Abstimmung festlegte. In der Folge anderte der Grosse Rat auf Antrag
der Deputation das Konzept: Er behielt die kurze Frist von drei Monaten bei, legte aber fest, dass die
Frist bereits am Tag nach der ersten Abstimmung zu laufen beginnt. Wie dem Abstimmungsprotokoll
entnommen werden kann, erfolgte diese Anderung einstimmig und mit Zustimmung auch der Interpel-
lantin. Der Vertreter des Regierungsrates hatte sich fiir die Variante der Kommission ausgesprochen,
um den kleinen Gemeinden im Falle von Beschwerden eine Abstimmung in Kenntnis des erwahrten
Ergebnisses von Moutier zu erméglichen. Er hatte im Grossen Rat aber kein Gehoér gefunden.

Frage 1

Angesichts der grossen Zahl von Beschwerden sowie der fir ihre Behandlung erforderlichen Zeit,
muss trotz der zuséatzlichen Ressourcen, die dem Regierungsstatthalter zu Verfligung gestellt wur-
den, davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeentscheide nicht bis am 17. September
2017 vorliegen werden. Der Regierungsrat bedauert dies. Er hat jedoch angesichts der vom Grossen
Rat bewusst geschaffenen Rechtslage keine Moglichkeit, den Gemeinden Belprahon und Sorvilier zu



ermoglichen, in Kenntnis der Rechtslage und des vom Gemeinderat von Moutier erwahrten Ab-
stimmungsergebnisses abzustimmen.

Frage 2

Der von der Interpellantin angerufene Artikel 5 Absatz 4 KBJG ist im vorliegenden Fall nicht rele-
vant. Gemass dieser gesetzlichen Grundlage héatte der Regierungsrat nur dann eingreifen konnen,
wenn sich die Gemeinden nicht auf ein Abstimmungsdatum hétten einigen konnen. Artikel 5 Ab-
satz 3 KBJG schreibt hingegen klar vor, dass die zweite Abstimmung innerhalb von drei Monaten
nach der ersten Abstimmung stattfinden muss (im vorliegenden Fall also bis spatestens am
17. September 2017). Die Regierung hat unter diesen Voraussetzungen keine Mdglichkeit, die Ur-
nengénge von Belprahon und Sorvilier zu verschieben.

Frage 3

Die den Stimmberechtigten von Belprahon und Sorvilier vorgelegte Abstimmungsfrage ist klar und
unmissverstandlich. Das eingeleitete Verfahren entspricht exakt den im KBJG festgelegten Vorga-
ben. Es ist nicht am Regierungsrat, Uber die Rechtsgiltigkeit allfalliger Beschwerdegriinde zu urtei-
len. Dies lage gegebenenfalls in der alleinigen Zustandigkeit der Verwaltungsjustizbehoérden. Der
Regierungsrat hat nur die Anwendung des KBJG, dessen Bestimmungen klar und unmissverstand-
lich sind, zu Gberwachen.

Frage 4

Die Frage betrifft hAngige Beschwerdeverfahren, zu denen sich der Regierungsrat nicht aussern
kann. Die Prasidentin des BJR steht aufgrund ihrer Funktion punktuell in Kontakt mit der fur die Ju-
rafrage zustandigen Staatskanzlei. Absprachen im Hinblick auf die erwahnten Beschwerdeverfahren
haben nicht stattgefunden.

Geschaft 2017.RRGR.538

Vorstoss-Nr.: 195-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 04.09.2017
Eingereicht von: SP-JUSO-PSA (Dunning, Biel/Bienne)
(Sprecher/in)

SP-JUSO-PSA (Hamdaoui, Biel/Bienne)

Weitere Unterschriften: 6
Dringlichkeit gewahrt: Ja 07.09.2017
RRB-Nr.: 1175/2017 vom 01. November 2017
Direktion: Gesundheits- und Firsorgedirektion

Was ist los am Spitalzentrum Biel?

Am 31. August 2017 berichteten die Medien, dass der Vorsitzende der Geschéftsleitung der Spital-
zentrum Biel AG frither als geplant von all seinen Funktionen im Spitalzentrum Biel (SZB) zurtickzu-
trete, weil sich die Geschéftslage momentan nicht wie gewtnscht entwickle. Dies ist besorgniserre-
gend, vor allem, weil wir gehdrt haben, dass es bereits viele Kiindigungen gegeben hat und dass es
in n&chster Zeit noch weitere Kiindigungen geben soll.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

Wie viele Personen haben seit Januar 2017 ihre Kiindigung eingereicht?

Welche Hauptgriinde wurden genannt?

Welches sind die finanziellen Auswirkungen dieser Situation?

Welche Auswirkungen hat dies auf die Leistungen? (Sollen Leistungen wegen Personal- oder
Kompetenzmangel gestrichen werden?)

Was sind die Folgen fur das verbleibende Personal?

Was sind die Folgen fir die Patientinnen und Patienten?

Was sind die Auswirkungen auf das zweisprachige Leistungsangebot?

. Welche Massnahmen wird der Verwaltungsrat ergreifen?

Begrundung der Dringlichkeit: Die derzeitige Situation ist zum Nachteil der Patientinnen und Patien-
ten sowie des medizinischen Personals und schadet dem Ruf des Spitalzentrums Biel. Es ist drin-
gend angezeigt, die Situation zu klaren und entsprechend zu handeln.

PoONPE
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Antwort des Regierungsrats

Einleitend sei erwahnt, dass es sich bei der Spitalzentrum Biel AG (SZB AG) um eine rechtlich
selbststandige Unternehmung handelt, welche nach Artikel 25 des Spitalversorgungsgesetzes vom
13. Juni 2013 [SpVG; BSG 812.11] eigenverantwortlich handelt und betriebswirtschaftliche Hand-
lungsspielraume ausnitzt. Der Kanton Bern halt an der SZB AG die Aktienmehrheit, die Stiftung
Wildermeth halt als Minderheitsaktionérin einen Aktienanteil von weniger als einem Prozent.

Der Kanton steuert die Spitalversorgung primar tGber die im SpVG und im Bundesgesetz Uber die
Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) vorgegebenen Instrumente (Versorgungsplanung, Spitallis-
te und Jahresleistungsvertrage).

Zur Frage 1:

Vom 1. Januar 2017 bis zum 31. August 2017 haben 144 Mitarbeitende gekundigt (inklusive Friih-
pensionierungen).

Zur Frage 2:

Zu den Hauptgrunden sind keine Angaben mdglich, weil die Grinde nicht zentral erfasst und aus-
gewertet werden.

Zur Frage 3:

Der Weggang von Kaderarztinnen und -arzten kann zu finanziellen Einbussen fiihren, weil sich Pa-
tientinnen und Patienten und zuweisende Arztinnen und Arzte ebenfalls neu orientieren. Die Ein-
bussen werden grosser, wenn kurzfristig mehrere Kaderarztinnen und -arzte kiundigen. Davon ist
die SZB AG derzeit betroffen.

Zur Frage 4:

Die SZB AG hat ihr Leistungsangebot in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und die
Zahl der Fachspezialistinnen und -spezialisten, insbesondere Arztinnen und Arzte, deutlich erhéht.
Bei personellen Wechseln wird das Leistungsangebot grundsétzlich aufrechterhalten. Dazu werden
sowohl interne Fachpersonen als auch Belegarztinnen und -arzte sowie andere externe Spezialis-
tinnen / Spezialisten eingesetzt.

Zur Frage 5:

Personelle Abgange werden so rasch wie mdglich ersetzt. Voribergehend tbernehmen Mitarbei-
tende die anfallenden Arbeiten (Zusatzaufgaben, Mehrarbeit, temporare Erh6hung des Beschafti-
gungsgrads).

Zur Frage 6:

Die intern systematisch gemessene Patientenzufriedenheit hat im Jahr 2017 gegeniber dem
Jahr 2016 zugenommen. Im Einzelfall ist denkbar, dass die Patientenzufriedenheit bei Personal-
wechseln nicht mehr gleich hoch ist. Mdgliche Grinde kdnnen sein, dass der neue Fachspezialist
beziehungsweise die neue Fachspezialistin beispielsweise in der Behandlung andere Akzente setzt
oder ganz grundsatzlich aufgrund des Wechsels der Bezugspersonen das Vertrauensverhaltnis zu
den behandelnden Personen neu aufgebaut werden muss.

Zur Frage 7.

Das zweisprachige Leistungsangebot ist gewéhrleistet und wird durch das Label du bilinguisme
bestétigt. Neue Mitarbeitende werden in der Zweisprachigkeit intensiv geférdert, damit das Niveau
gehalten oder rasch wieder erreicht wird.

Zur Frage 8:

Der Verwaltungsrat hat auf die Situation umgehend reagiert und geeignete Massnahmen beschlos-
sen, welche derzeit umgesetzt werden. Sie wirken sich unmittelbar auf die Fihrungsstrukturen aus.
Davon erhofft sich der Verwaltungsrat eine nachhaltige Stabilisierung des Personalbestandes sowie
eine deutliche Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit zum Wohle der Patientinnen und Patienten.



Geschaft 2017.RRGR.100

Vorstoss-Nr.: 031-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 17.02.2017
Eingereicht von: Gnégi (Jens, BDP) (Sprecher/in)

Schenk-Anderegg (Schupfen, BDP)
Etter (Treiten, BDP)

Weitere Unterschriften: 0
Dringlichkeit gewahrt: Nein 23.03.2017
RRB-Nr.: 886/2017 vom 30. August 2017
Direktion: Gesundheits- und Fursorgedirektion

Wann wird das Spitalzentrum Biel endlich saniert?

Am 21. November 2011 hat der Grosse Rat mit 115 Ja- gegen 0 Nein-Stimmen bei 9 Enthaltungen

einem Kredit in der H6he von 84,7 Mio. Franken zur Sanierung des Spitalzentrums Biel zugestimmit.

Heute, mehr als 5 Jahre spater, ist diese Sanierung noch immer nicht vollzogen. Dies, obschon der

Regierungsrat schon damals den dringenden Handlungsbedarf erkannt hat. Im Vortrag des Regie-

rungsrates zum Geschéft findet man die Aussagen: «...es droht ein Wertzerfall» und «einige Ge-

baudeteile entsprechen den heutigen Anforderungen in keiner Weise...»

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Warum ist diese aussergewdhnliche Verzégerung entstanden?

2. Welche Umsténde verhindern bis heute die Umsetzung der Sanierung?

3. Wie sieht der Zeitplan betreffend Sanierung aus?

4. Was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen, damit die dringend ndtigen Sanierungen rasch
realisiert werden kdnnen?

Begriindung der Dringlichkeit: Die Sanierung muss nun rasch an die Hand genommen werden,

weshalb der Regierungsrat hier zu einer schnellen Stellungnahme angehalten ist.

Antwort des Regierungsrats

Zu Frage 1 und 2

Daflr gibt es aus Sicht der SZB AG drei hauptsachliche Grinde:

a. Aufgrund der grossen Veranderungen im Gesundheitswesen in den letzten Jahren, insbesondere
der Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung, hat sich die SZB AG entschlossen, das Projekt
in den Jahren 2012/2013 einer Validierung zu unterziehen. Die Validierung der SZB AG hat er-
geben, dass das Projekt trotz veranderter Rahmenbedingungen den Anforderungen im Wesentli-
chen nach wie vor entspricht, gewisse Anpassungen aber sinnvoll sind. Gleichzeitig entschied
sich die SZB AG, das Projekt zu erganzen und verschiedene ambulante Dienstleistungszonen
mit eigenen finanziellen Mittel ebenfalls zu erneuern.

b. Ende 2013 wurde bei der Stadt Biel das Baugesuch fir das ergénzte Projekt eingereicht. Auf-
grund diverser Einsprachen dauerte es bis im Frihjahr 2016, bis die Baubewilligung mit Auflagen
erteilt wurde. Die Auflagen stehen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Bauprojekt, son-
dern mit dem bewilligten Fahrtenkontingent zum Spital.

c. Um eine aktuelle Gesamtiibersicht Uber alle vom Grossen Rat bewilligten Teilprojekte zu erhal-
ten, beauftragte die GEF die SZB AG am 3. Februar 2016, samtliche Teilprojekte auf den neus-
ten Planungsstand nachzufiihren. Bis zu diesem Zeitpunkt plante die SZB AG eine etappenweise
Bewilligung der Projektdnderungen durch die GEF. Dies flihrte zu einer weitgehenden Neuaus-
richtung der Planungsarbeiten, weg von einem etappierten und hin zu einem umfassenden Nach-
fuhren aller vom Grossen Rat genehmigten Teilprojekte. Diese Arbeiten sind nun im Gang.

Zu Frage 3

Aus Sicht der SZB AG ist die Freigabe des Kredites des Kantons fur die Realisierung der Gesamt-

erneuerung per Ende 2017 geplant. 2018 sind die Ausschreibung und der Baubeginn der ersten

Etappe geplant.

Da es sich um die Realisierung verschiedener Teilprojekte und um eine Erneuerung unter laufen-

dem Betrieb handelt, werden sich die Bauarbeiten tGber mehrere Jahre erstrecken. Die heutige Pla-

nung sieht einen Abschluss der Gesamterneuerung im Jahr 2022/2023 vor.



Zu Frage 4

Der Regierungsrat ist bezuglich der langen Zeit bis zur Realisierung des fir SZB AG ausserst wich-
tigen Projektes besorgt. Da sich seit Kreditbeschluss verschiedene Rahmenbedingungen geandert
haben und die Entwicklung im medizinischen Bereich rasch voranschreitet, prift der Regierungsrat
im Rahmen der — aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten eingeschrankten — Mdglichkeiten der
Steuerung die Optionen fur eine gute Versorgung der Bevolkerung und einen effizienten Einsatz der
offentlichen Mitteln.

Geschaft 2017.RRGR.326

Vorstoss-Nr.: 108-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 30.05.2017
Eingereicht von: Guntensperger (Biel/Bienne, glp)

(Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 1086/2017 vom 18. Oktober 2017
Direktion: Gesundheits- und Fursorgedirektion

Lohnsysteme fiir Chefarzte, leitende Arzte und Oberarzte an Berner Spitélern

Gemass Antwort des Regierungsrates vom 7. April 2017 auf die Interpellation 202-201635 existie-
ren fir Kaderarzte traditionelle Lohnsysteme, die vor allem friher in vielen Spitédlern angewendet
wurden. Sie wirden meist aus drei Lohnkomponenten bestehen:

1. Grundlohn

2. direkte Beteiligung an den Arzthonoraren fir die Behandlung von grund- und zusatzversicherten
ambulanten und stationaren Patientinnen und Patienten

3. direkte Beteiligung an den Leistungen fir die Behandlung von ambulanten Patientinnen und Pa-
tienten

Dabei sei der Grundlohn in der Regel kleiner als die direkt leistungsabhangigen Honorare.

Diese Beantwortung wirft neue Fragen auf. Bei der Beantwortung der genannten Interpellation wer-

den die variablen Lohnbestandteile von Kaderérzten, je nach Spital, mit 0 bis 6 Prozent angegeben.

Aus dem oben genannten Auszug der Interpellationsantwort ist ersichtlich, dass die leistungsab-

hangigen Honorare hoher als der Grundlohn sind. Somit sind in der Antwort (richtigerweise da so

angefragt) nur die Bonuszahlungen in den 0 bis 6 Prozent enthalten.

Nun sind in den Augen des Interpellanten natirlich die gesamten variablen und leistungsabhéangi-

gen Lohnbestandteile relevant, da sie unter Umstanden in direktem Zusammenhang mit einer unnoé-

tigen Mengenausweitung im stationdren und ambulanten Bereich der Spitéler stehen. Dies flihrt
unter Umstanden zu hoheren Gesundheitskosten, die weit liber die eigentlichen Salare der Arzte-
schaft hinausgehen.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der gesamten variablen Lohnanteile (Honorare, Boni) und
allenfalls anderer Vergutungen (Dozententétigkeit Pramien, Kick Backs usw.) an den Gesamt-
lbhnen der Chefarzte und leitenden Arzte (ausgeschlossen von der gesamten Anfrage sind Be-
legérzte) in den Berner Spitdlern (6ffentliche und private Spitaler, Aufzahlung wenn mdéglich)?

2. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der gesamten variablen Lohnanteile (Honorare, Boni und allen-
falls anderer Vergiitungen (Dozententatigkeit Pramien, Kick Backs usw.) an den Gesamtléhnen der
Oberéarzte in den Berner Spitélern (6ffentliche und private Spitaler, Aufzahlung wenn méglich.)?

3. Hat der Regierungsrat Kenntnis von weiteren leistungsabhéngigen Lohnbestandteilen? Wenn ja,
welche? Und sind sie in den Antworten auf Frage 1 und 2 enthalten?

Antwort des Regierungsrats

Bei den Berner Listenspitdlern gibt es in allen drei Leistungsbereichen (Akutsomatik, Rehabilitation
und Psychiatrie) Spitdler, welche Kaderéarzte mit einem Lohnsystem bestehend aus einer fixen und

35 Geschaftsnummer 2016.RRGR.925 vom 5. Oktober 2016



einer variablen Lohnkomponente entschadigen. Die Bandbreite der prozentualen variablen Lohnbe-
standteile variiert, unter Ausschluss der Belegarzte, zwischen O Prozent und 70 Prozent, je nach
Anstellungsart und Leistung der Arztinnen und Arzte.

Auf Anfrage bei den Berner Listenspitélern haben wir die folgenden Informationen (Selbstdeklarati-
on) zu den Lohnsystemen 2016 von Chefarzten, leitenden Arzten und Oberarzten erhalten. Es gilt
dabei anzumerken, dass offentliche und private Spitaler heute nicht mehr unterschieden werden.
Die aufgefiihrten Leistungserbringer sind fir alle Birger frei zugéngliche Listenspitdler, jedoch mit
unterschiedlicher Tragerschatft.

Zu Frage 1

Der variable Lohnanteil ist stark abh&ngig vom Versorgungsbereich und dem Leistungsangebot
eines Leistungserbringers.

Im Bereich der Akutsomatik gibt die Spitaler Frutigen Meiringen Interlaken AG an, dass die Chefarz-
te und leitenden Arzte nebst dem auf der Richtpositionsumschreibung basierenden Fixlohn einen
stark zwischen den medizinischen Disziplinen und den Fallzahlen variierenden variablen Lohnanteil
von in der Regel 50 Prozent erhalten. Die grossten Abweichungen betragen rund 30 Prozent Fixum
und rund 70 Prozent variable Vergitung, resp. 95 Prozent Fixum und rund 5 Prozent variable Ver-
gutung. Die Lindenhof AG und die Spitalzentrum Biel AG deklarieren einen variablen Lohnanteil von
je 3 Prozent bis 4 Prozent in Form von Gratifikationen und der Erreichung von Leistungszielen. Die
Hirslanden Bern AG gibt an, dass rund 7 Prozent der Lohnsumme der wenigen angestellten Kader-
arzte variabel, abhangig von der Zielerreichung der Gesamtunternehmung, entrichtet wird. Die Spi-
tal Region Oberaargau AG weist einen Prozentsatz von 12 Prozent fir Chefarzte und 9 Prozent fir
leitende Arzte aus, basierend auf der Zielerreichung im Geschaftsjahr und die Spital Simmental-
Thun-Saanenland AG gibt einen variablen Lohnanteil von 25 Prozent an. Die Insel Gruppe AG weist
39 Prozent variable Lohnanteile aus. Der Jahresdurchschnittswert bezieht sich rein auf die Ange-
stellten der Insel Gruppe AG, die Angestellten der Universitat Bern sind ausgeschlossen. Die pro-
zentualen Anteile der gesamten variablen Lohnanteile an den Gesamtlohnen der Chefarzte und
leitenden Arzte der Siloah AG machen 51 Prozent aus. Hier gilt es anzumerken, dass die Siloah AG
mit einem sogenannten Poolsystem arbeitet, welches die Kliniken explizit einem unternehmerischen
Risiko aussetzt. Die Klinikleitung kann einen Einnahmetberschuss zwar nach eigenem Ermessen
verwenden und die Arzteschaft daran beteiligen, ein allfalliger Aufwandsiiberschuss muss der Si-
loah AG aber durch die Klinik zurtickerstattet werden. Die Regionalspital Emmental AG entrichtet
einen variablen Anteil von 54 Prozent an die Chefarzte und leitenden Arzte sowie deren Stellvertre-
tende.

Im Bereich der Rehabilitation deklariert die Rehaklinik Hasliberg AG einen variablen Lohnanteil von
18 Prozent und die Berner Klinik Montana einen von 28 Prozent. Die Berner Reha Zentrum AG
weist einen durchschnittlichen variablen Lohnanteil von 44 Prozent und die Klinik Bethesda
Tschugg einen Anteil von 64 Prozent aus. Die Anteile variieren je nach den Honorarleistungen an
halbprivat- und privatversicherte Patienten und den Honoraren aus privatarztlicher Téatigkeit, aber
auch je nach Belegung der Kliniken.

Auch im Bereich der Psychiatrie bestehen variable Lohnbestandteile. So deklarieren die Privatklinik
Wyss AG sowie die Universitare Psychiatrische Dienste Bern AG jeweils einen variablen Anteil an
der Gesamtlohnsumme von 4 Prozent bis 5 Prozent. Die Klinik Stiftung fir ganzheitliche Medizin
Langenthal und die Privatklinik Meiringen AG weisen einen Prozentsatz von 10 Prozent bezie-
hungsweise 21 Prozent, bestehend aus ambulanten und stationaren Honoraren sowie Gutachterta-
tigkeiten, aus. Die Psychiatriezentrum Minsingen AG wird erstmals im Jahr 2018 eine variable Zu-
satzvergltung ausrichten, welche sich voraussichtlich im einstelligen Prozentbereich bewegen wird.
Die folgenden Leistungserbringer haben angegeben, dass keine variablen Lohnanteile oder andere
Vergiitungen an Chefarzte oder leitende Arzte entrichtet werden: Geburtshaus Luna AG, Hopital du
Jura bernois SA, Privatklinik Linde AG, Stiftung Diaconis, Reha- und Kurklinik Eden AG, Klinik
Schoénberg AG, Klinik Sidhang, Stiftung Klinik Selhofen, Klinik Wyssholzli, Réseau santé menta-
le SA und igs Soteria.

Zu Frage 2

Die variablen Lohnbestandteile der Oberarzte sind weitaus geringer als bei den Chefarzten und den
leitenden Arzten.

Im Bereich der Akutsomatik weisen die Spital Simmental-Thun-Saanenland AG, die Spitalzentrum
Biel AG, die Spital Region Oberaargau AG, die Lindenhof AG sowie die Siloah AG deklarieren einen
variablen Prozentsatz von jeweils O Prozent bis 4 Prozent. Die Regionalspital Emmental AG sowie
die Hirslanden Bern AG weisen variable Lohnbestandteile von 10 Prozent und die Insel Gruppe AG



von 12 Prozent aus. Auch hier werden die Angestellten der Universitat Bern ausgeklammert. Das
Abgeltungssystem der Siloah AG funktioniert fiir Oberarzte analog zum bei Chefarzten angewand-
ten System (vgl. Antwort auf Frage 1). Der Anteil betragt jedoch nur 12 Prozent.

Fiur den Bereich Rehabilitation sehen die Prozentsatze wie folgt aus: Die Berner Reha Zentrum AG
weist einen Anteil von 7 Prozent aus. Dieser setzt sich aus Nacht- und Wochenendzulagen, Zula-
gen auf Pikettdiensten und Ferienlohn sowie aus Pramien zusammen. Die Berner Klinik Montana
sowie die Klinik Bethesda Tschugg deklarieren einen prozentualen Anteil von maximal 17 Prozent,
abhangig von den Honorarleistungen an halbprivat- und privatversicherten Patienten.

Im Bereich der Psychiatrie deklariert die Universitare Psychiatrische Dienste Bern AG einen variab-
len Lohnanteil von unter 2 Prozent. Die Privatklinik Wyss AG weist 8 Prozent aus, die Privatklinik
Meiringen AG 15 Prozent. Die Anteile bestehen grossmehrheitlich aus ambulanten Honoraren und
Einnahmen durch Gutachtertatigkeiten. Die Klinik Stiftung fur ganzheitliche Medizin Langenthal fiihrt
einen variablen Anteil von 40 Prozent auf, welcher aus Einnahmen aus ambulanter Téatigkeit be-
steht. Je tiefer der Anstellungsgrad der Mitarbeitenden, desto hdher kann der variable Teil durch die
zusatzliche ambulante Téatigkeit sein. Die Psychiatriezentrum Munsingen AG behélt sich die Option
offen, einmal jahrlich Leistungspramien bis maximal 2000 Franken auszurichten.

Folgende Leistungserbringer entrichten keine variablen Lohnbestandteile an ihre Oberarzte: Spitaler
Frutigen Meiringen Interlaken AG (Anstellungsbedingungen gemass Gesamtarbeitsvertrag Berner
Spitaler und Kliniken), Geburtshaus Luna AG, Hopital du Jura bernois SA, Klinik Hohmad AG, Pri-
vatklinik Linde AG, Stiftung Diaconis, Reha- und Kurklinik Eden AG, Klinik Schénberg AG, Rehakli-
nik Hasliberg AG, igs Soteria, Klinik Siidhang, Stiftung Klinik Selhofen, Klinik Wyssholzli, Réseau
santé mentale SA und Psychiatriezentrum Minsingen AG.

Zu Frage 3

Einzelne Leistungserbringer richten ihren Mitarbeitenden, abhéangig vom Geschéftserfolg und den
finanziellen Mitteln der Unternehmung, Anerkennungspramien aus. So sind diese beispielsweise in
der Spitéler Frutigen Meiringen Interlaken AG fur Mitarbeitende mit einem Vollzeitpensum im Um-
fang von 250 bis 500 Franken mdglich.

Eine weitere lohn- und leistungsabhangige Variable sind die jéahrlich prozentualen Erhéhungen der
Gesamtlohnsumme. Diese werden auf die Mitarbeitenden per Gehaltsstufenanstieg verteilt. Dabei
wird auch die Leistungskomponente gemass beruflicher Standortbestimmung miteinbezogen.

Diese Beitrage sind in den Angaben zu den vorangehenden Fragen nur teilweise enthalten. Weitere
leistungsabhéangige Lohnbestandteile sind dem Regierungsrat nicht bekannt.
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Vorstoss-Nr.: 114-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht von: Imboden (Bern, Gruine) (Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 1081/2017 vom 18. Oktober 2017
Direktion: Gesundheits- und Firsorgedirektion

Kanton Bern als Teil einer regionalen Einheitskrankenkasse?

Nach der Ablehnung der eidgendtssischen Initiative «Fir eine offentlichen Krankenkasse» in der
Abstimmung vom 28. September 2014 diskutieren verschiedene Gesundheitsdirektorinnen und Ge-
sundheitsdirektoren aus der Westschweiz die Idee einer Einheitskasse auf regionaler bzw. interkan-
tonaler Ebene. Es geht dabei primar darum, die Gesundheitspolitik wieder starker in die Hande der
Kantone zu legen, die naher an der Realitat dran seien als der Bund. Aber auch aus Fachkreisen
erhalt die Idee Unterstiitzung. So unterstiitzen unter anderem der Genfer Arzteverband, der Waadt-
lander Verband der Hausarzte und die Verbande der Assistenzéarzte der Kantone Genf, Waadt und
Freiburg das Begehren.
Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Vor- und Nachteile einer regionalen Einheitskrankenkasse?
2. Ist der Regierungsrat dazu in Diskussion mit den Westschweizer Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren?



3. Unterstiitzt der Berner Regierungsrat eine Zusammenarbeit mit den Westschweizer Kantonen fir
eine gemeinsame regionale Einheitskrankenkasse?

4. Wie wird die Idee einer regionalen Einheitskasse von Berner Fachkreisen wie u. a. den Hausarz-
tinnen und -arzten sowie Assistenzarztinnen und -arzten, dem Arzteverband und den Pflegever-
banden beurteilt?

Antwort des Regierungsrats

Zu Frage 1:

Die Einfihrung von regionalen Einheitskassen wirde zum Wegfall des Wettbewerbs unter den Kas-
sen fuhren. Der Regierungsrat vertritt die Meinung, dass gerade der Wettbewerb die Kassen unter
Druck setzt, kostengiinstig und effizient zu arbeiten, um wettbewerbsfahige Pramien anbieten zu
konnen. Darlber hinaus wirde die Moglichkeit fur die Kunden wegfallen, bei Unzufriedenheit die
Kasse zu wechseln. Die regionalen Einheitskassen konnten zwar Verwaltungskosten durch den
Wegfall von Kundenwechseln und Werbeaufwand reduzieren, diese machen aber nur einen gerin-
gen Anteil der gesamten Gesundheitskosten aus. Dahingegen wiirde der grosste Anteil der Verwal-
tungskosten, bestehend aus Kontrolle der Leistungen und Inkasso, weiterhin auch bei einer regio-
nalen Einheitskasse anfallen. Ausserdem hétte unter dem heutigen KVG und dem darin enthaltenen
Kontrahierungszwang, eine regionale Einheitskasse auch keine Steuerungsfunktion.

Kantone kénnen bereits heute eigene Krankenkassen grinden und sich dem Wettbewerb stellen.
Der Regierungsrat kann sich nicht dazu aussern, weshalb diese Mdglichkeit von den benannten
Westschweizer Kantonen heute nicht genutzt wird. Die Kantone Genf und Waadt weisen die hdchs-
ten Ausgaben fir gemeinwirtschaftliche Leistungen aus. Es drangt sich daher die Frage auf, ob eine
weitere gleichgerichtete Verlagerung an Steuergeldern mit einer Einheitskasse sinnvoll ist.

Zu Frage 2:

Als Mitglied der Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales CLASS steht der Bernische
Gesundheits- und Fursorgedirektor im regelmassigen Austausch mit seinen Westschweizer Kolle-
ginnen und Kollegen.

Zu Frage 3:

Der Regierungsrat unterstitzt, aufgrund der zu Frage 1 aufgefihrten Argumente, die Zusammenar-
beit mit den Westschweizer Kantonen fiir eine gemeinsame regionale Einheitskrankenkasse nicht.
Zu Frage 4:

Die Arztegesellschaft des Kantons Bern geht davon aus, dass die Mehrheit ihrer Mitglieder die
Schaffung einer regionalen Einheitskasse ablehnen wirde. Diese wurde jedoch in letzter Zeit nicht
thematisiert, da der Volkswillen bereits mehrmals die Einheitskasse abgelehnt und sich der Wett-
bewerb unter den Krankenkassen mehrheitlich bewahrt hat.

Der VSAO Verband schweizerischer Assistenz -und Oberarztinnen und Arzte bezieht zu der Frage-
stellung keine Paosition.

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachméanner findet die Idee einer
regionalen Einheitskasse prifenswert. Der Verband verspricht sich davon eine giinstige Beeinflus-
sung der Patientenversorgung wie zum Beispiel Versorgungssicherheit fiir chronisch Kranke und
«teure» Versicherte sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch weniger administrati-
ven Aufwand. Eine Reduzierung der Gesundheitskosten gelinge nur durch Gesundheitsférderung
und Pravention. Als kritisch betrachtet der Verband die Steuerung des Systems regionaler Einheits-
kassen unter dem Aspekt, dass Patientinnen und Patienten lber regionale Grenzen hinweg medizi-
nische Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
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Vorstoss-Nr.: 134-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 07.06.2017
Eingereicht von: Veglio (Zollikofen, SP) (Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 1083/2017 vom 18. Oktober 2017

Direktion: Gesundheits- und Firsorgedirektion



Einsatz von Praktikantinnen/Praktikanten in Kindertagesstétten

Der Kanton Bern hat das Problem erkannt: In Kitas werden h&ufig Praktikantinnen/Praktikanten in
der Kinderbetreuung eingesetzt. Sie arbeiten meist zu 100 Prozent fur ein verhaltnisméassig be-
scheidenes Einkommen. Wenn diese Einsétze als berufsvorbereitende Praktika mit der Zusage fur
eine Lehrstelle gelten, ist dem nichts entgegenzuhalten. Es gibt viele Betriebe im Kanton Bern, die
diese Verantwortung seit Jahren zuverlassig wahrnehmen. Leider zeigt die Praxis, dass es immer
noch Kitas gibt, die Praktikantinnen/Praktikanten einsetzen, um die Lohnkosten zu reduzieren. Nach
einem Jahr haben die jungen Menschen zwar viel Erfahrung gesammelt, jedoch keine Perspektive
fur eine Grundausbildung.

Weil die Nachfrage nach Lehrstellen «Fachfrau/Fachmann Betreuung Kinder» seit Jahren hoher ist

als die freien Stellen, sind die jungen Leute haufig zu Konzessionen bereit. In der Praxis wird nach

einem Praktikum oft ein weiteres angehangt. Mit der Hoffnung, danach die ersehnte Lehrstelle zu
erhalten. Dadurch landen junge Leute immer wieder in der sogenannten «Praktika-Falle» und schaf-
fen es auch nach Jahren nicht, eine Lehrstelle zu erhalten.

Jungst wurde deshalb die Berner Arbeitsmarktaufsicht KAMKO aktiv und hat die Kindertagesstatten

im Kanton Bern im Februar 2017 mit einem Schreiben lber strengere Regeln informiert:

— EinfGhrungspraktika dirfen geméass KAMKO neu maximal sechs Monate dauern.

— Falls der Betrieb eine Lehrstelle zusichert, kénnen sie um ein weiteres halbes Jahr verlangert
werden.

— Ist die Praktikumsanstellung léanger als sechs Monate und ohne Lehrvertragszusicherung, muss
fur diese Zeit ein Monatslohn fur ungelernte Mitarbeitende von mindestens 3000 Franken bezahlt
werden.

Diese Regel kontrolliert zwar den Arbeitsmarkt besser, ist jedoch im Hinblick auf den Schutz der

jungen Leute eher zahnlos. Sie kdnnte sich sogar als kontraproduktiv herausstellen: Weil die sechs

Monate Praktikum an keine Bedingungen geknipft werden, besteht die Gefahr, dass sich die Prak-

tika-Falle kiinftig im Halbjahrestakt wiederholt.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie viele Praktikantinnen/Praktikanten wurden pro Jahr Uber eine Zeitspanne von funf Jahren in
den Kitas im Kanton Bern beschaftigt?

2. Wie viele Praktikantinnen/Praktikanten konnten pro Jahr Gber eine Zeitspanne von funf Jahren im
Anschluss an ein 12-monatiges Praktikumsjahr keine Lehrstelle im Praktikumsbetrieb beginnen?

3. Teilt der Regierungsrat die Besorgnis, dass sich mit den neuen Regeln der KAMKO, die be-
schriebene Problematik fiir Praktikantinnen/Praktikanten in Kitas zuspitzen kénnte.

4. Wenn die dritte Frage zustimmend beantwortet wird, was gedenkt der Regierungsrat dagegen zu
unternehmen?

Antwort des Regierungsrats

Gemass Berufsbildungsgesetz kann die Lehre direkt an die Volksschule angeschlossen werden.
Der Regierungsrat erachtet es demnach als problematisch, wenn die Absolvierung eines berufsvor-
bereitenden Praktikums zur Regel wird und so die Lehre inoffiziell um ein Jahr verlangert wird. Prak-
tika sollten idealerweise dazu dienen, allfallige Unsicherheiten beim Berufswunsch zu klaren. Dafir
sollte in der Regel ein kurzes Praktikum den notwendigen Einblick in den Berufsalltag gewahren
kénnen. Im Beruf der Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kind ist es allerdings auch von Vorteil, wenn
junge Schulabgangerinnen und Schulabganger wahrend eines Praktikumsjahrs an Reife und Sicher-
heit gewinnen, bevor sie mit der Ausbildung beginnen. Deshalb war es in diesem Berufsfeld jahrelang
gang und gabe — lange sogar obligatorisch — vor der Lehre ein Praktikumsjahr zu absolvieren. Ist
jemand noch nicht bereit zur Aufnahme einer regularen Lehre, so kann eine Vorlehre mit drei Tagen
Betrieb und zwei Tagen Berufsfachschule gepruft werden, in welcher die Jugendlichen ihre berufs-
spezifischen und schulischen Kompetenzen trainieren kénnen.

Zu Frage 1:

In Kitas, in denen auf Basis der Verordnung tber die Angebote zur sozialen Integration (ASIV) sub-
ventionierte Platze angeboten werden, wurden gemass den Angaben der Gemeinden im Rahmen
des jahrlichen Reportings in den letzten drei Jahren wie folgt Praktikumsplatze angeboten:

Jahr 2014: 200 Praktikumsplatze

Jahr 2015: 344 Praktikumsplatze

Jahr 2016: 342 Praktikumsplatze



In 81 Kitas, die nur Uber nicht subventionierte Platze verfligen, wurden zudem im Jahr 2016
157 Praktikumsplatze angeboten, fir 54 solche Kitas fehlen die Angaben. Fiir die vorausgegange-
nen Jahre verfugt der Kanton tber keine Reportingdaten dieser Kitas.

Das heisst, dass im Kanton Bern im Jahr 2016 in Kitas rund 500 Praktikumsplatze angeboten wur-
den. Im August 2017 konnten 299 junge Frauen und Manner die Lehre als Fachperson Betreuung
Fachrichtung Kinder beginnen und 20 Personen die Lehre mit der generalistischen Ausrichtung.

Zu Frage 2:

Die jahrliche Erhebung der Organisation der Arbeitswelt Soziales des Kantons Bern (OdA Soziales)
zum Thema zeigt, dass jahrlich 63 Prozent bis 72 Prozent der Lernenden zuvor ein Praktikum im
Lehrbetrieb absolviert hatten. Die Zahl ist seit dem Start der Erhebung (Jahr 2011) relativ konstant.
Die Daten geben keine Auskunft dartber, wie lange das Praktikum im Lehrbetrieb dauerte.

Aus den genannten Zahlen wird auch ersichtlich, wie viele Lernende des ersten Jahres zuvor ein
Praktikum absolviert haben und wie lange dies dauerte. Im Jahr 2016 zeigte sich folgendes Bild:
Kein Praktikum: 11 Prozent der Lernenden (Lehrbeginn: total 222 Personen).

Praktikum absolviert: 89 Prozent. Dabei dauerte es in 4 Prozent der Falle ein halbes Jahr, in
70 Prozent der Falle bis zu einem Jahr, in 24 Prozent der Félle bis zu 2 Jahren und in 2 Prozent der
Falle noch langer. In diesen Daten sind die Praktikanten und Praktikantinnen, die keine Lehrstelle
gefunden haben oder sich fir einen anderen Beruf oder ein weiteres Praktikum entschieden haben,
nicht erfasst. Es muss sich dabei um knapp 200 Personen handeln.

Nicht zu vernachlassigen sind auch junge Menschen, die ein Praktikum in einer Kita absolvieren
und nicht die Absicht haben, in diesem Sektor einen Beruf zu erlernen. Oftmals handelt es sich um
Personen, die nach ihrer Matura ein soziales Zwischenjahr einlegen, bevor sie an einer Hochschule
ihr Studium beginnen. Manchmal wird ein Praktikum in einer Kita auch als Anschlussldsung nach
Schulschluss gewahlt, um ein Jahr bis zum Start einer anderen Lehre zu Uberbriicken. So erhalten
diese jungen Menschen Zeit, um in ihrem Wunschberuf eine Lehrstelle zu finden.

Zu Frage 3:

Fir Kitas, welche die Praktikumsstellen nicht voll durch Lehrstellen ersetzen kdnnen, ist das Einstel-
len von Halbjahrespraktikantinnen und -praktikanten als Reaktion auf eine solche Neuregelung nicht
auszuschliessen. Ein Personalwechsel alle sechs Monate ist jedoch weder fur die betreuten Kinder
noch fur die Betriebe sinnvoll.

Weder die kantonale Arbeitsmarktkommission (KAMKO) noch die OdA Soziales gehen aufgrund
des mit einer solchen Regelung verbundenen Aufwands von der Gefahr aus, dass Praktikantinnen
und Praktikanten nach einem halben Jahr systematisch ausgetauscht wiirden. Der Regierungsrat
wird jedoch die Situation weiterhin aufmerksam beobachten.

Zu Frage 4:

Sollte der Regierungsrat auf Antrag der KAMKO diese neue Regelung umsetzen und kdme es tat-
sachlich zu einem Austausch von Praktikantinnen und Praktikanten zwecks Umgehung der KAM-
KO-Regelung, miisste der Regierungsrat diesen Missstand durch eine andere Regelung andern. In
diesem Fall missten die sechs Monate Praktikum an Bedingungen geknupft werden, die eine halb-
jahrlich entstehende «Praktika-Falle» im von der Interpellantin beflrchteten Sinn verhindern.
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Vorstoss-Nr.: 138-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 08.06.2017
Eingereicht von: Hirschi (Moutier, PSA) (Sprecher/in)

Sauvain (Moutier, PSA)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 1007/2017 vom 20. September 2017
Direktion: Gesundheits- und Firsorgedirektion

Alles nur ein Gericht?

Im Vorfeld der letzten Regierungsratsersatzwahl wurde im «Journal du Jura» ein anonymes Inserat
mit dem Titel «Pour notre hoépital» (Fur unser Spital) publiziert. In diesem Inserat wurde dazu aufge-



rufen, Pierre Alain Schnegg in den Regierungsrat zu wéhlen. Laut Geruchten soll dieses Inserat von
Anthony Picard finanziert worden sein. Dieser wurde nach Pierre Alain Schneggs Wahl in den Re-
gierungsrat auf Antrag der Gesundheits- und Fursorgedirektion zum Verwaltungsratsprasidenten
des HJB SA ernannt.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Frage gebeten:

— Kann der Regierungsrat bzw. die Gesundheits- und Fursorgedirektion dieses Gerticht entkraften?

Antwort des Regierungsrats

Der Regierungsrat bzw. die Gesundheits- und Firsorgedirektion haben keine Kenntnis von Perso-
nen, die anonyme Inserate in Zeitungen aufgeben. Ebenso wenig ist der Regierungsrat oder die
Gesundheits- und Fursorgedirektion in der Lage, zu Gerlichten Stellung zu nehmen.

Folgendes steht jedoch fest: Herr Regierungsrat Pierre Alain Schnegg und Herr Anthony Picard,
Verwaltungsratsprasident der HJB, hatten vor und wéhrend den ausserordentlichen Regierungs-
ratswahlen keinen persénlichen Kontakt. Herr Picard hat in seiner Funktion als Verwaltungsratspra-
sident der Firma Juillerat Chervet SA am 7. Juli 2016 den Bundesrat und den Gesundheits- und
Firsorgedirektor des Kantons Bern zu einem Firmenbesuch empfangen. Bei dieser Gelegenheit
haben sich die Herren Schnegg und Picard erstmals getroffen und personlich kennen gelernt.

Herr Anthony Picard hat schriftlich bestétigt, dass er weder direkt noch indirekt, weder privat noch
beruflich, weder fir Einzelpersonen noch fur politische Parteien finanzielle Mittel fur Werbemittel
eingesetzt hat.

Geschéft 2017.RRGR.387

Vorstoss-Nr.: 150-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 13.06.2017
Eingereicht von: Krahenbuihl (Unterlangenegg, SVP)

(Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 1084/2017 vom 18. Oktober 2017
Direktion: Gesundheits- und Firsorgedirektion

Wie wird die Berner Konferenz flr Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz (BKSE) fi-
nanziert?

Gemass Prasentation der Mitgliederversammlung der Berner Konferenz fir Sozialhilfe, Kindes- und

Erwachsenenschutz (BKSE) vom 10. Mai 2017 bezahlte die Gesundheits- und Flrsorgedirektion

des Kantons Bern (GEF) der BKSE 40 000 Franken an die Geschéftsstelle sowie 25 000 Franken

an das Handbuch Sozialhilfe. Die BKSE engagiert sich gemass ihrer Website in den Bereichen «In-
dividuelle Sozialhilfe», «Kindes- und Erwachsenenschutz» sowie «Institutionelle Sozialhilfe».

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Auf welcher rechtlichen Grundlage basieren die Staatsbeitrage der GEF an die BKSE?

2. Die BKSE engagiert sich auch im Kindes- und Erwachsenenschutz. Warum beteiligt sich aber
nur die GEF, nicht aber die fur den Kindes- und Erwachsenenschutz federfihrende Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion (JGK) an der Finanzierung?

3. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die tbrige Finanzierung der BKSE?

4. Aus welchen Mitteln finanzierte sich die BKSE sonst noch?

5. Warum liegt die Steuerung der Auslegung der Sozialhilfe nicht in der Hand der GEF, sondern bei
der BKSE?

6. Welche Institutionen und Kérperschaften sind Mitglied im BKSE-Verband?

Antwort des Regierungsrats

Zu Frage 1:
Die Staatsbeitrage der GEF an die BKSE basieren auf folgenden rechtlichen Grundlagen:



— Art. 73 Abs. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2001 uber die 6ffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz,
SHG: BSG 860.1)

— Art. 47, 48 Abs. 1, 49 und Art. 50 des Gesetzes vom 26. Marz 2002 lber die Steuerung von Fi-
nanzen und Leistungen (FLG: BSG 620.0)

Zu Frage 2:

Der Kindes- und Erwachsenenschutz ist keine Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden. Eine

Beteiligung seitens der JGK an der Finanzierung der BKSE ist nicht vorgesehen. Im Ubrigen fehlen

dafir auch die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen.

Zu Frage 3:

Die BKSE ist als Verein gemass Art. 60ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) organisiert.

Weitere Rechtsgrundlagen bilden ihre Vereinsstatuten.

Zu Frage 4:

Die I;Ginanzierung des Vereins wird in den BKSE-Statuten unter Art. 3 geregelt und gestaltet sich wie

folgt™:

Staatsbeitrag der GEF

fur Aktualisierung CHF  27'000.-
Handbuch

Staatsbeitrag der GEF

fur Betrieb Geschéfts-

stelle (pauschal) CHF  40°000.-
Mitgliederbeitrage CHF  66°000.-
Kursertrage®’ CHF __ 19'000.-
Total Einnahmen CHF  152‘000.-
2016

Der BKSE konnen Einzelmitglieder®, Kollektivmitglieder®® sowie Passivmitglieder (ohne Stimmrecht)
beitreten. Je nach Einwohnerzahl der Gemeinden variieren die Mitgliederbeitradge: Zusétzlich zu
einem Sockelbeitrag von 200 Franken wird ein Beitrag nach Einwohnerzahl (4.5 Rappen pro Ein-
wohnerln) erhoben®. Die Mitgliedschaft in der BKSE ist freiwillig.

Zu Frage 5:

Gemass Artikel 14 Abs. 1 SHG Bst. a konkretisiert die GEF die Ziele der Sozialhilfe und sorgt ftr
deren Umsetzung. Der Vollzug der individuellen Sozialhilfe ist gemass Art. 15 SHG Sache der
Gemeinden. Die Sozialhilfe ist somit eine Verbundaufgabe der beiden staatlichen Ebenen. Der
Leistungsvertrag zwischen Sozialamt und BKSE stellt mit der Losung fur die Erarbeitung des Hand-
buchs den Praxisbezug und damit den Austausch zwischen Kanton und Gemeindesozialdiensten
auf effiziente Weise sicher. Das Sozialamt ist in der Arbeitsgruppe, die die Stichwérter des Handbu-
ches* aktuell halt, gleichberechtigt mit einer Person vertreten. Das Sozialamt schaltet sich dann
ein, wenn das entsprechende Stichwort nicht den rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht oder
dessen Inhalt der Stossrichtung des Gesetzes zuwiderlauft. Bei Unsicherheiten oder im Falle von
inhaltlichen Differenzen in der Arbeitsgruppe wird das Rechtsamt der GEF fiir eine rechtliche Stel-
lungnahme beigezogen.

Friher lag der Lead fir das kantonale Handbuch Sozialhilfe beim Sozialamt der GEF. Aufgrund des
aus der Praxis geausserten Wunsches, das Handbuch erheblich zu erweitern und damit all die an-
deren kommunalen Handbiicher zu ersetzen, wurde die Aktualisierung des Handbuches an die
BKSE Ubertragen, wobei sich der Kanton wie oben beschrieben in den Prozess einbringt. Im Ge-
genzug wurden die fir den Kanton wesentlichen Leistungen in der Direktionsverordnung Uber die
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Quelle: Jahresrechnung 2016 der BKSE

Die BKSE fuihrt in Kooperation mit der Berner Fachhochschule verschiedene Weiterbildungen durch (z.B. Tagungen fir Sozialdienste
sowie Weiterbildungen nach Bedarf). Die Einnahmen aus Kursertragen decken ungefahr die Kosten der Veranstaltungen

Natirliche Personen in leitenden Funktionen in der Sozialhilfe und im Kindes- und Erwachsenenschutz

Die Gemeinden, die Burgergemeinden, die Sozialbehdrden, die regionalen und kommunalen Sozialdienste, weitere 6ffentliche und
private Institutionen des Kantons Bern (welche Vollzugsaufgaben im Bereich Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz und/oder
Asylwesen ausiiben oder den Vereinszweck unterstitzen)

Beispiel Mitgliederbeitrag Stadt Bern: CHF 6'120.-, zusammengesetzt aus Sockelbeitrag CHF 200.- plus CHF 5'920.00.- (131'554
Einwohnende & 4.5 Rappen)

Die Stichwdrter sind nicht rechtsverbindlich und besitzen nur empfehlenden Charakter.
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Bemessung von situationsbedingten Leistungen (SILDV) verbindlich festgeschrieben.

Der Leistungsvertrag mit der BKSE lauft 2018 aus. Die GEF wird in der ersten Halfte 2018 prifen, in
welcher Form der Praxisbezug zu den Gemeinden und Sozialdiensten kiinftig sichergestellt werden
soll und welche Zusammenarbeitsformen auf dieses Ziel hin opportun sind. Dabei werden auch die
bestehenden Governance-Fragen zu beriicksichtigen sein. Die Interessen der GEF und der BKSE
sind zum Teil unterschiedlich, was in der Vergangenheit stellenweise zu Problemen gefuhrt hat. Es
ist eine klare Trennung der Aufgaben und Interessen von Kanton und Gemeinden anzustreben.

Zu Frage 6:

Aktuell zahlt die BKSE 154 Organisationen und Institutionen zu ihren Mitgliedern:

— alle 67 Sozialdienste des Kantons Bern

— 34 Gemeinden bzw. Sozialbehtrden

— 6 Burgergemeinden/Zinfte

— 3 soziale Institutionen, die wirtschaftliche Hilfe nach SHG ausrichten?

— 4 weitere soziale Institutionen*®

— 40 Einzelpersonen: 15 Einzelmitglieder, 14 Passivmitglieder und 11 Freimitglieder (Vorstand)

Geschaft 2017.RRGR.398

Vorstoss-Nr.: 160-2017
Vorstossart: Interpellation
Eingereicht am: 13.06.2017
Eingereicht von: Wathrich (Huttwil, SP) (Sprecher/in)
Weitere Unterschriften: 0
RRB-Nr.: 1079/2017 vom 18. Oktober 2017
Direktion: Gesundheits- und Fursorgedirektion

Licht in die «Leistungen in Abwesenheit des Patienten/der Patientin» bringen

Den Medien kann fast jeden Frihling entnommen werden, dass die Leistungen in Abwesenheit der

Patientinnen und Patienten steigen. In einer Zeitung wurde insbesondere das Inselspital kritisiert.

Da wurde geschrieben, dass pro ambulantem Spitalbesuch die sogenannten «Leistungen in Abwe-

senheit des Patienten» dreimal haufiger verrechnet werden als an anderen Universitatsspitalern der

Schweiz.

Gemass der Studie sei die starke Abweichung medizinisch nicht begrindbar, habe keinen Einfluss

auf die Qualitdt und verstosse offenbar gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des Bundesgeset-

zes Uber die Krankenversicherung (KVG). Mit dieser Abrechnungspraxis ist gemass Santésuisse

das Inselspital fir mehr als ein Finftel des Kostenwachstums im spitalambulanten Bereich des Kan-

tons Bern verantwortlich. Allerdings flihren offenbar auch die neuen Behandlungsmethoden zu einer

Steigerung der genannten Leistungen, welche die Qualitat der Behandlungen insgesamt stark ver-

bessern. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass die Digitalisierung die erwahnten Leistungen ebenso

ansteigen lasst.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie entwickeln sich die «Leistungen in Abwesenheit des Patienten/der Patientin» in den Spita-
lern des Kantons Bern?

2. Was sind die Hauptgrinde flr diese Entwicklung aus Sicht des Regierungsrates?

3. Sind die Abrechnungen im Einklang mit dem Krankenversicherungsgesetz?

4. Fihren die «Leistungen in Abwesenheit des Patienten/der Patientin» bei Betrachtung einer ein-
zelnen Behandlung zu tieferen Gesamtkosten?

5. Was sind die Grinde fir die tberproportionale Steigerung der Kosten in diesem Bereich beim
Inselspital?

6. Aus welchen spezifischen Griinden sind die erwdhnten Kosten des Inselspitals im Vergleich mit

anderen Universitatsspitalern unterschiedlich?
. Thematisiert der Regierungsrat diese Kostensteigerungen mit den Spitalern explizit?
. Fuhrt die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu einer weiteren Steigerung der «Leistungen in

0o ~
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9.

Abwesenheit des Patienten/der Patientin»?
Sieht der Regierungsrat Handlungsbedarf?

Antwort des Regierungsrats

Im Gegensatz zum stationdren Spitalbereich besitzen die Kantone im ambulanten Bereich kaum
Zustandigkeiten, d. h. dieser Bereich unterliegt weder der kantonalen Planung und Aufsicht noch
der kantonalen Finanzierung. Der Bund ist zustéandig und die Leistungs- und Rechnungskontrolle
sowie die Finanzierung sind Aufgabe der Krankenversicherer. Nach Einforderung der notwendigen
Daten und Informationen bei den Berner Spitélern kann der Regierungsrat die Fragen des Interpel-
lanten wie folgt beantworten:

1.

Die spezifische Tarifposition 00.0140 «arztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten» im Ein-
zelleistungstarif TARMED* hat sich in den letzten Jahren insgesamt Uberproportional zur Ge-
samtentwicklung der ambulant abgerechneten TARMED-Leistungen entwickelt. Je nach Spital
und Leistungsbereich ist die Entwicklung jedoch unterschiedlich, teilweise auch konstant oder
abnehmend. Trotzdem blieb beispielsweise im Inselspital, Universitatsspital Bern (nachfolgend
Inselspital), der durchschnittliche Ertrag pro ambulante Behandlung konstant. Die Anzahl ambu-
lanter Behandlungen ist hingegen deutlich gewachsen. Im Bereich Psychiatrie sind Leistungen in
Abwesenheit des Patienten ein wichtiger Bestandteil der Behandlung.

. Die Entwicklung kann medizinisch begrindet werden durch komplexere Krankheitsbilder und

Behandlungsmethoden sowie durch den vermehrten Bedarf an interdisziplinarer und interprofe s-
sioneller Zusammenarbeit. Es ist davon auszugehen, dass der administrative Aufwand flr die
Arzteschaft durch umfassendere Dokumentationen, Anfragen und Abklarungen stetig steigt und
sich auch die Bedurfnisse der Patienten und der Angehérigen verandern. Zudem tragt die stets
bessere Leistungserfassung zu dieser Entwicklung bei. Nicht alle erbrachten Leistungen in Ab-
wesenheit wurden bzw. konnten in der Vergangenheit verrechnet werden (z. B. fiir Tumorboard*®
und Passport for Care*®). Im Bereich der Psychiatrie sind Leistungen in Abwesenheit des Patien-
ten fester Bestandteil der Behandlung. Diese beginnt mit dem Aktenstudium, umfasst Abklarun-
gen/ Absprachen mit anderen Fachpersonen, Sozialdiensten oder Arbeitgebern, Unterstlitzung
und Einbezug von Angehdrigen und endet mit dem Verfassen des Arztberichts. Insbesondere in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Alterspsychiatrie sind die Leistungen in Abwesen-
heit des Patienten von sehr grosser Bedeutung. Bereits die demografische Entwicklung fuhrt da-
zu, dass die entsprechende Tarifposition vermehrt verwendet wird: Die Anzahl betagter Perso-
nen, die Lebenserwartung, die Demenzerkrankungen und somit die Anzahl Behandlungen in der
Alterspsychiatrie nehmen zu. Auch wenn er nicht davon ausgeht, kann es der Regierungsrat nicht
ausschliessen, dass die Ausnutzung des Handlungsspielraums zur Kompensation des tiefen Tax-
punktwerts ein Grund fur die Entwicklung ist.

. Der aktuell geltende TARMED, der als gesamtschweizerische Tarifstruktur vom Bundesrat ge-

nehmigt und festgesetzt wurde, kennt keine Limitation fur die Verwendung der Tarifposition
00.0140 «éarztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten». Sind die abgerechneten Leistungen
wirtschaftlich, zweckmassig und wirksam, so sind sie mit dem Krankenversicherungsgesetz in
Einklang.

. Interdisziplinaritéat und Koordination kénnen zu tieferen Gesamtkosten fuhren, jedoch kann der

Regierungsrat dies nicht abschliessend beurteilen. Die Spitéler fuhren aus, dass interdisziplinare
Fallbesprechungen wie z. B. Tumorboards qualitativ hochstehende, rasche und zielgerichtete
Behandlungen ermdéglichen und geméss Studien die Lebenserwartungen erhdhen. In der Ge-
samtbehandlung kénnen Kosten gespart werden. In erster Linie wird dadurch jedoch die Qualitat
der Leistungserbringung verbessert, da diese Leistungen ermdglichen, dass jeder Patient die
korrekte Diagnose und die dafir individuelle, bestmdgliche Behandlung erhéilt.

. Wie bereits in den Medien berichtet, sind die Hauptgrtinde fiir die (berproportionale Verrechnung

dieser Leistungen durch das Inselspital die interdisziplinare Zusammenarbeit und die qualitativ
verbesserte Leistungserfassung. Die Arzteschaft wurde diesbezlglich geschult. Beispielsweise
wurden erst ab 2014 &rztliche Leistungen in Abwesenheit des Patienten bei den Tumorboards
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verrechnet. Ebenfalls fuhrt das Inselspital aus, dass den Universitatsspitalern insbesondere auch
multimorbide Patienten oder Patienten mit seltenen Erkrankungen zugewiesen werden. Bei die-
sen Patienten sind Aktenstudium sowie Abklarungen durch die Arzteschaft zeitaufwendig und fur
eine qualitativ hochstehende Behandlung von grosser Bedeutung.

. Im Vergleich mit anderen Universitatsspitélern gibt es im Inselspital spezielle Leistungsangebote,
beispielsweise aufgrund der integrierten Kinderklinik. Seit dem Jahr 2013 erhalten Kinder und
Jugendliche nach einer Krebserkrankung einen Passport for Care. Die Erstellung eines solchen
Passes geschieht in Abwesenheit des Patienten und kann durchaus 12 Stunden dauern.

. Nein, da der Regierungsrat einerseits — wie bereits erwahnt — nicht fur den ambulanten Bereich
zustandig ist und anderseits Uber kein entsprechendes Sitzungsgefass mit sdmtlichen Listenspi-
télern verfugt. Die Leistungs- und Rechnungskontrolle obliegt den Krankenversicherern.

. Ziel von E-Health und anderen digitalen Technologien ist eine Erhdhung der administrativen Effi-
zienz und der Qualitdt der Gesundheitsversorgung. Ob und inwieweit die administrativen Mehr-
aufwendungen durch Prozessoptimierungen und Steigerung der Wirksamkeit aufgefangen wer-
den kdnnen, kann der Regierungsrat nicht abschliessend beurteilen.

. Nein, der Regierungsrat sieht keinen Handlungsbedarf, da die Frage nicht in seiner Zustandigkeit
liegt. Mit der laufenden Teilrevision des TARMED (Anderung der Verordnung (ber die Festle-
gung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung) ergreift der Bund Mas-
snahmen. Es ist u. a. beabsichtigt, die Leistungen in Abwesenheit des Patienten teilweise auf
30 Minuten pro 3 Monate und Patient zu limitieren.



Anhang 2

Dringlicherklarungen der Novembersession 2017

Das Buro des Grossen Rats hat folgende Vorstosse dringlich erklart:

229-2017 Interpellation Benoit (Corgémont, SVP). Wurde das Amtsgeheimnis verletzt?

230-2017 Interpellation Tobler (Moutier, SVP). Indiskretionen in der Staatsanwaltschaft?

236-2017 Motion Luginbuhl-Bachmann (Krattigen, BDP). Quo vadis Reorganisation der Direktio-
nen?

242-2017 Interpellation Imboden (Bern, Grine). «No Billag»-Initiative und Konsequenzen fiir den
Kanton Bern

246-2017 Motion SP-JUSO-PSA (Striffeler-Mirset, Minsingen). Zukunft Gesundheit: Starkung der
ambulanten Behandlungsangebote in der Psychiatrie

272-2017 Interpellation Sauvain (Moutier, PSA). Abstimmung vom 18. Juni 2017: Kommt das
schleppende Vorankommen der Berner Regierung zugute?

283-2017 Postulat SP-JUSO-PSA (Gullotti, Tramelan). Kinstliche Intelligenz: Ist der Kanton Bern
proaktiv?

003-2018 Interpellation SP-JUSO-PSA (Gullotti, Tramelan). Nationalbankiberschuss 2017

006-2018 Motion SP-JUSO-PSA (N&f, Muri). Zukunftsfonds — Fir einen innovativen Kanton Bern

007-2018 Interpellation Sauvain (Moutier, PSA). RAV Berner Jura: Optimale Kommunikation bei
personellen Engpassen

010-2018 Interpellation Gullotti (Tramelan, SP). Wie sieht die Zukunft der medialen Information
aus?

Die Dringlichkeit folgender Vorstdsse wurde abgelehnt:

228-2017 Motion BDP (Luginbiihl-Bachmann, Krattigen). Nicht mehr zeitgemésse 6ffentliche regiona-
le Energieberatungen

231-2017 Interpellation Hirschi (Moutier, PSA). Beleidigende Ausserungen eines SVP-Politikers

232-2017 Interpellation Hirschi (Moutier, PSA). Berner Justiz und politische Neutralitat

233-2017 Motion Knutti (Weissenburg, SVP). Grossraubtierproblematik im Kanton Bern muss end-
lich gel6st werden

234-2017 Motion Sancar (Bern, Griine). Recht auf Bildung und Arbeit

235-2017 Motion Etter (Treiten, BDP). Werke der Juragewasserkorrektionen zur Sicherung der
landwirtschaftlichen Produktion von hochwertigen Lebensmitteln erhalten und optimieren

238-2017 Interpellation Grine (von Wattenwyl, Tramelan). Markt6ffnung beim Fernbusverkehr ver-
hindern

239-2017 Motion Imboden (Bern, Griine). Armut trotz Arbeit verhindern: Einfihrung eines Mindest-
lohnes im Kanton Bern

240-2017 Motion Seiler (Trubschachen, Griine). Mehr Eigenverantwortung: Starkung der Akzeptanz
fur auslandische Fahrende

241-2017 Motion Miller (Bowil, SVP). Gemeinnitzige Spitex-Organisationen — Inhaltliche Klarung
des staatlichen Versorgungsauftrags und wirtschaftliche Sicherung des ambulanten Pflegemo-
dells

243-2017 Interpellation Graber (La Neuveville, SVP). Paradoxal hohe Sozialhilfequote im Kanton
Bern

244-2017 Motion SP-JUSO-PSA (Naf, Muri). «Paradise Papers» — Berner Steuerverwaltung wird
aktiv! 245-2017 Interpellation Geissbihler-Strupler (Herrenschwanden, SVP). Frihfranzésisch:
Hohe Kosten und kleiner Nutzen zeigt eine neue Studie

247-2017 Motion Zybach (Spiez, SP). Zukunft Gesundheit: Massnahmen fir eine bessere Gesund-
heitskompetenz der Bevolkerung im Kanton Bern

248-2017 Motion SP-JUSO-PSA (Jordi, Bern). Zukunft Gesundheit: Innovationen in der Gesund-
heitsversorgung férdern

249-2017 Motion SP-JUSO-PSA (Schindler, Bern). Zukunft Gesundheit: Fehlanreize im Gesund-
heitswesen beseitigen



250-2017 Motion Fuchs (Bern, SVP). Nennung der ehemaligen Nationalitat in den Meldungen von
Polizei- und Justizbehérden, sofern die Taterin oder der Tater weniger als 5 Jahre eingebirgert
ist

251-2017 Motion Fuchs (Bern, SVP). Entlastung der Motorfahrzeugkontrolle: Reparaturbestéatigung
statt Nachprufung

252-2017 Motion Moser (Biel/Bienne, FDP). Autobahnumfahrung Biel/Westast: Fakten-Check fur
den Vorschlag «Westast so besser»

253-2017 Motion Sauvain (Moutier, PSA). Uberbriickungsrente zum Schutz alterer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer

254-2017 Motion Schoni-Affolter (Bremgarten, glp). Transparenz in der institutionellen Alterspflege

256-2017 Motion Speiser-Niess (Zweisimmen, SVP). Begrenzung der Kaderléhne in kantonsnahen
Betrieben bzw. in solchen, die im Eigentum des Kantons Bern sind

258-2017 Interpellation Gschwend-Pieren (Lyssach/Oberburg, SVP). Identitat von Personen des
Asylbereichs

259-2017 Interpellation Gschwend-Pieren (Lyssach/Oberburg, SVP). Bleiberecht von Asylpersonen
infolge Mutterschaft

260-2017 Interpellation Gschwend-Pieren (Lyssach/Oberburg, SVP). Transparente Zahlen Uber den
Bezug von Sozialhilfe

261-2017 Interpellation Gschwend-Pieren (Lyssach/Oberburg, SVP). Explodierende Zahlen sozial-
hilfebeziehender Asylsuchender

263-2017 Postulat SP-JUSO-PSA (Gullotti, Tramelan). Wie sieht die Zukunft der regierungsratlichen
Juradelegation aus?

264-2017 Interpellation Marti (Bern, SP). Fall Yvonne H. und weitere Félle: Weshalb verscharft der
Kanton seine Steuererlasspraxis bei Senioren, die am Existenzminimum leben?

265-2017 Motion Guntensperger (Biel/Bienne, glp). Garantierter Regierungsratssitz fur die franko-
phone Bevoélkerung

266-2017 Motion Stahli (Gasel, BDP). Seelsorgeangebote in Gefangnissen, Spitdlern und Asylun-
terklnften fur Angehdorige nicht anerkannter Religionen

267-2017 Motion Machado Rebmann (Bern, GaP). Volksmotion und Volkspostulat — neue demokra-
tische Rechte im Kanton Bern

269-2017 Motion Gnagi (Jens, BDP). Sinnvolle Anpassung des Alarmierungsperimeters der Sani-
tatsnotrufzentrale 144 Biel/Bienne — Effizienter Einsatz der Rettungsmittel

270-2017 Motion Mentha (Liebefeld, SP). Steuererlassverfahren von EL-Bezligern vereinfachen
und administrative Leerlaufe vermeiden

271-2017 Interpellation Graber (La Neuveville, SVP). Was tun gegen Mobbing im Turn- und Sport-
unterricht an den kantonalbernischen Schulen?

273-2017 Motion Aebischer (Riffenmatt, SVP). Totenruhe muss gewabhrt bleiben!

274-2017 Interpellation Robbiani (Moutier, PSA). Erdbeben: Wie gut ist der Kanton Bern darauf vor-
bereitet?

275-2017 Motion Pfister (Zweisimmen, FDP). Bitte keine Steuergeschenke!

276-2017 Motion Withrich (Huttwil, SP). Wer voll erwerbstétig ist, soll nicht von der Sozialhilfe un-
terstiitzt werden missen (Mindestlohnbericht).

277-2017 Motion BDP (Luginbihl-Bachmann, Krattigen). Keine zusatzliche Session ohne Abstim-
mung im Parlament

278-2017 Motion Kréahenblhl (Unterlangenegg, SVP). Ausgabenexplosion durch Ausgabenwachs-
tumsbremse bremsen

279-2017 Motion Alberucci (Ostermundigen, glp). Gebaudeversicherung Bern: Fairer Wettbewerb
im Zusatzversicherungsbereich

280-2017 Motion Geissbuhler-Strupler (Herrenschwanden, SVP). Kosten sparen — Hafterstehungs-
fahigkeit sofort abklaren

281-2017 Motion Geissbihler-Strupler (Herrenschwanden, SVP). Der Informationsfluss Uber Straf-
taten, Strafbefehle und Urteile muss optimiert werden

282-2017 Interpellation Geissbihler-Strupler (Herrenschwanden, SVP). Seltsame Vorgéange in und
um den Gebetsraum

284-2017 Postulat Machado Rebmann (Bern, GaP). «Industrie 4.0»: Was kommt auf den Kanton
Bern zu?

287-2017 Motion Vanoni (Zollikofen, Grine). Benchmarks auch fir die bernischen Gemeinden —
zwecks Sparens am richtigen Ort



288-2017 Motion Gerber (Hinterkappelen, Grune). Innerorts generell 50 km/h als Hochstgeschwin-
digkeit

289-2017 Interpellation Robbiani (Moutier, PSA). Gewaltentrennung: Mangelnde Zuriickhaltung des
Justizdirektors?

290-2017 Interpellation Gasser (Bévilard, PSA). Uberteuerte Weiterbildung

291-2017 Interpellation von Wattenwyl (Tramelan, Grine). Wie sieht die Zukunft des Bahnverkehrs
zwischen Sonceboz und Moutier aus?

292-2017 Interpellation Grogg-Meyer (Butzberg, EVP). Transparenz im Hochschulsponsoring

001-2018 Postulat Krahenbihl (Unterlangenegg, SVP). Fachhochschule muss wieder wirtschafts-
und praxisnaher werden!

002-2018 Motion Geissbuhler-Strupler (Herrenschwanden, SVP). Sicherheit der Bevoélkerung erho-
hen — Zusammenhéange zwischen Gewaltverbrechen, Unfallverursachung und Drogenkonsum
analysieren

004-2018 Interpellation Baumann (Suberg, Grine). Zukunft der Viehmarkt- und Viehausstellungs-
subventionen im Kanton Bern

005-2018 Motion Stampfli (Bern, SP). Inselspital besser erschliessen via S-Bahnhof Europaplatz

008-2018 Interpellation Kopfli (Bern, glp). Verschleudert der Kanton Bern mit freihdndigen IT-Ver-
gaben Millionen?

009-2018 Motion Bartschi (Lutzelfluh, SVP). Gotthelf-Zentrum in Latzelflih — Verbesserung der
Rahmenbedingungen

011-2018 Postulat Bronnimann (Mittelhdusern, glp). Regierungsreform fur einen dynamischen Kan-
ton Bern

012-2018 Motion Graf-Rudolf (Belp, Grine). Wiedereinfihrung des obligatorischen Hundehalter-
kurses

013-2018 Interpellation Kullmann (Hilterfingen, EDU). Entwicklungen bei Traumafolgestdrungen —
Umsetzung im Kanton Bern

014-2018 Motion Dunning (Biel/Bienne, SP). Schweizerdeutsch-Unterricht an den franzdsisch-
sprachigen Schulen

015-2018 Postulat Gerber (Reconvilier, EVP). Anpassung der Wahlkreise fur die Wahlen in den
Bernjurassischen Rat

016-2018 Motion Imboden (Bern, Griine). Ehre fir den Berner Friedensnobelpreistrager Charles-
Albert Gobat: Sein Wirken im Berner Rathaus sichtbar machen

017-2018 Postulat Graber (La Neuveville, SVP). Aufhebung der Niveautbergange auf den Kan-
tonsstrassen im Berner Jura



Beilagen der Novembersession 2017

Die Geschaftsunterlagen sind wie folgt im Internet publiziert:

https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-
2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/
Sessionsunterlagen-Novembersession-2017-de.pdf

Beilagen der Januarsession 2018

Die Geschéaftsunterlagen sind wie folgt im Internet publiziert:

https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-
2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/
Sessionsunterlagen-Zusaetzliche-Session-2018-zu-Novembersession-2017-de.pdf


https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/Sessionsunterlagen-Novembersession-2017-de.pdf
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/Sessionsunterlagen-Novembersession-2017-de.pdf
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/Sessionsunterlagen-Novembersession-2017-de.pdf
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/Sessionsunterlagen-Zusaetzliche-Session-2018-zu-Novembersession-2017-de.pdf
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/Sessionsunterlagen-Zusaetzliche-Session-2018-zu-Novembersession-2017-de.pdf
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/sessionen/sessionen/sessionen-2017/novembersession_2017/sessionsunterlagen.assetref/dam/documents/GR/Sessionen/de/2017/Sessionsunterlagen-Zusaetzliche-Session-2018-zu-Novembersession-2017-de.pdf

	Präsidentin. Wir kommen zum letzten Traktandum dieser verlängerten Novembersession, zum Traktandum 89 «Frühe Förderung zu Gunsten der Kinder in allen Regionen!». Es handelt sich um eine Motion. Die Regierung ist bereit, diese als Postulat entgegenzune...
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